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Vorwort

Wenn Statistiken über die Bevölkerung der Schweiz 
veröffentlicht werden, dann sind die Menschen in 
der Regel in Schweizer und Ausländer aufgeteilt. Es 
interessiert, wie gross der Ausländeranteil an der 
Gesamtbevölkerung ist und wie stark er wächst. 
Diese statistische Trennung bestimmt unsere Sicht 
auf die Gesellschaft. Sie zeigt auf, wer dazugehört 
und wer nicht dazugehört. Doch wie meist, wenn 
gesellschaftliche Fragen auf zwei dichotome Pole 
beschränkt werden, hat dies wenig mit der viel 
komplexeren Wirklichkeit zu tun, vereinfacht oder 
verzerrt diese vielmehr. In den Statistiken werden 
die doppelten und mehrfachen Staatsbürgerschaf-
ten nicht berücksichtigt. Wenn wir diese in die 
Berechnungen einbeziehen, entsteht ein neues 
Bild: Nicht das Bild eines Entweder-Oder, Schwei-
zerin-Ausländerin, sondern das Bild eines zuneh-
menden Sowohl-als-auch, sowohl Schweizer als 
auch Ausländer. 2016 besass rund ein Viertel aller 
Schweizerinnen und Schweizer im In- und Ausland 
eine doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft, 
bei den in der Schweiz lebenden waren es 13 Pro-
zent. Von den Schweizerinnen und Schweizern im 
Ausland können sogar drei Viertel auf zwei oder 
mehr Pässe zurückgreifen. Dieser Anteil ist im Laufe  
der Jahre kontinuierlich gewachsen. Und der An-
teil der Schweizer Doppelbürgerinnen und -bürger 
unter der Wohnbevölkerung nimmt in jüngster Zeit 
schneller zu als der Anteil der Ausländerinnen und 
Ausländer.

Wir können dies als Ende der eindeutigen Zu-
schreibungen und der klaren Zugehörigkeiten, als 
Auflösung der Gesellschaft und als Verlust von 
Identität beklagen. Wir können diejenigen, die 
sich hier einbürgern liessen, als «Papierli-Schwei-
zer» desavouieren. Es gibt aber keine empirischen 

Fakten für die Annahme, dass Doppelbürgerinnen 
und -bürger dem Staat gegenüber weniger loyal 
sind oder dass sie weniger oft oder weniger gut in-
formiert partizipieren als Einfachbürgerinnen und 
-bürger. Im Gegenteil, die mit der Anerkennung 
der Doppelbürgerschaft verbundene erhöhte Be-
reitschaft zur Einbürgerung hat nicht nur positive 
Effekte in Bezug auf die wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Integration, sondern auch in Bezug 
auf die politische Partizipation. Die Akzeptanz der 
Doppelbürgerschaft stellt daher einen wichtigen 
Beitrag zur Vitalität des für die schweizerische Ge-
sellschaft so wichtigen Milizsystems dar.

Die Studie macht uns klar, dass die Gesellschaft 
heute ein Geflecht vielfältiger Zugehörigkeiten ist. 
Das politische Ziel muss deshalb sein, dieses Ge-
flecht so zu formen, dass das alltägliche Mitein-
ander ebenso möglich ist wie das Gestalten einer 
gemeinsamen Zukunft. Doppel- und Mehrfachbür-
gerinnen und -bürger können bei dieser Aufgabe 
wichtige Vermittler sein, weil sie diese Aufgabe des 
Verbindens auch individuell leisten. Dafür müssen 
wir sie aber zuerst einmal überhaupt als prägendes 
Element unserer Gesellschaft wahrnehmen. Die 
vorliegende Studie liefert dazu die Grundlage. Sie 
bietet den ersten umfassenden Überblick über die 
demografischen und rechtlichen Entwicklungen 
zum Thema Mehrfachstaatsbürgerschaft. Und sie 
regt an, über die vielfältigen Auswirkungen zu-
nehmender Doppel- und Mehrfachbürgerschaften 
auf politische Beteiligung, Demokratie und Bürger-
schaft nachzudenken.

Walter Leimgruber,  
Präsident der Eidgenössischen  
Migrationskommission EKM 

Die Studie zeigt auf, dass die Gesellschaft  
ein Geflecht vielfältiger Zugehörigkeiten ist.

Das politische Ziel muss sein, dieses Geflecht so zu formen,  
dass das alltägliche Miteinander ebenso möglich ist  

wie das Gestalten einer gemeinsamen Zukunft.
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Die Tatsache, dass immer mehr Menschen gleich-
zeitig zwei oder mehr Staatsangehörigkeiten be-
sitzen, führt im In- und Ausland zu zum Teil hef-
tigen Kontroversen. Auch in der Schweiz häufen 
sich politische Diskussion und parlamentarische 
Initiativen zum Thema Doppel- beziehungsweise 
Mehrfachbürgerschaften1. Vor diesem Hintergrund 
liefert die vorliegende Studie zum ersten Mal einen 
umfassenden Überblick über die demografischen 
und rechtlichen Entwicklungen zum Thema und 
stellt die Chancen und Risiken der Doppelbürger-
schaft aus verschiedenen Perspektiven dar. Die 
Studie liefert somit Fakten und Argumente für die 
politische Diskussion, die – wie andere Felder der 
Migrationspolitik auch – sehr oft mit Vorurteilen 
behaftet und von Emotionen geleitet ist.

Der erste Teil der Studie liefert demografische In-
formationen und Hintergründe zur Entwicklung 
und Verbreitung der Doppelbürgerschaft mit Be-
zug zur Schweiz. Im Zusammenhang mit der Ver-
breitung der doppelten Staatsangehörigkeit legen 
die zum Teil zum ersten Mal systematisch erhobe-
nen Zahlen eine interessante Tatsache offen:

Heute verfügen bereits jede vierte Schweizerin und 
jeder vierte Schweizer im In- und Ausland über 
mindestens eine weitere Staatsbürgerschaft.

Dies zeigt, wie internationalisiert die Schweiz ist. 
Zum Zeitpunkt, zu dem der Anteil der ausländi-
schen Bevölkerung an der gesamten Bevölkerung 
der Schweiz auf ungefähr einen Viertel angewach-
sen ist, ist auch der Anteil der Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger unter den im In- und Ausland 
lebenden Schweizerinnen und Schweizern auf un-
gefähr einen Viertel angewachsen.

Der hohe Anteil von Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürgern unter den Schweizerinnen und Schwei-
zern liegt vor allem daran, dass drei Viertel der 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die 
Doppelbürgerschaft besitzen. Unter der Wohnbe-
völkerung der Schweiz liegt der Anteil der Schwei-
zer Doppelbürgerinnen und Doppelbürger bei un-
gefähr 13 Prozent. Sehr wahrscheinlich liegt der 
Anteil sogar noch höher, denn die zur Verfügung 
stehenden Datensätze erfassen die Schweizer Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger erst ab einem 
Alter von 15 Jahren. Hinzu kommt noch eine un-
bekannte Zahl von Doppelbürgerinnen und Dop-

pelbürgern unter der ausländischen Bevölkerung, 
die aus der Statistik ausgeschlossen sind.

Bei der Betrachtung der Hintergründe, die zu die-
ser starken Verbreitung der Schweizer Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger geführt haben, wird 
in der Studie zuerst auf die Entwicklung bei den 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern 
eingegangen. Dabei zeigt sich, dass das Phänomen 
der Doppelbürgerschaft primär damit zusammen-
hängt, dass die Schweiz die Verbindungen zu ihren 
Auswanderern nicht abbrechen lassen will. Symp-
tomatisch dafür ist die Tatsache, dass die Schweiz 
schon sehr viel länger Daten zur Doppelbürger-
schaft unter den im Ausland lebenden Bürgerin-
nen und Bürgern sammelt, als sie Daten zu den 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern im Inland 
erhebt. Die Daten zu diesen Auslandschweizerin-
nen und Auslandschweizern wurden für den vor-
liegenden Bericht zum ersten Mal systematisch 
zusammengeführt und ausgewertet. Dabei zeigt 
sich, dass zu Beginn der Datenerhebung im Jahr 
1926 fast alle der 200 000 registrierten Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer angaben, 
ausschliesslich die Schweizer Staatsangehörigkeit 
zu besitzen. Von den 775 000 Schweizerinnen und 
Schweizern, die 2016 im Ausland lebten und bei 
den Schweizer Vertretungen registriert waren, hat-
ten nun 570 000, das heisst ziemlich genau drei 
Viertel, eine weitere Staatsangehörigkeit.

Informationen zu Schweizer Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürgern unter der Bevölkerung der 
Schweiz gibt es erst seit den 1990er-Jahren und 
nur für die Bevölkerung über 15 Jahre, sodass bis 
heute kein vollständiges Bild der Doppelbürger-
schaft in der Schweiz gezeichnet werden kann. 
Aber auch aus den vorliegenden Zahlen zeigt 
sich deutlich, dass sowohl die absolute Zahl der 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
als auch deren Anteil an der Gesamtbevölkerung 
über die Jahre kontinuierlich zugenommen haben. 
Konkret betrug deren Anteil im Jahr 1996 4,1 Pro-
zent. Im Jahr 2016 betrug dieser Anteil bereits 
12,8 Prozent. Die absolute Anzahl der Schweizer 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger vervierfach-
te sich nahezu von 236 612 Personen im Jahr 1996 

Das Wichtigste in Kürze

1 Der Ausdruck «Doppelbürgerschaften» umfasst in der Folge 
auch Mehrfachbürgerschaften.



Das Wichtigste in Kürze | 7 

auf 901 851 Personen im Jahr 2016. Der Anteil der 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
unter der Wohnbevölkerung wächst in jüngster 
Zeit deutlich schneller als der Anteil der Auslän-
derinnen und Ausländer.

Was sind die Auslöser und Hintergründe für diesen 
enormen Anstieg der absoluten Zahl und der re-
lativen Anteile der Schweizer Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger? Die Studie liefert eine Fülle 
von Zahlen und Fakten, um diese Frage zu be-
antworten. Dabei zeigt sich, dass das Phänomen 
in der Schweiz zwar besonders stark verbreitet 
ist, die Ursachen und Hintergründe aber generel-
ler Natur sind und sich ähnliche Entwicklungen 
in vielen anderen Ländern auch zeigen. Der hohe 
Anteil von Schweizer Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürgern ist zum einen das Resultat der hohen 
Anzahl von Migrantinnen und Migranten – und 
zwar von Immigrantinnen und Immigranten UND 
Emigrantinnen und Emigranten. Die Zunahme der 
Doppelbürgerschaft liegt aber massgeblich auch 
an der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und der daraus resultierenden Tatsache, dass 
die Kinder binationaler Ehen fast immer Doppel-
bürgerinnen respektive Doppelbürger qua Geburt 
sind. Ein weiterer wichtiger Grund ist die zuneh-
mende Bedeutung der Interessen und der Rechte 
individueller Menschen gegenüber den Interessen 
und Rechten der Staaten im internationalen Recht. 
Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass 
die Schweiz bereits seit Anfang der 1990er-Jahre 
die Doppelbürgerschaft offiziell akzeptiert. Sie ist 
damit die Vorläuferin eines inzwischen weltweiten 
Trends.

Im zweiten Teil gehen wir angesichts dieser Ent-
wicklungen der Frage nach, ob sich Schweizer 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger in sozio-
ökonomischer oder soziokultureller Hinsicht von 
Schweizer Einfachbürgerinnen und Einfachbürgern 
bzw. von Ausländerinnen und Ausländern unter-
scheiden. Auf der Basis amtlicher Statistiken liefert 
die Studie einen Vergleich der Eigenschaften.

Die Analysen zu den sozioökonomischen Eigen-
schaften zeigen unter anderem, dass ein Viertel 
aller Ausländerinnen und Ausländer nur über ei-
nen obligatorischen Schulabschluss verfügt. Dieser 
Anteil liegt bei den Schweizer Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürgern bei knapp 13 Prozent. Die 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
liegen mit 16,7 Prozent dazwischen, aber näher 
bei den Schweizerinnen und Schweizern. Es zeigt 

sich, dass es sich bei den Schweizer Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürgern nicht um eine homo-
gene Gruppe handelt. Insbesondere bezüglich der 
Berufslehre weisen Schweizer Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger mit einer europäischen zweiten 
Staatsbürgerschaft klar höhere Anteile aus, als 
dies für Schweizer Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürger aus Afrika und Nordamerika der Fall ist. 
Gleichzeitig weisen die Schweizer Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürger aus Nordamerika die 
höchste Universitätsquote aus. Hier liegen dage-
gen die Schweizer mit einer zweiten europäischen 
Staatsbürgerschaft am unteren Ende der Skala.

Ähnliche Unterschiede zeigten sich auch bei den 
anderen sozioökonomischen Variablen: Es muss 
betont werden, dass es bei den Unterschieden 
zwischen Schweizer Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürgern einerseits und Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürgern andererseits vor allem darauf an-
kommt, mit welchem Land beziehungsweise mit 
welcher Region die Schweizer Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger durch ihre zweite Staatsange-
hörigkeit verbunden sind. Im Gegensatz dazu sind 
die Unterschiede zwischen den drei Bürgerschafts-
kategorien, was den Erwerbsstatus beziehungs-
weise die Erwerbslosigkeit betrifft, relativ klein. 
Bezüglich Einkommen verdienen Schweizer Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger im Durchschnitt 
etwa gleich viel wie Schweizer Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger, jedoch deutlich mehr als Aus-
länderinnen und Ausländer.

Auch bei den Daten zu den soziokulturellen Eigen-
schaften der Schweizer Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger wird deutlich, dass diese Gruppe 
meist zwischen den Schweizer Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürgern einerseits und der Gruppe 
der Ausländerinnen und Ausländer angesiedelt ist. 
Dies zeigt sich unter anderem beim ehrenamtlichen 
Engagement. 28 Prozent der gebürtigen Schweizer 
Einfachbürgerinnen und Einfachbürger, aber nur 
17,8 Prozent der eingebürgerten Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürger geben an, sich freiwillig 
zu engagieren. Bei den Ausländerinnen und Aus-

Jede vierte Schweizerin und jeder 

vierte Schweizer verfügen über 

eine zweite Staatsbürgerschaft.
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Für Herkunftsstaaten (bzw. die Staaten, von denen 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger die Staats-
angehörigkeit besitzen, ohne dort zu wohnen) 
stellt die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft bei 
ihren Emigrantinnen und Emigranten die Chance 
dar, dass diese ihre Bindungen aufrechterhalten. 

Darüber hinaus erleichtert ihnen eine Toleranz der 
Doppelbürgerschaft die Einbürgerung im Aufent-
haltsland, was deren Position stärkt, wovon wie-
derum das Herkunftsland profitieren kann. Im 
Zentrum dieser Überlegungen stehen finanzielle 
Überweisungen der Emigranten. Es zeigen sich 
aber auch weitere Vorteile für die Emigranten und 
das Herkunftsland: Den Emigranten wird die Rück-
siedlung erleichtert und die im Aufenthaltsland 
eingebürgerten Emigranten können dort mit ihrem 
Wahlrecht die Interessen des Herkunftslandes po-
litisch besser vertreten. 

Für das Herkunftsland ist die zunehmende Zahl der 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger nicht ohne 
Risiko. So kann es einem Herkunftsland passieren, 
dass es Verantwortung für Bevölkerungsgruppen 
übernehmen muss, die kaum eine wirkliche Bin-
dung zum Herkunftsland mehr besitzen. Als Aus-
landbürgerinnen und Auslandbürgen stehen Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürgern oftmals alle 
politischen Rechte offen. Diese «externen Bürge-
rinnen und Bürger» können damit über Gesetze 
mitbestimmen, denen sie nicht (mehr) unterwor-
fen sind. Die Befürchtung, dass sie ihre Stimm-
rechte deswegen «verantwortungslos» ausüben, 
scheint aber gemäss ersten Studien zumindest für 
die Schweiz nicht zuzutreffen.

Für das Aufenthaltsland werden die Chancen und 
Risiken der Doppelbürgerschaft zunächst aus der 
Perspektive der sozioökonomischen und sozio-
kulturellen Integration der Gesellschaft und unter 
Berücksichtigung der Interessen und Rechte der 
Einzelbürgerinnen und Einzelbürger behandelt. 
Danach werden die Konsequenzen für die Sicher-
heit und das Funktionieren des Staates und der 

ländern sind es 9,6 Prozent. Bei den gebürtigen 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern 
sind es 21,4 Prozent und bei den eingebürgerten 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern 
15,7 Prozent.

Im dritten Teil der Studie werden systematisch die 
Chancen und Risiken der Doppelbürgerschaft be-
leuchtet. Dabei werden verschiedene Perspektiven 
berücksichtigt.

Für Betroffene ist der Erwerb der Staatsange-
hörigkeit im Aufnahmeland mit vielen Vorteilen 
verbunden. Der Staat gewährt seinen Bürgerin-
nen und Bürgern nicht nur eine unbeschränkte 
Niederlassungsfreiheit, sondern auch den diplo-
matischen Schutz im Ausland sowie die Garan-
tie, immer wieder in das Land zurückkehren zu 
können. Darüber hilft die gewonnene Staatsan-
gehörigkeit Ausländerinnen und Ausländern in 
sozioökonomischer Hinsicht: Die Diskriminierung 
auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt nimmt ab. 
Schliesslich und vor allem gewinnen Ausländerin-
nen und Ausländer durch die Einbürgerung die 
vollständigen politischen Rechte, sodass sie ihre 
Betrachtungsweisen und Interessen gleichberech-
tigt in den demokratischen Prozess einbringen 
können. Weiter gilt es darauf hinzuweisen, dass 
die Anerkennung der Doppelbürgerschaft durch 
das Aufenthaltsland für die Zugewanderten vor 
allem auch deswegen eine besondere Bedeutung 
besitzt, weil die Aufenthaltsgesellschaft damit 
deutlich macht, dass sie nicht erwartet, dass die 
Zugewanderten ihre bisherigen Verbindungen zu 
anderen Ländern ablegen, um als gleichwertig an-
erkannt zu werden. Die Anerkennung der Doppel-
bürgerschaft erhöht damit die Motivation, sich im 
Aufenthaltsland einbürgern zu lassen.

Neben den Chancen, die sich für Migranten und 
ihre Nachfahren durch die Anerkennung und den 
Erwerb der Doppelbürgerschaft ergeben, zeigen 
sich aber auch Risiken. Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürgern kann im Gegensatz zu Einfach-
bürgerinnen und Einfachbürgern eine der beiden 
Staatsbürgerschaften entzogen werden, was wie-
derum mit dem Verlust von Aufenthaltsrechten 
einhergeht. Insgesamt stellt die Doppelbürger-
schaft für ihre Träger damit in puncto Sicherheit 
eine zwiespältige Angelegenheit dar. Darüber hi-
naus kann es Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
gern passieren, dass sie in zwei Ländern Pflichten 
haben, ohne dass sie in beiden Ländern auch die 
entsprechenden Rechte besitzen.

Ein wachsender Teil der 

 Bevölkerung ist nicht mehr 

in den einfachen Kategorien 

«Schweizer und Ausländer» 

zu fassen. 
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Demokratie beleuchtet. Dabei zeigt sich, dass 
die oft befürchtete geringere Identifikation von 
in der Schweiz lebenden Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürgern mit dem Aufenthaltsland kaum zu 
verzeichnen ist. Stattdessen gibt es starke Hin-
weise dafür, dass die mit der Anerkennung der 
Doppelbürgerschaft verbundene grössere Bereit-
schaft der Immigranten sich einzubürgern deren 
sozioökonomische und soziokulturelle Integration 
befördert. Genauso wenig empirische Evidenz gibt 
es für die Annahme, dass Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger dem Staat gegenüber weniger loyal 
sind und dass sie weniger oft oder weniger gut in-
formiert partizipieren als Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürger. Im Gegenteil, die mit der Anerken-
nung der Doppelbürgerschaft verbundene erhöhte 
Bereitschaft zur Einbürgerung hat nicht nur posi-
tive Effekte in Bezug auf die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Integration, sondern auch in Be-
zug auf die politische Partizipation. Dies bedeutet, 
dass die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Schweizer 
Milizsystems leistet.

Abschliessend werden die Chancen und Risiken 
der Doppelbürgerschaft vor dem Hintergrund 
der zunehmenden grenzüberschreitenden Ver-
flechtungen diskutiert, die in der heutigen Zeit 
zur zentralen Herausforderung für die demokra-
tische Selbstbestimmung geworden sind. Auf der 
Basis erster Untersuchungen scheint es so zu sein, 
dass die Schweizer Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürger sowohl im Inland wie auch im Ausland 
Vorreiter transnationaler und supranationaler For-
men von politischer Steuerung, Demokratie und 
Bürgerschaft darstellen. Daraus wird die Schluss-
folgerung gezogen, dass die Anerkennung der 
Doppelbürgerschaft als transnationale Form de-
mokratischer Selbst- und Mitbestimmung so ver-
standen werden könnte, dass sich die Schweiz der 
Verantwortung gegenüber den Rechten und Inte-
ressen anderer Nationen nicht länger verweigert. 
Gleichzeitig zeigt die Anerkennung der Doppel-
bürgerschaft eine transnationale Alternative zur 
supranationalen Strategie der Bewältigung grenz-
überschreitender Verflechtungen und Interdepen-
denzen auf, wie sie beispielsweise von Institutio-
nen wie der Europäischen Union verfolgt wird.

Die Autoren der Studie schliessen aus ihren Analy-
sen, dass man sich in der Schweiz stärker bewusst 
werden sollte, wie wenig die einfache Einteilung 
in «Schweizerinnen und Schweizer» einerseits und 
«Ausländerinnen und Ausländer» andererseits der 

heutigen Realität gerecht wird. Bereits ein Viertel 
der Schweizerinnen und Schweizer sind beides. Für 
sie ist die Zugehörigkeit zu einem Staatsvolk kei-
ne Entweder-oder-Entscheidung mehr. Insgesamt 
überwiegen die Chancen der Doppelbürgerschaft 
deren Risiken deutlich. Die Tatsache, dass die An-
erkennung beziehungsweise Toleranz der Doppel-
bürgerschaft die Bereitschaft der Ausländerinnen 
und Ausländer zur Einbürgerung erhöht, stellt für 
alle Beteiligten eine grosse Chance dar. Darüber 
hinaus erscheint es lohnenswert, sich weiter mit 
dem Potenzial der Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürger für die Entwicklung transnationaler For-
men der politischen Steuerung und Demokratie in 
einer globalisierten Welt zu beschäftigen.

Ergänzt werden die mit Zahlen und Argumenten 
unterlegten Erkenntnisse der Studie durch Porträts 
von Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern (be-
ziehungsweise solchen Menschen, die das gerne 
wären). Damit wird deutlich, dass sich hinter die-
sem Phänomen immer Schicksale einzelner Men-
schen verbergen.
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Im Vorfeld der Wahlen zur Nachfolge von Bundes-
rat Didier Burkhalter im Sommer 2017 wurde be-
kannt, dass zwei der drei Kandidierenden neben 
der Schweizer Staatsangehörigkeit noch einen 
weiteren Pass besassen. Anlass der medialen Be-
richterstattung war, dass ein Kandidat seine zweite 
Staatsbürgerschaft im Vorfeld der Wahlen wieder 
zurückgegeben hatte. Nach eigenen Angaben woll-
te er damit jeglichem Zweifel an seiner Loyalität zur 
Schweiz vorbeugen. Der andere Kandidat sah keinen 
Anlass, seine zweite Staatsbürgerschaft im Vorfeld 
der Wahlen aufzugeben, da er darin keine generel-
le Beeinträchtigung seiner möglichen Funktion als 
Bundesrat erkennen konnte. In der öffentlichen Dis-
kussion wurde darauf hingewiesen, dass der unter-
schiedliche Umgang mit der Doppelbürgerschaft 
auch mit unterschiedlichen Wahlkampfstrategien zu 
tun habe. Während es aus konservativen Kreisen in 
den letzten Jahren immer wieder Versuche zur Ein-
schränkung der doppelten Staatsbürgerschaft gab, 
wurde eine mögliche Einschränkung von liberalen 
und linken Kreisen stets abgelehnt.

Diese Episode und verschiedene politische Vor-
stösse in nationalen und kantonalen Parlamenten 
verdeutlichen die politische Virulenz der doppelten 
Staatsbürgerschaft in der Schweiz. Die Relevanz des 
Themas erscheint angesichts der grossen Anzahl von 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern unter der 
Bewohnerschaft der Schweiz und unter den Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizern auch 
gerechtfertigt. In anderen Ländern, in denen es 
deutlich weniger Personen mit Doppelbürgerschaft 
gibt, ist das Thema allerdings politisch noch viel 
dringlicher und umstrittener. Oftmals geht es dann 
nicht nur um die Doppelbürgerschaft von Politikerin-
nen und Politikern, sondern um die Doppelbürger-
schaft in der Bevölkerung. Beispielhaft soll dies kurz 
für das Nachbarland Deutschland skizziert werden. 
Im Jahr 1999 konzentrierte die CDU im Land Hessen 
ihren Wahlkampf auf die von der rot-grünen Bun-
desregierung geplante Einführung der Doppelbür-
gerschaft. Sie gewann mit ihrem Widerstand gegen 
die Doppelbürgerschaft die Mehrheit im hessischen 
Parlament. Dies hatte weitreichende Konsequenzen 
für die deutsche Politik, denn mit dem Machtwech-
sel in Hessen kam es zu einem Wechsel der politi-
schen Mehrheit im Bundesrat (der zweiten Kammer 
des deutschen Parlaments). Dies bedeutete das Ende 
vieler rot-grüner Projekte, da die Bundesregierung 
ab diesem Zeitpunkt auf die Zustimmung der kon-

servativen Länder angewiesen war. Vor diesem Hin-
tergrund erstaunt es nicht, dass die CDU auch im 
Wahlkampf des Jahres 2017 das Thema der Doppel-
bürgerschaft wieder aufgriff, vor allem um sich der 
Konkurrenz durch die nationalistische «Alternative 
für Deutschland» zu erwehren. Obwohl zu diesem 
Zeitpunkt die Tatsache, dass die Mehrzahl der in 
Deutschland lebenden Türkinnen und Türken für die 
aus demokratischer Sicht sehr problematische Ver-
fassungsreform von Präsident Erdogan in der Türkei 
gestimmt hatte, die deutsche Öffentlichkeit sehr be-
schäftigte, zündete das Thema aber nun nicht mehr 
und spielte im Wahlkampf keine Rolle.

In den öffentlichen Diskussionen sowie den politi-
schen Auseinandersetzungen und Strategien stehen 
die potenziellen Gefährdungen für die Demokratie 
im Aufenthaltsland durch Personen mit Doppelbür-
gerschaft im Zentrum. Vielfach wird aber auch ar-
gumentiert, dass die Zunahme von Personen mit 
Doppelbürgerschaft als Abbild einer vielfältigen und 
mobilen Gesellschaft akzeptiert werden muss. Nur 
vereinzelt wird im öffentlichen Diskurs auf die Chan-
cen hingewiesen, die sich aus dem Phänomen der 
Doppel- beziehungsweise Mehrfachbürgerschaft2 
für die Demokratie – in der Schweiz und darüber 
hinaus – in einer grenzüberschreitend verflochtenen 
Welt ergeben. Eine systematische und umfassende 
Bestandsaufnahme der Chancen und Risiken fehlt 
aber bisher. Es ist das primäre Ziel dieser Studie, 
diese Lücke zu füllen.

Die Studie basiert auf amtlichen Statistiken: der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE), der 
Strukturerhebung (SE) und der Daten der Volkszäh-
lung (VZ2000). Bei der Volkszählung handelt es sich 
um eine Vollerhebung, die erstmals Daten zur Dop-
pelbürgerschaft der in der Schweiz lebenden Schwei-
zer Staatsangehörigen lieferte. Im Rahmen der 
Struktur erhebung (SE) lässt das Bundesamt für Sta-
tistik BFS ab 2010 jährlich 200 000 Personen, die 
älter als 15 Jahre sind, schriftlich befragen. Die 
Schweizer Staatsangehörigen werden unter anderem 
gefragt, ob sie noch eine weitere Staatsbürgerschaft 
besitzen und ob sie die Staatsbürgerschaft(en) bei 
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2 In dieser Studie verwenden wir primär den Begriff der Doppel-
bürgerschaft, weil die meisten Mehrfachbürgerinnen respek-
tive Mehrfachbürger Doppelbürgerinnen respektive Doppel-
bürger sind und der letztere Begriff in der öffentlichen und 
wissenschaftlichen Debatte dominiert. 
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Geburt erhalten oder ob sie diese später erworben 
haben. Die Daten der Schweizerischen Arbeitskräfte-
erhebung (SAKE) sind Ergebnis einer jährlichen Be-
fragung von 120 000 Personen, die über 15 Jahre alt 
sind. Die Befragung erhebt bei den Schweizer Staats-
angehörigen unter anderem, ob sie neben der 
Schweizer Staatsbürgerschaft noch über eine weite 
Staatsbürgerschaft verfügen und stellt fest, wie sie 
dazu gekommen sind. Über die Doppelbürgerschaft 
bei den ausländischen Staatsangehörigen geben die 
Statistiken keine Auskunft. Die Zahlen zu den Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizern stam-
men aus den Erhebungen des Eidgenössischen De-
partements für auswärtige Angelegenheiten EDA.3

Bevor wir uns den Eigenschaften von Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürgern und den potenziellen 
Konsequenzen der zunehmenden Anzahl derselben 
für die Demokratie zuwenden, liefern wir im ersten 
Teil der Studie Informationen zu den Hintergründen, 
die für die starke Zunahme der Doppelbürgerschaft, 
insbesondere in der Schweiz, verantwortlich sind. 
Der hohe Anteil von Schweizer Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürgern ist zum einen das Resultat der 
hohen Anzahl von Migrantinnen und Migranten – 
und zwar von Immigrantinnen und Immigranten 
UND Emigrantinnen und Emigranten. Die Zunahme 
der Doppelbürgerschaft gründet aber auch in der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau und der da-
raus resultierenden Tatsache, dass die Kinder bina-
tionaler Ehen fast immer Doppelbürgerinnen respek-
tive Doppelbürger qua Geburt werden. Ein weiterer 
wichtiger Grund ist die zunehmende Bedeutung der 
Interessen und der Rechte individueller Menschen im 
internationalen Recht. Besonders erwähnenswert ist 
die Tatsache, dass die Schweiz bereits seit Anfang 
der 1990er-Jahre die Doppelbürgerschaft offiziell 
akzeptiert. Sie ist damit zur Vorläuferin eines inzwi-
schen weltweiten Trends geworden.

In einem zweiten Teil beantworten wir die Fra-
ge, ob sich Schweizer Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger in sozioökonomischer oder sozio-
kultureller Hinsicht von Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürgern und Ausländerinnen und Auslän-
dern unterscheiden. Auf der Basis amtlicher Sta-
tistiken – der Schweizerischen Arbeitskräfteerhe-
bung (SAKE), der Strukturerhebung (SE) und der 
Daten der Volkszählung (VZ2000) – vergleichen 
wir die Schweizer Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürger zum einen mit Schweizer Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürgern und zum anderen 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, die keine 
Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen. Wir prä-

sentieren in dieser Studie primär die Ergebnisse 
deskriptiver Analysen zur Korrelation von Staats-
bürgerschaftsstatus und sozioökonomischen bzw. 
soziokulturellen Eigenschaften. Die darüber hinaus 
durchgeführten multivariaten Analysen haben kei-
ne Evidenz für einen signifikanten kausalen Zu-
sammenhang zwischen Staatsbürgerschaftsstatus 
und diesen Eigenschaften erkennen lassen.

Im dritten Teil dieses Berichtes wenden wir uns ex-
plizit den Chancen und Risiken zu, die mit der Mehr-
fachbürgerschaft verbunden sind. Dabei berücksich-
tigen wir nicht nur verschiedene Vorstellungen von 
Demokratie und dem damit zusammenhängenden 
Bürgerschaftsverständnis, sondern auch verschiede-
ne Räume und die dort vorzufindenden Akteure. Wir 
schildern zuerst, welche Chancen und Risiken für 
Migrantinnen und Migranten und mobile Menschen 
(und ihre Kinder) mit dem Status der Doppelbürger-
schaft verbunden sind. Anschliessend präsentieren 
wir die Vor- und Nachteile der Doppelbürgerschaft 
aus der Perspektive der Menschen und der Demo-
kratie in den Herkunfts- und Aufenthaltsländern. 
Abschliessend thematisieren wir die Chancen und 
Risiken der Mehrfachbürgerschaft vor dem Hinter-
grund kosmopolitischer und transnationaler Vor-
stellungen von Bürgerschaft und Demokratie. Stets 
präsentieren wir zum einen die in der öffentlichen 
Diskussion vorzufindenden Hoffnungen und Be-
fürchtungen und zeigen zum anderen, inwieweit 
die implizierten Chancen und Risiken durch wissen-
schaftliche Evidenz belegt werden können.

Wir ergänzen die mit quantitativen Daten unterlegte 
Darstellung der Ursachen und Konsequenzen der 
Doppelbürgerschaft mit einer Reihe von Porträts, in 
denen sich die Vielfalt der Menschen mit mehreren 
Staatsangehörigkeiten spiegelt. In der Auswahl der 
porträtierten Personen haben wir darauf geachtet, 
dass sie ein möglichst breites Spektrum an Zugän-
gen zur Mehrfachbürgerschaft bieten. Dies bedeutet 
unter anderem, dass wir auch eine Einfachbürgerin 
präsentieren, die gerne Doppelbürgerin wäre, wenn 
ihr Herkunftsland dies zulassen würde.

3 Wir bedanken uns bei der Konsularischen Direktion des Eid-
genössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA), beim Bundesamt für Statistik (BFS) und beim Sekreta-
riat der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM) für ihre 
freundliche Unterstützung. Darüber hinaus bedanken wir uns 
bei Eva Granwehr für die hervorragende Arbeit bei der Daten-
erhebung und bei Aline Horber für ihre Hilfe bei der Erstellung 
des Literaturverzeichnisses und der Abbildungen.
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Rita Sestito: politische Beteiligungsmöglichkeiten nutzen

Rita Sestito arbeitete bis 1999 in der Privatwirt-
schaft und heute im Controlling der Stadt Luzern. 
Sie bezeichnet sich als politischer Mensch, der 
davon überzeugt ist, dass man die Beteiligungs-
möglichkeiten, die einem die Demokratie bietet, 

auch nutzen sollte. In der Schweiz 
geht sie regelmässig stimmen und 
wählen, sowohl auf kommunaler als 
auch auf kantonaler und eidgnös-
sischer Ebene. Sie ist aber nicht 
Mitglied einer Partei. Auch in Ita-
lien hat sie sich schon bei Wahlen 
beteiligt, auch wenn sie heute nur 
noch indirekt über ihre Eltern und 
Verwandten von der italienischen 
Politik betroffen ist. Dies war früher 

noch anders, als der italienische Staat für seine 
Bürgerinnen und Bürger im Ausland italienischen 
Sprachunterricht anbot und die Vertreter des da-
mals noch in Luzern existierenden italienischen 
Konsulats die Kinder eigens dafür abholten und 
zur Schule fuhren. Als italienische Auslandbürge-
rin bekomme Rita Sestito von den italienischen 
Behörden stets die Wahlunterlagen zugeschickt, 
oft ein «megadickes Couvert». Sie findet das ita-
lienische Wahlsystem kompliziert und verwirrend, 
sodass sie im Normalfall nicht wählen geht. Wenn 
es sich aber gerade anbietet, oder wenn es ihr be-
sonders wichtig erscheint, macht sie sich die Mühe 
und informiert sich genauer, bevor sie dann doch 
ihre Stimme abgibt. So hat sie sich zum Beispiel 
einmal bei den Gemeinderatswahlen in Kalabrien 
beteiligt, weil sie zu diesem Zeitpunkt gerade bei 
ihren Eltern weilte und mit ihrer Stimme einen Ver-
wandten unterstützen konnte. Zum anderen war 
es ihr wichtig, ihre Stimme auf nationaler Ebene 
abzugeben, als es darum ging, Silvio Berlusconi zu 
verhindern beziehungsweise abzuwählen, da sie 
diesen als Gefahr für die Demokratie betrachtete. 
Rita Sestito findet es gut, dass ihr Sohn gleich von 
Geburt an die doppelte Staatsbürgerschaft erhal-
ten hat, da auch er von zwei Kulturen geprägt ist 
und man im heutigen Europa die Zugehörigkeit zu 
verschiedenen Kuturen wertschätzen sollte.

Als Rita Sestito in den 1960er-Jahren als Kind eines 
italienischen Gastarbeiters und einer Schweizer 
Mutter in Luzern zur Welt kam, war das Schweizer 
Ehe-, Familien- und Bürgerrecht noch durch pat-
riarchalische Vorstellungen geprägt. Obwohl sie in 

der Schweiz geboren war und ihre Mutter Schwei-
zerin ist, erhielt sie bei ihrer Geburt nur die italie-
nische Staatsangehörigkeit ihres Vaters. Ebendie-
sem Vater, der für sich selbst nie den Erwerb der 
Schweizer Staatsbürgerschaft in Erwägung zog 
und der später mit seiner Frau nach Italien zog, 
um dort den Lebensabend zu verbringen, war es 
aber dann ein Anliegen, dass Rita und ihre beiden 
Geschwister noch während ihrer Kindheit bezie-
hungsweise Jugend die Schweizer Staatsangehö-
rigkeit erhielten. Die Kinder waren schliesslich in 
der Schweiz geboren, sie sollten deswegen auch 
ganz dazugehören und sich in der Schweiz integ-
rieren. Glücklicherweise tolerierte der italienische 
Staat bereits damals die Doppelbürgerschaft für 
seine Auslandbürgerinnen und Auslandbürger, so-
dass Rita und ihre Geschwister ihren italienischen 
Pass behalten durften. Die hinzugewonnene 
Schweizer Staatsbürgerschaft half Rita später bei 
der Stellen- und Wohnungssuche, als sie aufgrund 
ihres Namens wiederholt zu hören bekam: «Oh, 
Ausländerinnen nehmen wir nicht» und dann ant-
worten konnte: «Hallo, ich bin im Fall a Schwiize-
rin!» Rita Sestito betrachtet die Schweiz als ihre 
Heimat und betont, dass sie ihre Wurzeln in der 
Schweiz hat, wo sie aufgewachsen ist. Gleichzeitig 
spürt sie aber auch, dass sie von beiden Kulturen 
etwas mitbekommen hat und fühlt sich auch bei 
ihren regelmässigen Besuchen bei ihren Verwand-
ten in Italien zu Hause. Früher ist sie mit ihren 
Eltern und Geschwistern jedes Jahr für 3–4 Wo-
chen nach Italien gefahren, heute besucht sie ihre 
Eltern immer noch regelmässig, aber verbringt 
nicht mehr ganz so viel Zeit in Italien. 

«Ich finde es gut, dass mein Sohn gleich 
von Geburt an die doppelte Staatsbürger
schaft erhalten hat, da auch er von zwei 
Kulturen geprägt ist und man im heutigen 
Europa die Zugehörigkeit zu verschiedenen 
Kulturen wertschätzen sollte.»
Rita Sestito
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Adrian Portmann: Verbundenheit mit Tschechien

demokratischen Systems statt. Daneben gab es 
aber auch noch familiäre Gründe, wieder in die 
Schweiz zurückzukehren. Eine erneute Rückkehr 
nach Tschechien in ferner Zukunft erachtet er als 
nicht ausgeschlossen.
Auf die Frage, ob er sich eher als Schweizer oder als 
Tscheche fühle, meint Adrian Portmann, er fühle sich 
mehrheitlich als Schweizer. Die Schweizer Staatsbür-
gerschaft hätte er denn auch nie aufgegeben. «Es 
gäbe natürlich noch die berühmte Frage nach dem 
Fussballspiel zwischen der Schweiz und Tschechien. 
Und ja, da muss ich zugeben, da wäre ich eindeutig 
für die Schweiz», meint Adrian Portmann.
Gerade seine Zeit in Osteuropa und sein beruf-
licher Hintergrund als Historiker lassen Adrian 
Portmann zum Thema Staatsbürgerschaft eine 
klare Haltung einnehmen. «Es gibt viele Staaten 
in Europa, aber auch weltweit, die sich auf das 
Konzept der Staatsbürgerschaft besinnen sollten.» 
Adrian Portmann hat über (osteuropäische) Ge-
sellschaften geforscht, die sich eben nicht auf die 
Staatsbürgerschaft als gemeinsame Grundlage zur 
Identitätsfindung stützten, sondern ethnische, 
sprachliche oder religiöse Kriterien in den Vorder-
grund stellten. Diese Kriterien lassen keine kla-
ren Grenzziehungen zu. Eine Staatsbürgerschaft 
hingegen sei ein objektives Ein- beziehungsweise 
Ausschlusskriterium. 

Und so meint Adrian Portmann – obwohl er selbst 
Doppelbürger ist –, dass auch die doppelte Staats-
bürgerschaft theoretisch durchaus problematisch 
sein könne. Könne man überhaupt zwei Staaten 
gegenüber loyal sein? Sei es gerecht, wenn man 
seine politischen Rechte sozusagen verdopple und 
gegenüber Einfachbürgern besser gestellt sei? Er 
beispielsweise habe nun das Recht, sowohl in der 
Schweiz als auch in Tschechien zu wählen, und 
davon mache er auch Gebrauch. Zumindest zu-
lassen und diskutieren müsse man solche Fragen.

Als junger Student verliess Adrian Portmann 1997 
die Schweiz, um in Wien osteuropäische Geschich-
te zu studieren. Sein Doktoratsstudium absolvierte 
er dann später in Prag und baute sich in Tsche-
chien eine wissenschaftliche Karriere als Historiker 
auf. In seinem Forschungsgebiet – er befasste sich 
mit den zwangsweise erfolgten Migrationsbewe-
gungen in den Sudetengebieten – hat er sich in 
Tschechien einen Namen gemacht.
Seinem Image als objektiver Wissenschaftler, der 
sich einem in Tschechien bis heute als überaus sen-
sibel wahrgenommenen Thema widmete, sei die 
Schweizer Staatsbürgerschaft sicher zuträglich ge-
wesen, sagt Portmann. Aber es habe immer auch 
Momente gegeben, in denen er gemerkt habe, 
dass er nicht ganz integriert war beziehungsweise 
wurde. Ein berufliches Vorankommen sei für ihn 
als Ausländer nicht immer einfach gewesen. 
Adrian Portmann liess sich 2014 in Tschechien 
einbürgern und ist seither schweizerisch-tsche-
chischer Doppelbürger. Berufliche Vorteile, die er 
sich davon versprach, und das Bestreben, einen 
EU-Pass zu besitzen, mögen zwei Motive von vie-
len für diesen Schritt gewesen sein. Auch wenn er 
sich durchaus bewusst war, dass gerade in mittel- 
und osteuropäischen Gesellschaften das Auslän-
der-Sein nicht zwingend mit dem Besitz der Staats-
bürgerschaft aufhöre. Ein viel wichtigerer Grund 
für seine Einbürgerung war jedoch, 
dass er sich als zugehörig gefühlt 
habe. Er wollte Teil dieses Landes 
sein, mit allen Rechten und Pflich-
ten, die das mit sich ziehen würde. 
Und diese Verbundenheit, die Adri-
an Portmann mit Tschechien spürte, 
wollte er auch in Zukunft – egal von 
wo aus – weiterleben können.
Nur ein Jahr nach seiner Einbür-
gerung in Tschechien kehrte er im Sommer 2015 
nach knapp zwanzig Jahren im Ausland in die 
Schweiz zurück. In seinem tschechischen Freun-
deskreis sei durchaus auch kritisch angemerkt wor-
den, er habe sich sozusagen noch kurz vor seinem 
Wegzug die Staatsbürgerschaft «abgeholt». Seine 
Rückkehr in die Schweiz war zur damaligen Zeit 
nicht vorhersehbar gewesen, obwohl eine Rück-
kehr in die Schweiz immer als Option im Raume 
gestanden sei. Die Löhne und damit die Alters-
vorsorge in Tschechien sind deutlich tiefer als in 
der Schweiz. Seit einigen Jahren, so Adrian Port-
mann, finde eine zunehmende Schwächung des 

«Ist es gerecht, wenn man seine politi
schen Rechte sozusagen verdoppelt und 
gegenüber Einfachbürgern besser gestellt 
ist? Solche Fragen muss man zulassen und 
diskutieren.»
Adrian Portmann
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Das Phänomen der Mehrfachbürgerschaften gibt 
es zwar bereits seit der Einführung der Staatsbür-
gerschaft durch die modernen Nationalstaaten im 
19. Jahrhundert, aber erst in jüngerer Zeit gibt es 
dazu auch systematisch aufbereitete statistische 
Informationen, die das Ausmass und die Zunah-
me der Doppelbürgerschaften verdeutlichen. Auch 
wenn die Immigrantinnen und Immigranten in der 
Schweiz – wie in den meisten westlichen Demo-
kratien – im Zentrum der politischen Diskussion 
stehen, so sind es doch die Emigrantinnen und 
Emigranten, das heisst diejenigen, die aus der 
Schweiz auswanderten und dabei ihr Schweizer 
Bürgerrecht behielten, die für die Entwicklung der 
Doppelbürgerschaft eine primäre Bedeutung be-
sitzen. Die Bedeutung der Schweizer Emigrantin-
nen und Emigranten für die Doppelbürgerschaft 
zeigt sich bereits darin, dass die Verwaltung schon 
sehr viel länger Daten zur Doppelbürgerschaft von 
Auslandschweizern sammelt als Daten zur Doppel-
bürgerschaft unter den Schweizer Staatsangehö-
rigen in der Schweiz. Vor allem aber ist der Anteil 
von Personen mit Doppelbürgerschaft unter den 
Auslandschweizern sehr viel höher als ihr Anteil 
unter den Inlandschweizern. Wir beginnen des-
wegen mit den Schweizer Auslandbürgerinnen 
und Auslandbürgern, wenn wir die Entwicklung 
der Anzahl und des Anteils der Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger darstellen, und gehen erst da-
nach auf die Anzahl und den Anteil der Schweizer 
mit Doppelbürgerschaft unter den Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Schweiz ein.

Anschliessend liefern wir holzschnittartig Informa-
tionen zu den wichtigsten Hintergründen und Ursa-
chen dafür. Holzschnittartig sind die Informationen 
deswegen, weil wir die einzelnen Hintergründe und 
Ursachen getrennt darstellen, sie aber in Wirklich-
keit in vielfältiger Weise zusammenwirken und wir 
hier keine systematische Analyse zur relativen Be-
deutung der verschiedenen Einflussfaktoren vorle-
gen können. Zuerst liefern wir Informationen zur 
«Migrationslandschaft» der Schweiz. Diese Infor-
mationen stellen nicht nur einen Hintergrund zur 
Erklärung des zunehmenden Anteils der Schweizer 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger dar, sondern 
sie verdeutlichen auch, dass das Phänomen der 
Doppelbürgerschaft in eine umfassendere Entwick-
lung zur Transnationalisierung der Staatsbürger-

schaft eingebettet ist. Diese Entwicklung ist auch 
durch die Phänomene der sogenannten «denizens-
hip» und «external citizenship» gekennzeichnet 
(Hammar 1990, Bauböck 2009): Immigrierte Be-
wohnerinnen und Bewohner erhalten zwar einen 
Grossteil der zivilen und sozioökonomischen Bür-
gerrechte im Aufenthaltsland, aber nicht die wich-
tigsten politischen Rechte, sodass ihr Bürgerstatus 
defizitär bleibt (denizenship). Im Ausland lebende 
Bürgerinnen und Bürger behalten hingegen nicht 
nur fast alle Bürgerrechte des Herkunftslandes, die 
Herkunftsländer versuchen auch immer mehr, ihnen 
die politische Partizipation im Herkunftsland zu er-
leichtern (external citizenship). Zuerst konzentrie-

ren wir uns auch hier wieder auf die Emigration und 
liefern Informationen zur Entwicklung des Anteils 
der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 
an der gesamten Schweizer  Bürgerschaft4 sowie 
Informationen zu den  stimmberechtigten Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizern. Erst dann 
wenden wir uns der Immigration zu. Dazu werden 
Informationen zur Entwicklung des Anteils der Aus-
länderinnen und Ausländer an der Gesamtbevölke-
rung in der Schweiz und zur Einbürgerung präsen-
tiert.

Für Aus- und Zuwandernde führt der Weg zur Dop-
pelbürgerschaft über die Einbürgerung im Auf-
enthaltsland bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
Bürgerschaft des Herkunftslandes. Immer mehr 
Menschen erlangen die Doppelbürgerschaft aber 
durch Geburt. Dies ist neben der Migration und 
der dadurch zunehmenden Anzahl von binationa-
len Ehen vor allem auf die Gleichstellung der Frau 
(unter anderem auch) im Staatsbürgerschaftsrecht 
zurückzuführen. Bevor wir uns im abschliessenden 

1. Die Zunahme von Doppelbürgerschaften und deren 

Hintergründe

Immer mehr Menschen 

 erlangen die Doppel

bürgerschaft durch Geburt.

4 Schweizer «Bürgerschaft» meint hier Gruppe der Schweizer 
Staatsangehörigen.
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schaft eingebettet ist. Diese Entwicklung ist auch 
durch die Phänomene der sogenannten «denizens-
hip» und «external citizenship» gekennzeichnet 
(Hammar 1990, Bauböck 2009): Immigrierte Be-
wohnerinnen und Bewohner erhalten zwar einen 
Grossteil der zivilen und sozioökonomischen Bür-
gerrechte im Aufenthaltsland, aber nicht die wich-
tigsten politischen Rechte, sodass ihr Bürgerstatus 
defizitär bleibt (denizenship). Im Ausland lebende 
Bürgerinnen und Bürger behalten hingegen nicht 
nur fast alle Bürgerrechte des Herkunftslandes, die 
Herkunftsländer versuchen auch immer mehr, ihnen 
die politische Partizipation im Herkunftsland zu er-
leichtern (external citizenship). Zuerst konzentrie-

ren wir uns auch hier wieder auf die Emigration und 
liefern Informationen zur Entwicklung des Anteils 
der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 
an der gesamten Schweizer  Bürgerschaft4 sowie 
Informationen zu den  stimmberechtigten Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizern. Erst dann 
wenden wir uns der Immigration zu. Dazu werden 
Informationen zur Entwicklung des Anteils der Aus-
länderinnen und Ausländer an der Gesamtbevölke-
rung in der Schweiz und zur Einbürgerung präsen-
tiert.

Für Aus- und Zuwandernde führt der Weg zur Dop-
pelbürgerschaft über die Einbürgerung im Auf-
enthaltsland bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
Bürgerschaft des Herkunftslandes. Immer mehr 
Menschen erlangen die Doppelbürgerschaft aber 
durch Geburt. Dies ist neben der Migration und 
der dadurch zunehmenden Anzahl von binationa-
len Ehen vor allem auf die Gleichstellung der Frau 
(unter anderem auch) im Staatsbürgerschaftsrecht 
zurückzuführen. Bevor wir uns im abschliessenden 

Teil dieses Kapitels der rechtlichen Entwicklung de-
taillierter zuwenden, liefern wir deswegen zuerst 
einen kurzen Abriss über die Entwicklung der Stel-
lung der Frau im Staatsbürgerrecht der Schweiz 
und statistische Informationen zur Entwicklung 
der binationalen Ehen in der Schweiz. Schliess-
lich skizzieren wir kurz die rechtliche Behandlung 
der Doppelbürgerschaft im internationalen und im 
Schweizer Recht und zeigen dann mit Verweisen 
auf international vergleichende Studien, dass die 
nationalstaatliche Toleranz und Akzeptanz von 
Mehrfachbürgerschaften in den letzten Jahrzehn-
ten weltweit zugenommen hat.

1.1 Die Zunahme der Schweizer 
Doppel bürgerinnen und Doppel
bürger

Wie bereits erwähnt, gibt es Daten zu Personen 
mit Doppelbürgerschaft unter den Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizern viel länger als 

zu den Schweizer Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürgern im Inland. Wir stellen die historische 
Entwicklung für die Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer deswegen zuerst dar.

1.1.1 Die Zunahme der Doppelbürgerin
nen und Doppelbürger unter 
den Auslandschweizerinnen und 
 Auslandschweizern

Bereits zu Beginn der offiziellen und systemati-
schen Datenerhebung zu den Schweizerinnen und 
Schweizern im Ausland im Jahre 1926 wurde zwi-
schen «Nur-Schweizerbürgern» und «Doppelbür-
gern» unterschieden. Aber erst im Jahre 1947 ent-
schloss man sich, ihre zahlenmässige Entwicklung 
tabellarisch zu dokumentieren (Eidgenössische 
Fremdenpolizei 1951: 1). Mithilfe der freundlichen 
Unterstützung durch das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten (EDA) konn-
ten wir für diesen Bericht erstmals eine solche voll-
ständige Übersicht erstellen.
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Wie aus Abbildung 1 zu erkennen ist, gaben zu 
Beginn der Datenerhebung im Jahr 1926 fast alle 
der 200 000 registrierten Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer an, ausschliesslich die 
Schweizer Staatsangehörigkeit zu besitzen.5 Im 
Jahr 2016 ist der Anteil der Auslandschweizerin-
nen und Auslandschweizer, die angaben, nur ei-
nen Pass zu besitzen, auf fast 25 Prozent gefallen. 
Von den 775 000 Schweizerinnen und Schweizern, 
die zu dieser Zeit im Ausland lebten und bei den 
Schweizer Vertretungen registriert waren, hatten 
nun drei Viertel eine weitere Staatsangehörigkeit. 
Das heisst, dass es heute 570 000 Schweizer Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger im Ausland 
gibt, während sich die Zahl der Schweizer Einfach-
bürgerinnen und Einfachbürger im Ausland seit 
Beginn der Aufzeichnungen kaum verändert hat. 
Dies bedeutet, dass bei einer statistischen Betrach-
tung der gesamte Zuwachs an Auslandbürgerin-
nen und Auslandbürgern, den die Schweiz in den 
letzten knapp hundert Jahren erlebt hat, aus-
schliesslich in der Form der Zunahme von Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürgern erfolgt ist.

1.1.2 Die Zunahme der Schweizer 
Doppel bürgerinnen und Doppel
bürger in der Schweiz

Bezeichnenderweise gibt es erst seit jüngster Zeit 
Informationen zu den in der Schweiz lebenden 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
gern. Seit 1991 wird vom Bundesamt für Statistik 
die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
durchgeführt, und dabei werden auch Angaben 
zur Staatsbürgerschaft erfasst, seit 1996 gibt es 
ebenfalls Angaben zur doppelten Staatsbürger-
schaft. Für die Jahre 1996 bis 2000 liegen nur ge-

Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl und der Anteile der verschiedenen Staatsbürgerschaftskategorien in der Schweiz
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

5 Da die meisten Länder zum damaligen Zeitpunkt versuchten, 
die Doppelbürgerschaft zu verhindern und deswegen ver-
langten, dass Einbürgerungswillige ihre angestammte Staats-
bürgerschaft abgaben, ist zu vermuten, dass diese Angaben 
zum Grossteil mit der Realität übereinstimmten, obwohl die 
Schweizer Behörden keine direkte Kontrollmöglichkeit hatten. 
Damals wie auch heute gab und gibt es über diese offiziellen 
Zahlen hinaus eine erhebliche Anzahl von Schweizerinnen 
und Schweizern, die im Ausland leb(t)en, ohne sich zu regis-
trieren, und wahrscheinlich auch einige, die ihre Doppelbür-
gerschaft verschweigen.
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nerelle Angaben dazu vor, ob eine befragte Per-
son die Schweizer Staatsbürgerschaft oder eine 
doppelte Staatsbürgerschaft (also die schweizeri-
sche und eine weitere Staatsbürgerschaft) besitzt 
oder ob sie Ausländerin respektive Ausländer ist. 
Ab 2001 (beziehungsweise ab 2003 durchge-
hend) wurde zusätzlich erhoben, welche Staats-
bürgerschaft eine Person bei der Geburt hatte be-
ziehungsweise ob eine zweite Staatsbürgerschaft 
vorliegt. Neben der SAKE enthält auch die seit 
dem Jahr 2010 durchgeführte Strukturerhebung 
(SE) Angaben zur (doppelten) Staatsbürgerschaft. 
Auch hier ist es möglich, zwischen denjenigen 
zu unterscheiden, die einen bestimmten Bürger-
status von Geburt an oder durch Einbürgerung 
besitzen.

Um die Entwicklung der Schweizer Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürger in der Schweiz in diesem 
Kapitel zu veranschaulichen und deren Eigenschaf-
ten in Kapitel 2 vergleichend darzustellen, unter-
scheiden wir die folgenden Staatsbürgerschafts-
kategorien:

a)  Schweizer Einfachbürgerinnen und Ein-
fachbürger durch Geburt (autochthone  
Schweizerinnen und Schweizer)

b)  Schweizer Einfachbürgerinnen und Einfachbür-
ger durch Einbürgerung

c)  Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger durch Geburt (Resultat einer binatio-
nalen Ehe)

d)  Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
ger durch Einbürgerung

e)  Bewohnerinnen und Bewohner ohne Schweizer 
Staatsbürgerschaft (Ausländerinnen und Aus-
länder)

Bei der Interpretation der nachfolgenden Informa-
tionen muss beachtet werden, dass sowohl in der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) als 
auch in der Strukturerhebung (SE) nur Personen ab 
15 Jahren befragt wurden. Die Daten und Analysen 
bilden somit grundsätzlich nicht den Staatsbürger-
schaftsstatus der gesamten Wohnbevölkerung ab, 
sondern nur denjenigen der Wohnbevölkerung ab 
15 Jahren. Entsprechend muss davon ausgegangen 
werden, dass die Anteile/Anzahlen für die gesamte 
Wohnbevölkerung wohl leicht von den anschlies-
send dargestellten Anteilen/Anzahlen abweichen. 
Insbesondere sind die Anzahl und der Anteil an 
Personen, die Schweizer Doppelbürgerinnen oder 
Doppelbürger durch Geburt sind, in der Gesamt-

bevölkerung sicher höher als im Folgenden dar-
gestellt.

Aus Abbildung 2 wird deutlich, dass sowohl der 
Anteil der Schweizerinnen und Schweizer mit 
doppelter Staatsbürgerschaft als auch deren An-
zahl über die Jahre kontinuierlich zugenommen 
haben. Konkret betrug deren Anteil an der ge-
samten in der Schweiz lebenden Bevölkerung (ab 
15 Jahren) im Jahr 1996 4,1 Prozent, im Jahr 
2016 bereits 12,8 Prozent. Die absolute Anzahl 
der Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger vervierfachte sich nahezu von 236 612 
Personen im Jahr 1996 auf 901 851 Personen im 
Jahr 2016.

Im gleichen Zeitraum nahmen auch die Anzahl 
und der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer 
an der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz 
zu, und zwar von 1 089 847 (18,7 Prozent) im 
Jahr 1996 auf 1 683 923 (23,8 Prozent) im Jahr 
2016. Da gleichzeitig die Anzahl der Schweizer 
Einfachbürgerinnen und Einfachbürger über die 
Jahre sehr stabil geblieben ist (1996: 4 487 643; 
2016: 4 476 584), ist deren Anteil an der ständigen 
Wohnbevölkerung kontinuierlich zurückgegangen, 
und zwar von 77,2 Prozent im Jahr 1996 auf 63,4 
Prozent im Jahr 2016.

Während die letzten zwei Aussagen keine Über-
raschung darstellen, verdeutlicht Abbildung 2 eine 
Tatsache, die in der öffentlichen Diskussion bisher 
kaum realisiert wurde: Die Gruppe der Schweizer 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger ist die am 
schnellsten wachsende Gruppe, wenn es um deren 
Anteil an der Wohnbevölkerung geht.

Abbildung 3 zeigt, dass der Anstieg der Zahl der 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
sowohl auf dem Wege der Einbürgerung wie auch 
durch die Vergabe der Doppelbürgerschaft bei Ge-
burt stattfindet. Die Entwicklung beider Katego-
rien verläuft ziemlich parallel. Die Anzahl und der 

Die Gruppe der Schwei

zer  Doppelbürgerinnen und 

 Doppelbürger wächst anteils

mässig schneller als die der 

 Einfachbürger oder Ausländer.
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Anteil Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger durch Einbürgerung stiegen von 192 435 
Personen (3,2 Prozent) im Jahr 2003 auf 579 141 
Personen (8,2 Prozent) im Jahr 2016. Gleichzei-
tig nahmen die Anzahl und der Anteil Schweizer 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger durch Ge-
burt von 84 688 Personen (0,8 Prozent) im Jahr 
2003 auf 319 153 Personen (4,5 Prozent) im Jahr 
2016 zu.

Die zugrunde liegenden Datensätze ergeben ein 
Bild, bei dem der Eindruck entsteht, als würde in 
der Schweiz immer noch ein deutlich höherer An-
teil der Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger diesen Status durch Einbürgerung und 
nicht durch Geburt erhalten. Das ist aber etwas 
irreführend, da in diesen Zahlen Personen mit 
Doppelbürgerschaft unter 15 Jahren nicht enthal-
ten sind und diese sehr wahrscheinlich überwie-
gend eine Schweizer Doppelbürgerschaft qua Ge-
burt aufweisen. Wie aus den nachfolgenden 
Kapiteln deutlich wird, ist zu erwarten, dass unter 
den jüngeren Bewohnerinnen und Bewohnern der 

Schweiz ein erheblicher Anteil von Schweizer Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürgern durch Geburt 
zu finden ist, vor allem, weil der Anteil der bina-
tionalen Ehen in der Schweiz hoch ist (siehe dazu 
Kapitel 1.3 sowie Abbildung 9).

Insgesamt nehmen sowohl die absolute Zahl wie 
auch der relative Anteil der Schweizer Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger sowohl bei den Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizern wie 
auch bei den Inlandschweizerinnen und Inland-
schweizern kontinuierlich und deutlich zu. 

Zahlen zur Doppelbürgerschaft werden bei zwei 
Kategorien erhoben: einerseits bei den Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizern, die bei 
den diplomatischen Vertretungen der Schweiz ge-
meldet sind, andererseits bei allen in der Schweiz 
lebenden Schweizerbürgerinnen und -bürgern ab 
dem 15. Lebensjahr.

Im Jahr 2016 waren das insgesamt 6,15 Millio-
nen Personen. Von ihnen besassen mindestens 

Abbildung 3: Entwicklung der Anzahl und der Anteile der CH-Doppelbürger/innen qua Geburt und qua Einbürgerung in der 
Schweiz
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1,47 Millionen eine weitere Staatsbürgerschaft, 
was einem Anteil von 23,9 Prozent entspricht.

Drei Viertel der 775 000 Schweizerinnen und 
Schweizer, die offiziell im Ausland leben, besitzen 
eine zweite Staatsbürgerschaft. Dies kann sowohl 
daran liegen, dass sie sich sehr oft und sehr schnell 
in ihrem Aufenthaltsland einbürgern lassen (kön-
nen), aber auch daran, dass die Schweizer Emig-
rantinnen und Emigranten und deren Nachfahren 
ihren Schweizer Pass nicht abgeben (müssen). Die-
sen Hintergründen gehen wir in den folgenden 
Abschnitten genauer nach.

Der Anteil der Schweizer Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger innerhalb der Schweiz ist deutlich 
geringer (12,8 Prozent unter den über 15-Jähri-
gen). Die jüngeren Zahlen machen aber deutlich, 
dass auch die in der Schweiz lebenden Schweizer 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger einen im-
mer grösseren Anteil stellen. Es ist zu erwarten, 
dass sich der gegenwärtige Trend fortsetzt, sodass 
bereits mittelfristig die Schweizer Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürger auch innerhalb der Schweiz 
eine Minderheit darstellen werden – genauso wie 
sie dies bereits unter den Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizern tun (vgl. Kapitel 1.1.1). 
Damit wird eine klare Trennung zwischen Schwei-
zerinnen und Schweizern einerseits und Auslände-
rinnen und Ausländern anderseits, die in Debatten 
über die Zuwanderung immer wieder eingebracht 
wird, einem wachsenden Teil der Bevölkerung 
nicht mehr gerecht. Immer mehr Bewohnerinnen 
und Bewohner der Schweiz sind – zumindest was 
ihren Bürgerstatus betrifft – «sowohl als auch». 

Vor diesem Hintergrund stellt sich dann natür-
lich die Frage, ob Schweizer Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger mehr Übereinstimmungen mit 
Schweizer Einfachbürgerinnen und Einfachbürgern 
oder mit Ausländerinnen und Ausländern aufwei-
sen. Dieser Frage gehen wir in Kapitel 2 nach. 
Zuerst wenden wir uns der Frage zu, was zu der 
Zunahme der Schweizer Doppelbürgerschaft ge-
führt hat. Dabei kommt zuerst die Migration zur 
Sprache. Wir möchten im folgenden Kapitel aber 
auch deutlich machen, dass die Zunahme der dop-
pelten Staatsbürgerschaft vor allem mit der Gleich-
stellung der Geschlechter und mit der wachsenden 
Bedeutung der Rechte der Individuen (im Vergleich 
zu den Rechten der Staaten) im internationalen 
Recht zusammenhängt.

1.2 Die Zunahme der Auslandbürgerin
nen und Auslandbürger und 
 Ausländerinnen und Ausländer als 
Konsequenz der Migration

In einer Welt ohne Migration würde es auch keine 
Doppelbürgerschaft geben. Auswanderungs- und 
Einwanderungsbewegungen sind allerdings nur als 
Hintergrundfaktoren für die Entwicklung der 
Mehrfachbürgerschaft einzustufen. Denn es ist 
das jeweils vorherrschende Verständnis von legiti-
mer Herrschaft und Bürgerschaft6 sowie die daraus 
resultierenden rechtlichen Regelungen zur Staats-
bürgerschaft, die massgeblich darüber bestimmen, 
ob, wie lange und unter welchen Bedingungen 
Emigrantinnen und Emigranten Staats  bürgerinnen 
und Staatsbürger des Herkunftslandes bleiben und 
ob, wann und unter welchen Bedingungen Immi-
grantinnen und Immigranten Staatsbürgerinnen 
respektive Staatsbürger des Aufenthaltslandes 
werden. Doppelbürgerschaft ist dann ein Ergebnis, 
das durch Emigrations- und Immigrationsbewe-
gungen ausgelöst, aber in ihrer formalen und 
quantitativen Ausprägung vor allem durch recht-
liche Regelungen zur Beibehaltung und zum Er-
werb der Staatsangehörigkeit im Herkunfts- und 
Aufenthaltsland beeinflusst wird. Wir verweisen 
deswegen im Folgenden nur am Rande auf die Ent-
wicklung der Emigrations- und Immigrationsbewe-
gungen, sondern konzentrieren uns auf die Ent-
wicklung der Schweizer Bürgerinnen und Bürgern 
im Ausland und der Ausländerinnen und Auslän-
der in der Schweiz. Im Gegensatz zu Letzteren sind 
Erstere bei Schweizer Wahlen und Abstimmungen 
stimmberechtigt, aber nur, wenn sie ein entspre-
chendes Gesuch stellen. Wir ergänzen den Blick 
auf die Entwicklung der Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer, indem wir die Entwicklung 
der Anzahl der stimmberechtigten Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizer und deren Anteil 
an den Stimmberechtigten insgesamt darstellen. 
Um das Stimmrecht bei nationalen Wahlen und 
Abstimmungen zu erhalten, steht den Auslände-
rinnen und Ausländern dagegen nur der Weg über 
die Einbürgerung offen. Deswegen ergänzen wir 
hier die Betrachtung durch einen Blick auf die Ent-
wicklung der Einbürgerungsquoten.

6 Hier gemeint als Verständnis von legitimer Zugehörigkeit zur 
Gruppe der Schweizer Staatsangehörigen.
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1.2.1 Die Zunahme der Schweizer Bürge
rinnen und Bürger im Ausland

Innerhalb der letzten neunzig Jahre nahm die 
Zahl der Schweizerinnen und Schweizer ständig 
zu. Wenn man den Zuwachs der Menschen mit 
Schweizer Bürgerrecht insgesamt betrachtet, ge-
schah dies in einer bemerkenswert kontinuierli-
chen Art und Weise. Dabei ist das Wachstum bei 
den Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zern erst in den letzten dreissig Jahren erfolgt (vgl. 
Abb. 4). 

Waren es im Jahr 1930 knapp vier Millionen Men-
schen, die das Schweizer Bürgerrecht besassen, so 
ist die Zahl bis zum Jahr 2016 auf gut sieben Mil-
lionen gewachsen. Von den vier Millionen Schwei-
zerinnen und Schweizern des Jahrs 1930 hatten 
sich knapp 240 000 bei den Schweizer Vertretun-
gen im Ausland registriert, von den 7 093 000 
Schweizerinnen und Schweizern im Jahr 2016 da-
gegen 775 000. Letzteres bedeutet, dass das 
Wachstum in absoluten Zahlen zwar primär bei 
den Schweizerinnen und Schweizern stattgefun-
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rinnen und Bürger im Ausland

Innerhalb der letzten neunzig Jahre nahm die 
Zahl der Schweizerinnen und Schweizer ständig 
zu. Wenn man den Zuwachs der Menschen mit 
Schweizer Bürgerrecht insgesamt betrachtet, ge-
schah dies in einer bemerkenswert kontinuierli-
chen Art und Weise. Dabei ist das Wachstum bei 
den Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zern erst in den letzten dreissig Jahren erfolgt (vgl. 
Abb. 4). 

Waren es im Jahr 1930 knapp vier Millionen Men-
schen, die das Schweizer Bürgerrecht besassen, so 
ist die Zahl bis zum Jahr 2016 auf gut sieben Mil-
lionen gewachsen. Von den vier Millionen Schwei-
zerinnen und Schweizern des Jahrs 1930 hatten 
sich knapp 240 000 bei den Schweizer Vertretun-
gen im Ausland registriert, von den 7 093 000 
Schweizerinnen und Schweizern im Jahr 2016 da-
gegen 775 000. Letzteres bedeutet, dass das 
Wachstum in absoluten Zahlen zwar primär bei 
den Schweizerinnen und Schweizern stattgefun-

den hat, die in der Schweiz leben, relativ gesehen 
das Wachstum bei den Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizern aber noch einmal deutlich 
stärker war. Die Anzahl der Inlandbürgerinnen und 
Inlandbürger ist von 1930 bis 2016 von 3 760 000 
auf 6 225 000 gestiegen. Dies bedeutet, dass sich 
die Zahl der Schweizer Inlandbürgerinnen und In-
landbürger in diesem Zeitraum um den Faktor 1,7 
fast verdoppelt hat. Die Zahl der Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizer ist dagegen um 
535 000 gewachsen, was einer Verdreifachung 
gleichkommt. Das starke Wachstum bei den Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizern liegt 
zum einen daran, dass der Wanderungssaldo unter 
Schweizerinnen und Schweizern seit Beginn der 
Aufzeichnungen stets negativ war. Das heisst, dass 
jedes Jahr mehr Schweizerinnen und Schweizer 
aus der Schweiz auswandern als einwandern. 
(Schönenberger und Efionayi-Mäder 2010: 22). Es 
liegt aber vor allem auch daran, dass das Schwei-
zer Bürgerrecht durch die im Ausland lebenden 
Schweizerinnen und Schweizer ohne grosse Ein-
schränkungen an nachfolgende Generationen wei-
tergegeben werden kann (vgl. Abschnitt 1.4.3).

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl der Auslandschweizer/innen und deren Anteil an der gesamten Schweizer Bürgerschaft
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Gemäss den Schätzungen der Konsulate, die in 
den 1930er-Jahren die Daten erhoben, und den 
heutigen Schätzungen der Auslandschweizer-Or-
ganisation (ASO) lebten und leben aber noch 
deutlich mehr Schweizerinnen und Schweizer 
im Ausland. Die ASO geht von weiteren 200 000 
Schweizerinnen und Schweizern aus, die heute im 
Ausland leben, ohne sich registriert zu haben. Dies 
würde bedeuten, dass wir es heute mit knapp einer 
Million Schweizerinnen und Schweizern zu tun ha-
ben, die ihren Lebensmittelpunkt beziehungsweise 
ihren Erstwohnsitz im Ausland haben.

Auch wenn man nur die registrierten Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer berücksich-
tigt, wird deutlich, dass deren Anteil an der ge-
samten Schweizer Bürgerschaft vor allem seit Ende 
der 1980er-Jahre deutlich gestiegen ist. Nachdem 
der Anteil der Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer im Zweiten Weltkrieg zwischenzeit-
lich gesunken war, stieg er bis Ende der 1980er-Jah-
re wieder auf gut 6 Prozent, was den Zahlen 
entspricht, die bereits zu Beginn der Datenerhe-
bung zu verzeichnen gewesen waren. Inzwischen 

leben offiziell knapp 11 Prozent der Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger im Ausland, de facto sind 
es sehr wahrscheinlich noch mehr.

Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer be-
sitzen weitgehend die gleichen Rechte wie Schwei-
zerinnen und Schweizer, die im Inland wohnen. 
Seit 1975 dürfen sie auch mitstimmen, wobei 
dieses Recht erst mit der Einführung der Brief-
wahl im Jahr 1989 auch wirklich genutzt werden 
konnte (Leimgruber 2016: 30). Sie verlieren diese 
politischen Mitwirkungsrechte auch dann nicht, 
wenn sie bereits sehr lange im Ausland leben 
oder wenn sie die Schweizer Staatsangehörig-
keit durch Geburt erhalten haben und noch nie 
in der Schweiz gelebt haben. Allerdings müssen 
sich Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zer nicht nur bei den Vertretungen der Schweiz 
im Ausland registrieren, sondern sie müssen ein 
gesondertes Gesuch zur Ausübung der politischen 
Rechte stellen, bevor sie dann wirklich mitwählen 
und mitstimmen dürfen. Dieses Gesuch stellt nur 
eine deutliche Minderheit der Auslandschweizerin-
nen und Auslandschweizer, sodass de facto jeweils 

Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl und des Anteils der stimmberechtigten Auslandbürger/innen.

Anteil stimmberechtigter Auslandschweizer/innen an Stimmberechtigten gesamt (%)
Anzahl stimmberechtigter Auslandschweizer/innen (effektiver Bestand)

Quelle: Schweizerische Bundeskanzlei (2017)
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nur ein geringer Anteil der Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer stimm- und wahlberechtigt 
war und ist. Im Jahr 1977 gab es 3717 stimm-
berechtigte Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer. Nach der Einführung der Briefwahl im 
Jahr 1989 stieg diese Zahl auf 32 491. Heute sind 
es ungefähr 160 000 Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer, die sich in die Stimmregister 
einschreiben liessen (vgl. Abb. 5).

Dies bedeutet, dass der Anteil der Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizer an den insgesamt 
Stimmberechtigten bis Anfang der 1990er-Jahre 
auf unter 0,5 Prozent verharrte. Seitdem gibt es 
einen deutlichen Anstieg, nicht nur bei den ab-
soluten Zahlen, sondern auch bei den Anteilen. 
Die 160 000 heutigen stimmberechtigten Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizer stellen 
zwar nur 3 Prozent des gesamten Wahlvolkes dar. 
Die Anzahl der Stimmberechtigten der sogenann-
ten Fünften Schweiz entspricht jedoch der Anzahl 
Stimmberechtigter in einem mittelgrossen Kanton 
wie zum Beispiel dem Kanton Thurgau oder Wallis.

1.2.2 Die Zunahme der Ausländerinnen 
und Ausländer in der Schweiz

Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer, das 
heisst der Bewohnerinnen und Bewohner ohne 
Schweizer Bürgerrecht, an der Schweizer Wohn-
bevölkerung hat sich im 20. Jahrhundert wellen-
förmig entwickelt. Seit den 1950er-Jahren erleben 
wir einen deutlichen Anstieg, der aber in der zwei-
ten Hälfte der 1970er-Jahre für mehrere Jahre 
unterbrochen wurde. Im Jahr 1950 lebten 285 000 
Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, 
2016 waren es mehr als 2,1 Millionen (vgl. Abb. 6), 
das heisst die absolute Anzahl hat sich in diesem 
Zeitraum mehr als versiebenfacht. Der Anteil der 
Ausländerinnen und Ausländer an der gesamten 
Bewohnerschaft der Schweiz ist von 5 Prozent im 
Jahr 1950 auf knapp 25 Prozent im Jahr 2016 an-
gestiegen (vgl. Abb. 6), das heisst der relative An-
teil an den Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Schweiz hat sich verfünffacht.

Abbildung 6: Entwicklung der Anzahl der Ausländer/innen und deren Anteil an der Einwohnerschaft der Schweiz
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Diese Entwicklung ist zum einen auf die starken 
Einwanderungswellen in den 1950er-Jahren und 
Anfang der 1960er-Jahre, Anfang der 1990er-Jah-
re und in den letzten zehn Jahren zurückzuführen. 
In diesen Zeiträumen war die Nettozuwanderung 
sehr gross, wobei es aber durchaus Phasen gab – 
zum Beispiel die 1970er- und die zweite Hälfte der 
1990er-Jahre –, in denen die Wanderungsbilanz 
der Schweiz negativ oder relativ ausgeglichen war.

Die Entwicklung des Anteils der ausländischen Be-
völkerung an der Gesamtbevölkerung hängt aber 
nicht nur vom Ausmass der Einwanderung ab, son-
dern wird neben den Geburtenraten der verschie-
denen Bevölkerungsgruppen auch vom Ausmass 
der Einbürgerungen bestimmt. Bei einem Blick auf 
die Entwicklung der Einbürgerungen (Abb. 7) zeigt 
sich, dass die Zahl der Einbürgerungen von 1900 
bis 1990 zwischen 5000 und 10 000 pro Jahr 
schwankte – von wenigen durch rechtliche Ände-
rungen verursachten «Ausreisserjahren» mit er-
höhten Einbürgerungsraten abgesehen. Dann be-

gann die Zahl deutlich zu steigen. In den letzten 
zehn Jahren liessen sich pro Jahr jeweils zwischen 
35 000 und 45 000 ausländische Bewohnerinnen 
und Bewohner der Schweiz einbürgern. Dies be-
deutet, dass sich lange Zeit pro Jahr ungefähr ein 
Prozent der ausländischen Bevölkerung einbürgern 
liess. Dieser Wert ist dann nach der Reform des 
Bürgerechtes im Jahre 1990, in der die Schweiz die 
doppelte Staatsbürgerschaft akzeptierte (vgl. Ka-
pitel 1.4.2), deutlich angestiegen und bewegt sich 
aktuell auf einem Niveau von ungefähr zwei Pro-
zent der ausländischen Bevölkerung. 

Im europäischen Vergleich stellen die jüngeren 
Quoten einen mittleren bis unterdurchschnitt-
lichen Wert dar. Im Bericht der Eidgenössischen 
Migrationskommission EKM aus dem Jahre 2012, 
bei dem auf die relativ hohe Schweizer Einbür-
gerungsquote des Jahres 2010 verwiesen wurde, 
lag die Schweiz leicht über dem Durchschnitt der 
EU-Länder (Wanner und Steiner 2012: 12). Bei ei-
nem zwei Jahre später durchgeführten Vergleich, 
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bei dem auf die Einbürgerungszahlen des Jahres 
2012 abgestellt wurde, schnitt sie deutlich unter-
durchschnittlich ab (De Carli 2014). Setzt man die 
Zahl der Einbürgerungen pro Jahr ins Verhältnis 
mit der Zahl derjenigen, die zu dem Zeitpunkt 
bereits das Bürgerrecht haben, dann zeigt sich, 
dass die «alteingesessenen» Schweizerinnen und 
Schweizer lange Zeit pro Jahr zwischen 0,1 Prozent 
und 0,3 Prozent «Neuschweizer» aufgenommen 
haben. Diese Quote ist in den letzten Jahren auf 
einen Wert gestiegen, der zwischen 0,5 Prozent 
und 0,78 Prozent schwankt. In Bezug auf diese 
Quote befand sich die Schweiz im Jahr 2012 deut-
lich über dem EU-Durchschnitt, was angesichts des 
vergleichsweise hohen Ausländeranteils nicht ver-
wundert (De Carli 2014).

Vergleicht man die Zahlen zur Einbürgerung mit 
den Zahlen zur Zuwanderung (vgl. Abb. 8), so er-
geben sich drei Erkenntnisse:

Erstens: Die Zuwanderung ist viel volatiler als die 
Einbürgerung, das heisst der Wanderungssaldo 
schwankt viel mehr als die Zahl der Einbürgerun-
gen. 

Zweitens: Der Anteil der Menschen, die die territo-
rialen Grenzen zur Schweiz überschreiten, wächst 
stärker als der Anteil der Menschen, die die mit-
gliedschaftlichen Grenzen hin zum Schweizer 
Staatsvolk überwinden.

Drittens: Mit Ausnahme der 1970er-Jahre und der 
zweiten Hälfte der 1990er-Jahre war die Zuwande-
rung deutlich höher als die Einbürgerung. In den 
1960er-Jahren lagen die Einbürgerungszahlen sehr 
tief, sodass nicht einmal die überproportionale Ge-
burtenquote der Ausländerinnen und Ausländer 
in der Schweiz ausgeglichen werden konnten. Die 
Zunahme der Ausländerinnen und Ausländer in der 
Schweiz lag deshalb über der Zahl der Zuwande-

Abbildung 8: Saldo von Zu- und Auswanderung, Anzahl Einbürgerungen und Veränderung der ausländischen Bevölkerung 
in der Schweiz im Laufe der Zeit
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rinnen und Zuwanderer. In jüngerer Zeit, in der 
die Einbürgerungszahlen angestiegen sind, wan-
dern ungefähr doppelt so viele Menschen in die 
Schweiz ein als eingebürgert werden. Trotz dem 
deutlichen Anstieg der Einbürgerungsquoten (vgl. 
Abb. 7) haben die absolute Zahl und der relative 
Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der 
Schweizer Bevölkerung zugenommen. Dies bedeu-
tet, dass auch die erhöhten Einbürgerungsquoten 
noch längst nicht das Niveau erreicht haben, das 
nötig wäre, um den in die Schweiz Zugewanderten 
auch einen entsprechenden Zugang zum Schwei-
zer Staatsvolk folgen zu lassen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Zunah-
me der Menschen, die in der Schweiz wohnen, 
aber kein Bürgerrecht besitzen, vor allem auf die 
Verbindung von grossen Einwanderungsströmen 
mit deutlich geringeren Einbürgerungszahlen zu-
rückzuführen ist. Diese Kombination führt dazu, 
dass die Differenz zwischen denjenigen, die als 
Bewohnerinnen und Bewohner den Gesetzen der 
Eidgenossenschaft unterworfen sind, und denjeni-
gen, die als Bürgerinnen und Bürger eine Stimme 
bei der Gestaltung dieser Gesetze haben, immer 
grösser wird. Mit dem Ausschluss eines Viertels der 
ständigen Wohnbevölkerung aus dem Stimmvolk 
weist die Schweiz damit im europäischen Vergleich 
eines der grössten Demokratiedefizite auf (Blatter, 
Schmid und Blättler 2017).7

1.3 Die Zunahme binationaler Ehen 
und die Konsequenzen der Gleich
stellung von Frau und Mann

Die dargestellte Zunahme der Doppelbürgerschaf-
ten wie auch die im nachfolgenden Teil präsentier-
te Entwicklung der Behandlung der Doppelbürger-
schaft im internationalen und nationalen Recht ist 
kaum verständlich, ohne dass man die Entwick-
lung zur Gleichstellung zwischen Mann und Frau 
generell und vor allem auch im Staatsbürgerrecht 
berücksichtigt.

Das im 19. Jahrhundert dominierende patriarcha-
lische Verhältnis zwischen Mann und Frau spiegel-
te sich nicht nur im Eherecht, sondern auch im 
Bürgerrecht, in dem gemischtnationale Ehen ge-
regelt wurden. Der Leitsatz «Durch den Abschluss 
der Ehe erwirbt die Frau das Heimatrecht des Man-
nes» (Art. 54, Abs. 4 der Bundesverfassung von 
1874) zielte primär auf die Gemeindebürgerschaft, 
er wurde aber auch auf binationale Ehen ange-

wandt. Eine Schweizerin, die einen Ausländer hei-
ratete, verlor in der Regel ihr Schweizer Bürger-
recht; die Kinder aus einer solchen Ehe erhielten 
kein Bürgerrecht in der Schweiz. Umgekehrt be-
kamen die ausländische Ehefrau eines Schweizers 
und die gemeinsamen Kinder automatisch das 

Schweizer Bürgerrecht. Das patriarchalische Ver-
ständnis prägte das Bürgerrecht in der Schweiz bis 
in die 1980er-Jahre, als ein Artikel zur Gleichstel-
lung der Frau in die Bundesverfassung aufgenom-
men wurde. Vorher gab es aber eine Reihe von 
kleineren Veränderungen, die nicht nur der Gleich-
stellung zwischen Mann und Frau den Weg ebne-
ten, sondern auch der Anerkennung der Doppel-
bürgerschaft.

Die Frauenverbände haben in ihrem Kampf um 
Gleichstellung von Anfang an auch das Bürger-
recht im Auge gehabt. So hat der Bund schwei-
zerischer Frauenvereine (BSF) in der Vorbereitung 
der Konferenz zur internationalen Regulierung der 
Staatsangehörigkeit in Den Haag im Jahre 1930 
den Bundesrat in einer Petition gebeten, dafür 
einzutreten, dass das Bürgerrecht als unverlier-
bares Persönlichkeitsrecht anerkannt und vom Zi-

Ein Viertel der Wohnbevölkerung 

hat kein Stimmrecht – damit 

weist die Schweiz im europä

ischen Vergleich eines der gröss

ten Demokratiedefizite auf.

7 Wir können an dieser Stelle keine detaillierte Analyse der 
Auswirkungen der Schweizer Bürgerrechtsgesetzgebung auf 
die Einbürgerungsquoten liefern, möchten aber auf zwei 
Dinge hinweisen. Erstens: Die jüngste Revision des Bürger-
rechtsgesetzes, die im Januar 2018 in Kraft trat, bringt zwar 
eine leichte Reduzierung der Wartefrist von zwölf auf zehn 
Jahre, bis Ausländerinnen und Ausländer einen Antrag auf 
Einbürgerung stellen können. Der Nationalrat setzte sich aber 
gegen den Bundesrat und den Ständerat durch, die eine 
Reduktion auf acht Jahre forderten. Die zehn Jahre liegen 
immer noch deutlich über dem europäischen Durchschnitt 
und weit über den in der normativen Demokratietheorie als 
angemessen betrachteten fünf Jahren (Blatter, Schmid und 
Blättler 2017). Die Revision ist darüber hinaus aber vor allem 
durch verschiedene Verschärfungen bei den Voraussetzungen 
zur Einbürgerung geprägt. Zweitens: Die Tatsache, dass die 
Hälfte der Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz 
leben, die Wartefristen erfüllen, aber keinen Einbürgerungs-
antrag stellen, deutet darauf hin, dass es jenseits der direkten 
Vorgaben des Bürgerrechts noch weitere Hürden gibt, die der 
Einbürgerung entgegenstehen.
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vilstand losgelöst wird. Für Schweizerinnen, die 
einen Ausländer heiraten, sollte die Möglichkeit 
des Doppelbürgerrechts geschaffen werden. Im 
Zuge des Zweiten Weltkrieges wurden die Regeln 
für Frauen, die einen Ausländer heirateten, zu-
erst einmal restriktiver, bevor die Revision des 
Schweizer Bürgerrechts im Jahre 1953 zwar keine 
Gleichstellung für Mann und Frau brachte, es den 
Schweizer Frauen aber ermöglichte, das Schweizer 
Bürgerrecht zu behalten, wenn sie einen Ausländer 
heirateten. Ab dem Jahr 1978 erhielten ehelich 
geborene Kinder einer Schweizerin und eines Aus-
länders neu bei Geburt das Schweizer Bürgerrecht, 
wenn die Eltern zur Zeit der Geburt in der Schweiz 
wohnhaft waren. Letztere Bedingung wurde 1985 
aufgehoben. Im Zusammenhang mit mehreren 
Eherechtsrevisionen in den 1980er-Jahren erfolgte 
dann die formale Gleichstellung der Geschlech-
ter im schweizerischen Bürgerrechtsgesetz. Dabei 
gab es einen ersten Durchbruch in Bezug auf die 
Akzeptanz der Doppelbürgerschaft auf der Ebe-

ne des Kantons- und Gemeindebürgerrechts, als 
festgelegt wurde, dass eine Schweizerin bei der 
Heirat mit einem Schweizer automatisch dessen 
Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht erwirbt, sie 
aber auch ihr eigenes behalten kann; Letzteres 
war neu und führte dazu, dass diese Frauen quasi 
zu doppelten Gemeindebürgerinnen wurden. Wie 
im nachfolgenden Kapitel dargestellt, folgte kurz 
darauf die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft auf 
der nationalen Ebene (Eidgenössische Kommission 
für Frauenfragen EKF 2017; Studer, Arlettaz und 
Argast 2008).

Noch wichtiger für die Zunahme der Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger als die Akzeptanz 
der Doppelbürgerschaft im Zusammenhang mit 
der Eheschliessung ist aber die Tatsache, dass die 
Gleichstellung von Frau und Mann im Zusam-
menspiel mit dem in den meisten Ländern domi-
nierenden Abstammungsprinzip («ius sanguinis») 
dazu führt, dass die Kinder, die im Rahmen bi-

Abbildung 9: Entwicklung der Anzahl und Anteile binationaler, schweizerisch-schweizerischer und ausländisch-ausländischer 
Eheschliessungen an den gesamten Eheschliessungen in der Schweiz
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nationaler Ehen geboren werden, meist die Dop-
pelbürgerschaft erhalten. In der Schweiz erhalten 
alle Kinder, die in der Schweiz mit einem Schwei-
zer Elternteil geboren werden, die Schweizer 
Staatsbürgerschaft. Es gibt keine Restriktionen 
in Bezug auf den gleichzeitigen Erwerb einer an-
deren Staatsangehörigkeit über den anderen El-
ternteil.

Die Anzahl binationaler Ehen in der Schweiz hat 
in den letzten Jahrzehnten ständig zugenommen, 
vor allem aber ist ihr relativer Anteil an den ge-
samten Eheschliessungen in der Schweiz stark ge-
stiegen, sodass inzwischen mehr als jede dritte Ehe 
eine binationale Ehe darstellt (vgl. Abb. 9).8 Ange-
sichts der zunehmenden Akzeptanz der Doppel-
bürgerschaft in den Ländern, aus denen die 
 überwiegende Anzahl der ausländischen Ehe-
partnerinnen und Ehepartner kommt, ist davon 
auszugehen, dass der Grossteil der Kinder, die in-
nerhalb dieser binationalen Ehen geboren werden, 
Doppelbürgerinnen respektive Doppelbürger sind 
beziehungsweise sein werden.

Im Ausland geborene Kinder binationaler Ehen 
müssen bis zu ihrem 22. Lebensjahr gemeldet wer-
den oder eine Beibehaltungserklärung abgeben – 
jenseits dieser Willenserklärung wird keine weitere 
Verbundenheit mit der Schweiz verlangt, um die 
Schweizer Staatsbürgerschaft an nachfolgende 
Generationen weiterzugeben (Mauerhofer 2005: 
127 f.). Zum Anteil der binationalen Ehen unter 
den Eheschliessungen der Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer gibt es keine Zahlen. An-
gesichts der Tatsache, dass der überwiegende Teil 
der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 
aber bereits die Doppelbürgerschaft besitzt, führt 
die fast bedingungslose Weitergabe der Schweizer 
Staatsbürgerschaft an nachfolgende Generationen 
dazu, dass die Doppelbürgerschaft auch über die 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu-
nimmt.

1.4 Zunehmende rechtliche Toleranz 
und Akzeptanz der Mehrfach
bürgerschaft

Zunehmende Migration und die daraus resultie-
rende Zunahme der Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer, der Ausländerinnen und Aus-
länder sowie die Zunahme von binationalen Ehen 
stellen einen wichtigen Hintergrund für die Zu-
nahme der Doppelbürgerschaft dar. Die bereits 

skizzierte rechtliche Gleichstellung von Mann und 
Frau liefert zusammen mit der im Folgenden skiz-
zierten zunehmenden Gleichstellung der Rechte 
individueller Menschen gegenüber den Rechten 
souveräner Staaten einen weiteren wichtigen 
Kontext. Wir beginnen mit den Entwicklungen im 
internationalen Recht, skizzieren dann die wich-
tigsten Regulierungen und deren Reformen in der 
Schweiz und schliessen mit einem vergleichenden 
Blick auf die Entwicklung in anderen Nationalstaa-
ten. In allen Bereichen erkennen wir eine zuneh-
mende Tendenz zur Anerkennung der doppelten 
Staatsbürgerschaft. Diese Anerkennung war aber 
stets politisch umstritten, und sie bleibt es in vielen 
Ländern bis heute.

1.4.1 Die Entwicklung im internationa
len Recht

Mit der Aufklärung und mit dem Ausbau von de-
mokratischen Rechten ging seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts ein gewandeltes Verständnis des 
Verhältnisses von Herrschaftsunterworfenen zu 
ihren Herrschern einher. Der Siegeszug der Idee 
der politischen Selbstbestimmung führte zu einer 
Veränderung: Der Herrschaftsunterworfene wurde 
nicht mehr als treuer Untertan, sondern als souve-
räner Bürger betrachtet, von dem der Herrschende 
zur zeitlich und rechtlich beschränkten Herrschaft 
autorisiert wird und demgegenüber er rechen-
schaftspflichtig ist. Darüber hinaus setzt sich das 
Prinzip durch, dass die Menschen nicht ewig an 
einen Herrschaftsverbund wie den Nationalstaat 
gebunden sind, sondern von einem zum anderen 
wechseln können. Beides musste hart erkämpft 
werden und ist bis heute längst nicht überall ver-
wirklicht.

In den sogenannten Bancroft Treaties erreich-
ten die USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, dass die europäischen Länder die 
Einbürgerung ihrer Auswanderer in den USA 
akzeptierten und sie aus ihren Militärdienstver-
pflichtungen im Herkunftsland entliessen (Go-
sewinkel 2001; Gosewinkel 2016). Der Beginn 
des 20. Jahrhunderts sah nicht nur eine mas-
sive Ausdehnung der Bürgerrechte innerhalb 

8 Laut BFS waren im Jahr 2015 43,1 Prozent aller Ehen, die in 
der Schweiz geschlossen wurden, binational. In dieser Zahl 
sind aber auch die binationalen Ehen zwischen ausländischen 
Staatsangehörigen enthalten. Bei den binationalen Ehen zwi-
schen Schweizern und Ausländern waren es 2015 36 Prozent 
(vgl. Abbildung 9).
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des Nationalstaates (Marshall 1950), sondern 
auch den Ersten Weltkrieg, mit einer erstmalig 
vollständigen Mobilisierung der (männlichen) 
Bevölkerung im Rahmen der internationalen 
Auseinandersetzung. Vor diesem Hintergrund 
formulierte das «Haager Abkommen über die 
Regelung einiger Fragen im Hinblick auf Staats-
angehörigkeitskonflikte» des Völkerbundes den 
Grundsatz, dass es im Interesse der internatio-
nalen Gemeinschaft ist, wenn ihre Mitglieder 
sicherstellen, dass jede Person eine Staatsbür-
gerschaft besitzt – aber auch nur eine. Diese 
staatliche Perspektive prägt auch das «Über-
einkommen über die Verringerung der Mehr-
staatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehr-
staatern» des Europarates von 1963.

In den 1990er-Jahren gab es dann aber eine deut-
liche Neuausrichtung, die mit der zunehmenden 
Anerkennung und Gewichtung der Menschen-
rechte im internationalen Recht zusammenhängt 
(Faist 2007: 174). So hat der Europarat bereits 
1993 ein Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 
von 1963 verabschiedet, in dem die ablehnende 
Haltung gegenüber der Doppelbürgerschaft deut-
lich aufgeweicht wurde. Der Wandel spiegelt sich 
aber vor allem in der 1997 vom Europarat verab-
schiedeten und im Jahr 2000 in Kraft getretenen 
«Europäischen Staatsangehörigkeitskonvention» 
wider. In deutlicher Abwendung von den früheren 
Vereinbarungen werden nun nicht mehr nur die 
Interessen der Mitgliedstaaten als schützenswert 
betrachtet, sondern auch diejenigen der Individu-
en. Als Konsequenz steht die Europäische Staats-
angehörigkeitskonvention der doppelten Staats-
bürgerschaft nun nicht mehr generell ablehnend 
gegenüber. Grundsätzlich wird es den Mitglied-
staaten überlassen, unter welchen Umständen sie 
die mehrfache Staatsangehörigkeit zulassen wol-
len. Die Konvention schränkt nun aber diese Frei-
heit insofern ein, als dass die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet werden, die Doppelbürgerschaft in den 
folgenden drei Fällen hinzunehmen (Mauerhofer 
2004: 102/103): 

– wenn sie auf die Gleichstellung der Geschlechter 
beim Geburtserwerb zurückgeht;

– wenn sie infolge eines allfälligen gesetzlichen 
Staatsangehörigkeitserwerbs bei Eheschliessung 
auftritt;

– wenn für Einbürgerungswillige die Aufgabe der 
Staatsangehörigkeit des zweiten Landes unmög-
lich oder unzumutbar ist.

Während diese Vorgaben zum verstärkten Auftre-
ten der Mehrfachbürgerschaft führen und damit 
mit einer zunehmenden Akzeptanz einhergehen, 
gibt es auch Vorgaben, die eine Reduktion der 
Doppelbürgerschaft implizieren, aber primär auf 
die Verankerung der Wahlfreiheit der Individuen 
abzielen. So sollen die Staaten ihren Bürgerinnen 
und Bürgern einen Austritt aus der Staatsbürger-
schaft erlauben und keine hohen Austrittshürden 
schaffen. Darüber hinaus wurden die Kollisions-
regeln – unter anderem zum Umgang mit Militär-
dienstpflichten und zum diplomatischen Schutz 
von Mehrstaatern – aus der 1963er-Konvention 
übernommen, da sie sich bewährt hatten (Mauer-
hofer 2004: 103).

Die Schweiz ist weder dem Übereinkommen von 
1963 noch der Europäischen Staatsangehörigkeits-
konvention von 1997 beigetreten. Dies, obwohl sie 
bei der Ausarbeitung dieser Europaratskonventio-
nen massgeblich beteiligt war (Mauerhofer 2004: 
107) und sie mit ihrer eigenen Normentwicklung 
der internationalen Entwicklung vorauseilte, wie 
wir im Folgenden sehen werden.

1.4.2 Die Entwicklung im Schweizer 
Recht

Die Schweiz startete mit einer äusserst ungleichen 
Behandlung von Emigrantinnen und Emigranten 
und von Immigrantinnen und Immigranten in Be-
zug auf die rechtliche Regelung der Doppelbür-
gerschaft und auch die späteren Entwicklungen 
verliefen für die beiden Gruppen sehr unterschied-
lich. In der Bundesverfassung von 1848 wurde in 
Art. 43 Abs. 1 festgelegt: «Kein Kanton darf einen 
Bürger des Bürgerrechtes verlustig erklären.» Dies 
bedeutete, dass Emigrantinnen und Emigranten 
auch nach dem Erwerb einer anderen Staatsbür-
gerschaft nicht aus der schweizerischen Staats-
angehörigkeit entlassen werden konnten. Dies 
führte de facto bei den Schweizer Emigrantinnen 
und Emigranten oft zur Doppelbürgerschaft. Seit 
diesem Zeitpunkt gab es nie eine markante Ein-
schränkung der Doppelbürgerschaft für Schweize-
rinnen und Schweizer im Ausland. Im Gegensatz 
dazu wurde im gleichen Art. 43 der Bundesver-
fassung von 1848 in Abs. 2 folgende Regelung 
verankert, die primär auf die Immigrantinnen und 
Immigranten zielte: «Ausländern darf kein Kanton 
das Bürgerrecht ertheilen, wenn sie nicht aus dem 
frühern Staatsverband entlassen werden.» Letzte-
res führte bei den Immigrantinnen und Immigran-
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ten nicht nur zur Vermeidung der Doppelbürger-
schaft, sondern verunmöglichte für viele de facto 
auch die Einbürgerung in der Schweiz, da auch 
viele andere Länder zu diesem Zeitpunkt dem Prin-
zip der Ewigkeit beziehungsweise Unverlierbarkeit 
der Staatsangehörigkeit («perpetual allegiance») 
folgten (Bundesamt für Migration 2005: 36/37).

Im Bürgerrechtsgesetz von 1878 war dann der Ver-
zicht auf die bisherige Staatsangehörigkeit keine 
zwingende Voraussetzung zur Einbürgerung mehr, 
was sich auch nach dessen Revision im Jahre 1903 
nicht änderte. Während des Zweiten Weltkrieges 
wurde man aber wieder restriktiver, sodass dann 
im Bürgerrechtsgesetz des Jahres 1952 in Art. 17 
festgehalten wurde, dass diejenigen, die sich ein-
bürgern lassen wollten, alles unterlassen mussten, 
was die Beibehaltung der bisherigen Staatsangehö-
rigkeit bezweckte. Soweit es vor dem Hintergrund 
der Regelungen des Herkunftslandes zumutbar 
war, musste auf die bisherige Staatsangehörig-
keit verzichtet werden. Das für die Überwachung 
dieser Regelung zuständige Bundesamt machte 
während dieser Zeit nach eigenen Angaben die 
Erfahrung, dass viele Doppelbürger zwar auf die 
angestammte Staatsangehörigkeit verzichteten, 
jedoch kurz darauf beim früheren Heimatstaat eine 
Wiedereinbürgerung beantragten (Bundesamt für 
Migration 2005: 38). 

Im Zuge der Revision des Bürgerrechts von 1990, 
die in erster Linie die Gleichstellung der Ge-
schlechter zum Ziel hatte, gab es dann eine er-
neute Wende und Art. 17 des Bürgerrechtsgeset-
zes wurde mit dem Inkrafttreten der Revision im 
Jahre 1992 aufgehoben. In den ersten Lesungen 
hatte Nationalrat Paul Rechsteiner noch vergeb-
lich feststellt, dass «jemand durchaus eine dop-
pelte Identität haben kann» und konnte mit sei-
nem Argument – «[d]iese doppelte Identität ist 
etwas Natürliches, sie ist auch etwas durchaus 
Bereicherndes» – die Mehrheit des Parlamentes 
nicht überzeugen. Wahrscheinlich aufgrund von 
konzertierten Interventionen des Wirtschaftsdach-
verbandes und des Gewerkschaftsbundes revidier-
te der Bundesrat aber seine Haltung zum Thema. 
Bundesrat Arnold Koller konnte die Parlamentarier 
mit einer Reihe von Argumenten überzeugen, den 
restriktiven Art. 17 aufzuheben. Vor dem Hinter-
grund der veränderten internationalen Rahmen-
bedingungen (dem EWR und dem Zusammenbruch 
der kommunistischen Systeme in Osteuropa) und 
mit Bezug auf eine Studie des Nationalen For-
schungsprogrammes legte er dar, dass die Ein-

bürgerungen rückläufig seien und der geforderte 
Verzicht auf die bisherige Staatsbürgerschaft bei 
der Einbürgerung junger Ausländerinnen und Aus-
länder hinderlich sei. Darüber hinaus argumentier-
te er: «[w]ir haben schon lange gelernt, mit dem 
Doppelbürgerrecht zu leben» und es sei bislang 
zu keinen nennenswerten Problemen gekommen 
(Zusammenfassung und Zitate nach Mauerhofer 
2004: 130–135, siehe auch D’Amato 2005: 239). 
Verschiedene Versuche national-konservativer 
Parteien, die früheren restriktiven Regelungen zur 
doppelten Staatsbürgerschaft erneut einzuführen, 
sind bisher immer gescheitert. Zumindest bis in 
die 1990er-Jahre konnten die Beziehungen zum 
Herkunftsland aber in verschiedenen Kantonen im-
mer noch als Beurteilungskriterium herangezogen 
werden, um über einen Antrag auf Einbürgerung 
zu entscheiden (Mauerhofer 2004: 137). 

In der sehr umstrittenen jüngsten Revision des 
Schweizer Bürgerrechtsgesetzes, die im Januar 
2018 in Kraft trat, spielte die doppelte Staats-
bürgerschaft überraschenderweise kaum eine 
Rolle, sodass in der Schweiz – im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern – auch keine Änderungen 
in den rechtlichen Rahmenbedingungen zu ver-
zeichnen sind. Dies bedeutet, dass das Schweizer 
Bürgerrecht kaum mehr Regelungen enthält, die 
auf die Vermeidung und Verringerung der Mehr-
fachbürgerschaft ausgerichtet sind – dies obwohl 
es im internationalen Vergleich sehr restriktiv ist 
und der Zugang zum Schweizer Bürgerrecht für 
Ausländerinnen und Ausländer in jüngster Zeit 
insgesamt weiter erschwert wurde (vgl. Abschnitt 
1.2.2). Unabhängig von einer Toleranz oder Nicht-
toleranz von Doppelbürgerschaften gilt im revi-
dierten Bürgerrechtsgesetz neu eine Verschärfung 
der erleichterten Einbürgerungsbestimmungen. 
Für ein ausländisches Kind, das aus der Ehe einer 
Schweizerin mit einem Ausländer stammt, ist es 
nur noch möglich, das Schweizer Bürgerrecht von 
seiner Mutter abzuleiten, und nicht mehr auf das 
Schweizer Bürgerrecht der Grossmutter oder sogar 
Urgrossmutter zurückzugreifen.

Auch was den Zugang von Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürgern zum Staatsdienst betrifft, sind die 
Schweizer Regelungen liberal. In Bezug auf politi-
sche Ämter gibt es keinerlei rechtliche Einschrän-
kungen. Die Mitglieder der örtlichen, kantonalen 
und eidgenössischen Legislativen (Parlamente) und 
Exekutiven (Regierungen) können neben dem 
Schweizer Bürgerreicht eine weitere Staatsangehö-
rigkeit besitzen und müssen diese nicht deklarieren. 
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Wie dies bereits im 19. Jahrhundert immer wieder 
der Fall war,9 geht man heute davon aus, dass eine 
Vielzahl von gewählten Politikerinnen und Politikern 
in den Parlamenten und in den Regierungen der Ge-
meinden, Kantone und der Eidgenossenschaft ne-
ben dem Schweizer Pass auch noch weitere Staats-
angehörigkeiten besitzen. Genaue Zahlen dazu gibt 
es aber nicht. Im September 2009 lehnte der 
National rat eine Motion von Ka thy Riklin (CVP) ab, 
die von Parlamentsmitgliedern verlangt hätte, ihre 
nichtschweizerischen Staatsangehörigkeiten offen-
zulegen (Parlamentsdienste 2009: 08.3176).

Was den Zugang von Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürgern zum Dienst in der Schweizer Ver-
waltung betrifft, ist es der Regierung überlassen, 
diesen zu beschränken. Nach Art. 8 Abs. 3 des 
Bundespersonalgesetzes regelt der Bundesrat per 
Verordnung, welche Arbeitsverhältnisse nur Per-
sonen mit Schweizer Bürgerrecht zugänglich sind 
und welche nur denjenigen zugänglich sind, die 
ausschliesslich das Schweizer Bürgerrecht besitzen. 
In Art. 23 der entsprechenden Bundespersonalver-
ordnung wird eine Reihe von Zugangsbeschrän-
kungen aufgelistet, so z. B. für den Zugang zu 
Strafverfolgungsbehörden und zum Geheimdienst. 
Insgesamt zeigt sich aber eine deutliche Tendenz 
zur Reduzierung der Bereiche, in denen keine Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger akzeptiert wer-
den. So werden beim Grenzwachtkorps Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger zugelassen, soweit 
sie keinen ausländischen Wehrdienst geleistet ha-
ben, was dazu führt, dass heute bereits 5 Prozent 
der Angestellten des Grenzwachtkorps Personen 
mit Doppelbürgerschaft sind. Jüngst wurden auch 
die Zugangsbeschränkungen für Doppelbürgerin-
nen und Doppelbürger zum diplomatischen Dienst 
aufgehoben. Bis 2016 galt der Grundsatz, dass 
Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten keine 
Mehrfachbürgerinnen oder -bürger sein durften; 
sie durften nur eine weitere Staatsbürgerschaft 
besitzen, wenn sie diese aufgrund der Gesetzge-
bung im anderen Land nicht aufgeben konnten. Im 
Jahr 2014 lancierte das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten (EDA) den 
Vorschlag, den Grundsatz ganz aufzugeben. Das 
veranlasste Nationalrat Peter Keller (SVP) zu einer 
Motion, die dies verhindern wollte. Diese fand im 
Nationalrat aber keine Mehrheit, sodass das Verbot 
der Doppelbürgerschaft in der Bundespersonalver-
ordnung per 1. Januar 2017 aufgehoben wurde 
(Parlamentsdienste 2016: 14.3734). Eine Motion 
des Tessiner Lega-Nationalrats Lorenzo Quadri, die 
die Doppelbürgerschaft für Bundesratsmitglieder 

sowie Bundesangestellte, die Beziehungen zum 
Ausland pflegen, abschaffen wollte, wurde vom 
Nationalrat im Dezember 2017 deutlich abgelehnt 
(NZZ 13.12.2017).

Im schweizerischen Privat- und Zivilprozessrecht gilt 
bei Inhaltssachverhalten generell das Territoriali-
tätsprinzip – nicht die Staatsangehörigkeit, sondern 
der Wohnsitz ist entscheidend. Ausnahmen gibt es 
im Personen-, Familien- und Erbrecht. Gemäss dem 
damaligen Bundesamt für Migration fanden sich bis 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts keinerlei Hinweise 
auf Schwierigkeiten und Regelungsbedarf in Bezug 
auf die Doppelbürgerinnen und Doppelbürger (Bun-
desamt für Migration 2005: 41).

1.4.3 Die rechtliche Entwicklung in 
 anderen Nationalstaaten

Die rechtlichen Entwicklungen in anderen Ländern 
entsprechen der aufgezeigten Tendenz im Inter-
nationalen und Schweizer Recht. Nachdem in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast überall Re-
gelungen eingeführt wurden, die darauf abzielten, 
die Doppelbürgerschaft zu verhindern, änderten 
sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
sowohl die politische Einstellung als auch die 
rechtlichen Regeln in vielen Ländern der Welt. In 
einer Auswertung der Entwicklung der rechtlichen 
Anerkennung der Doppelbürgerschaft in 115 Län-
dern zeigt Tanja Brondsted Sejersen (2008: 531) 
die folgende Entwicklung auf: Während im Jahr 
1959 nur fünf Länder die Doppelbürgerschaft ak-
zeptierten, taten dies im Jahre 1989 bereits 20, 
im Jahre 1999 30 und im Jahre 2005 50 der 115 
berücksichtigten Länder. Dabei waren es vor allem 
die Demokratien in Europa sowie Nord- und Süd-
amerika, die in dieser Zeit von einer generellen Ab-
lehnung zu einer zumindest teilweisen Akzeptanz 
der Doppelbürgerschaft wechselten. Viele Länder 
akzeptieren die Doppelbürgerschaft aber nur für 
einzelne Gruppen (zum Beispiel bei ihren Ausland-
bürgerinnen und Auslandbürgern, nicht aber bei 
den Einbürgerungswilligen oder bei Bürgerinnen 
und Bürgern von Ländern, mit denen sie eine an-
gespannte Beziehung haben). Dementsprechend 
kommen internationale Vergleiche über die Ver-
breitung der rechtlichen Akzeptanz der Mehrfach-

9 So war z. B. der Baselbieter Emil Frey, der 1890 zum Bundes-
rat gewählt wurde, nicht nur Bürger der Vereinigten Staaten 
von Amerika, er hatte 1861 sogar im Bürgerkrieg aufseiten 
der liberalen Nordstaaten gekämpft (Tagesanzeiger 
30.8.2017: 4, mit weiteren Beispielen).



Die Zunahme von Doppelbürgerschaften und deren Hintergründe | 33 

bürgerschaft auch zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Bei einer Synopse zu den zum damaligen 
Zeitpunkt bestehenden Vergleichen kommen Blat-
ter et al. (2009) zum Ergebnis, dass zu Beginn des 
21. Jahrhunderts von insgesamt 189 analysierten 
Ländern 87 überwiegend tolerante Regelungen 
zur Doppelbürgerschaft aufweisen, während 77 
Länder über ihre rechtlichen Regelungen versu-
chen, die Mehrfachbürgerschaft zu verhindern; bei 
25 Ländern führten die verschiedenen Studien zu 
unterschiedlichen Einstufungen.

In jüngster Zeit hat sich der Trend zur Akzeptanz der 
doppelten Staatsbürgerschaft weltweit fortgesetzt. 
Gemäss der «Global Dual Citizenship Database» to-
lerieren inzwischen (im Jahr 2015) fast alle Staaten 
in Nord- und Südamerika die Mehrfachbürgerschaft 
im Falle der Annahme der Staatsbürgerschaft eines 
anderen Staates (vgl. Abb. 10). In Europa, aber auch 
weltweit, verlangt nur noch jeder vierte Staat, dass 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die eine andere 
Staatsbürgerschaft annehmen, diejenige des regeln-
den Staates abgeben. Für 75 Prozent aller Staaten 
stellt die Annahme einer anderen Staatsbürger-
schaft keinen Grund mehr dar, diese Menschen aus 
ihrer Bürgerschaft zu entlassen.

Diese insgesamt eindeutige Entwicklung hin zu 
einer Toleranz beziehungsweise Akzeptanz der 
doppelten Staatsbürgerschaft in den Staatsange-
hörigkeitsgesetzen der demokratischen National-
staaten darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
diese Entwicklung in vielen Ländern politisch sehr 
umstritten war und zum Teil bis heute ist (Faist 
2007, Hansen und Weil 2002, Kalekin-Fishman 
und Pitkänen 2007).

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der im inter-
nationalen Vergleich sehr hohe Anteil der Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger unter den Schwei-
zer Bürgerinnen und Bürgern zum einen dadurch 
zu erklären ist, dass die Schweiz sowohl eine hohe 
Emigration wie auch eine hohe Immigration auf-
weist. Die grosse Anzahl der Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger und deren hoher Anteil an der 
Gesamtbevölkerung sind aber auch darauf zurück-
zuführen, dass die Schweiz dem internationalen 
Trend zur Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Berücksichtigung individueller Interessen im Völ-
kerrecht gefolgt ist beziehungsweise sich sogar als 
Vorreiterin gezeigt hat.

Abbildung 10: Entwicklung der Akzeptanz der Doppelbürgerschaft durch Nationalstaaten (nach Kontinenten)

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Quelle: Vink, Maarten Peter; De Groot, Gerard-René; Luk, Ngo Chun (2015)

A
n

te
il 

A
kz

ep
ta

n
z 

D
o

p
p

el
b

ü
rg

er
sc

h
af

t

Amerika Ozeanien Europa Asien Afrika Total

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

2
0

1
0

2
0

1
5



34 | Porträt: Naim Malaj

Naim Malaj: kosovarischer Botschafter, der die Schweizer 

Mentalität kennt

Im Februar 1990 kam Naim Malaj als Flüchtling in 
die Schweiz. Er war damals 22 Jahre alt und floh vor 
dem Milosevic-Regime. Er erhielt in der Schweiz Asyl 
und absolvierte in Genf seine Ausbildung zum So-
zialarbeiter. «Ich habe niemals daran gedacht, in der 
Schweiz zu bleiben.» Er wollte von Anfang an so 
schnell wie möglich wieder in sein Land zurückkeh-
ren. Und nun, 28 Jahre später, lebt er noch immer 

in der Schweiz, ist verheiratet und hat zwei Töchter. 
Die politische Stimmung war damals angeheizt, 
Ende der 1990er-Jahre folgte ein Bürgerkrieg. Mit 
der Zeit hat sich Naim Malaj in der Schweiz ein-
gerichtet. Sein Aufenthaltsstatus als anerkannter 
Flüchtling habe es ihm erlaubt, ein normales Le-
ben zu führen, eine Ausbildung, ein Studium zu 
machen. Die Loslösung von der ursprünglichen 
Heimat sei langsam, aber doch fortschreitend 
erfolgt. Plötzlich beginne man, sich mit der Idee 
auseinanderzusetzen, dass der Platz, an den man 
gehört, sich nun in der Schweiz befinde. Zurück in 
den Kosovo gereist ist er erstmals zehn Jahre nach 
seiner Flucht: «Ich habe mich damals ein bisschen 
fremd in meinem eigenen Land gefühlt.»
Naim Malaj hat sich in der Schweiz einbürgern las-
sen. Er betrachtete diesen Prozess als unausweich-
lich, da er sich selbst schon vorher vollständig als 
Schweizer gefühlt habe. Es fehlte nur noch der 
rote Pass. Und diesen hat er zusammen mit seiner 
Familie dann im Jahr 2004 erhalten. Sämtliche Fa-
milienmitglieder sind heute Gemeindebürger von 
Meyrin bei Genf. Den Einbürgerungsprozess an 
sich beschreibt er als sehr unkompliziert. Aller-
dings kritisiert er die lange Frist, die es braucht, um 

sich in der Schweiz einbürgern zu lassen. Das Ein-
bürgerungsprozedere an sich habe dann zweiein-
halb Jahre gedauert. Zu lang, wie er findet. Heute 
ist er schweizerisch-kosovarischer Doppelbürger.
Über die Frage, ob er sich auch hätte einbürgern 
lassen, wenn er seine angestammte Staatsbürger-
schaft verloren hätte, habe er nie nachgedacht. «Die 
Schweiz erlaubt die doppelte Staatsbürgerschaft 

und damit hat sich für mich die Frage 
nie gestellt.» Zwar könne man wohl 
einen Pass, also ein Stück Papier, ab-
geben, die eigene kulturelle Identität 
sei aber nicht so einfach ablegbar. 
Im Gegensatz etwa zu Frankreich tue 
die Schweiz gut daran, dass sie die 
Ursprungskulturen ihrer Eingewan-
derten akzeptiere. 
Der Kosovo hat 2008 seine Unab-
hängigkeit erklärt. Die Schweiz war 
eines der ersten Länder, die diese 
Unabhängigkeit anerkannt haben. 
Im Jahr 2009 wurde Naim Malaj zum 
Botschafter Kosovos in der Schweiz 
berufen, und dies, obwohl er kein 

ausgebildeter Diplomat war, sondern gelernter So-
zialarbeiter. Sein Status als Doppelbürger habe ihm 
dabei keinerlei Probleme verursacht, auch wenn 
dies von der Presse anders beurteilt wurde. «Ganz 
im Gegenteil», meint Naim Malaj hierzu, «in Bern 
war man froh darum, einen Botschafter für den 
Kosovo zu haben, der die schweizerische Mentali-
tät so gut kennt, der weiss, wie die Schweiz funk-
tioniert und der auch die kosovarische Diaspora 
gut kennt.» Denn in den Beziehungen zwischen 
dem Kosovo und der Schweiz nehme die Diaspora 
eine wichtige Rolle ein. So leben ungefähr 200 000 
Personen aus dem Kosovo in der Schweiz. Das ent-
spricht 10 Prozent der Bevölkerung im Balkanstaat. 
Naim Malaj hat während seiner diplomatischen 
Tätigkeit, die bis 2015 dauerte, seine zweite – 
schweizerische – Staatsbürgerschaft nicht auf Eis 
gelegt, wie dies in Diplomatenkreisen durchaus 
üblich ist. Im Gegenteil, seit seiner Einbürgerung 
nimmt er regelmässig an Abstimmungen teil – in 
der Schweiz. Das administrative Prozedere, um 
als im Ausland lebender Kosovare an Wahlen teil-
zunehmen, sei äussert mühsam. Darum habe er 
auch als Botschafter nicht an Wahlen in seinem 
Herkunftsland teilgenommen.

«Mein Status als Doppelbürger hat mir 
keinerlei Probleme verursacht. In Bern war 
man froh darum, einen Botschafter für den 
Kosovo zu haben, der die schweizerische 
Mentalität so gut kennt, der weiss, wie die 
Schweiz funktioniert und der auch die  
kosovarische Diaspora gut kennt. Denn in 
den Beziehungen zwischen dem Kosovo 
und der Schweiz nimmt die Diaspora eine 
wichtige Rolle ein.»
Naim Malaj
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Uwe E. Jocham: «Die lokale Verortung ist gerade auch für 

Führungskräfte wichtig.»

Uwe Jocham ist seit Februar 2018 der operative 
Leiter des grössten Schweizer Spitalverbundes, der 
Insel-Gruppe in Bern. Der im Kanton Bern woh-
nende Direktionspräsident ist in Deutschland ge-
boren und aufgewachsen. Die Schweiz bezeichnet 
er als Heimat und spricht damit auch für seine Frau 
und seine beiden Söhne. Jocham ist deutsch-schwei-
zerischer Doppelbürger, vor rund zehn Jahren hat 
er sich und seine Familie in der Schweiz einbürgern 
lassen.
Uwe Jocham verkörpert nicht die typische Vor-
stellung, die viele Menschen von Führungskräften 
haben: das Bild des viel gereisten, an vielen Orten 
der Welt wohnhaften Wirtschaftsbosses, bei dem 
«Heimat» der Arbeitsstelle völlig untergeordnet 
wird und keine wesentliche Rolle mehr zu spie-
len scheint. Uwe Jocham ist anders. Traditionen, 
insbesondere auch solche, die in einem Zusam-
menhang mit seinen beiden Staatsbürgerschaften 
stehen, sind ihm wichtig. 
Seit seiner Ankunft in der Schweiz im Jahr 1994 
hat er jedoch nicht mehr an deutschen Wahlen teil-
genommen. «Das Verfahren für Auslanddeutsche 
ist sehr kompliziert», meint er. Eigentlich würde er 
sich ja gerne auch in Deutschland politisch betei-
ligen, da er ein durchaus politisch denkender und 
agierender Mensch sei. In der Schweiz hingegen 
hat Uwe Jocham seit seiner Einbür-
gerung noch keine Abstimmung 
oder Wahl ausgelassen. Das Recht 
der politischen Mitbestimmung im 
Land, wo er auch lebt, sei ihm ein 
grosses Anliegen.
In seinem beruflichen Umfeld 
 be obachtet er, dass in der ober-
sten Unternehmensführung «häufig 
Doppel bürgerinnen und Doppel-
bürger» beschäftigt sind. Für den 
beruflichen Werdegang sei eine 
Doppelbürgerschaft jedoch weniger 
relevant. «Hier zählen in erster Linie 
Auslandserfahrung und der Wille, im 
Ausland tätig zu sein. Eine Doppelbürgerschaft 
kann diesen Willen zur Mobilität aber sicher zum 
Ausdruck bringen und widerspiegelt gleichzeitig 
auch ein starkes Bekenntnis zu bestimmten Stand-
orten», so Uwe Jocham. Diese Bekenntnis zu ei-
nem Standort sei gerade für Führungskräfte, die 
sich mit den lokalen Begebenheiten auch über das 

Unternehmen hinaus identifizieren sollten, wich-
tig. «Da kann es sicher von Vorteil sein, wenn man 
auch Bürger dieses Landes ist.»
Grundsätzlich hätten Staatsbürgerschaften für 
Unternehmen auch heute noch eine Bedeutung, 
meint Jocham. «Ob man einen Franzosen oder 
einen Deutschen einstellt, ist schon ein ziemlich 
grosser Unterschied». Nationale Herkunft gepaart 
mit der damit einhergehenden unternehmerischen 
Kultur seien in Abstimmung auf den Einsatzort 
auch heute noch von Bedeutung, selbst wenn die 
Teams, die spezialisierte, verantwortungsvolle und 
globale Aufgaben übernehmen, immer internatio-
naler zusammengesetzt seien. Uwe Jocham muss 
es wissen, arbeitete er doch jahrelang in führender 
Position beim global agierenden Biotech-Unter-
nehmen CSL Behring.
Uwe Jocham ist seit Jahren beruflich im Kanton 
Bern tätig und gleichzeitig auch Präsident des kan-
tonalen Arbeitgeberverbandes. Bringt ihn diese 
Doppelrolle, verbunden mit seinen zwei Staatsbür-
gerschaften, nicht auch mal in einen Loyalitätskon-
flikt? Gerade bei beruflichen Projekten, bei denen 
Standorte in Deutschland und in der Schweiz im 
Wettbewerb zueinander stehen, da schwanke man 
schon «ein bisschen» hin und her, meint er. In 
solchen Fällen sei es dann sicher von Vorteil, «fak-

tengetriebener Realist» und nicht «kulturell-emo-
tional agierend» zu sein. Dieses Rationale ist das, 
was man landläufig von einem Wirtschaftsführer 
in seiner beruflichen Rolle erwartet, während sich 
die kulturelle Verbundenheit mit seinen Herkunfts- 
und Aufenthaltsländern primär im Privaten und im 
Politischen bemerkbar macht.

«Für den beruflichen Werdegang ist die 
Doppelbürgerschaft weniger relevant. Hier 
zählen in erster Linie Auslandserfahrung 
und der Wille, im Ausland tätig zu sein. 
Eine Doppelbürgerschaft kann diesen Wil
len zur Mobilität aber sicher zum Ausdruck 
bringen und widerspiegelt gleichzeitig auch 
ein starkes Bekenntnis zu bestimmten 
Standorten.»
Uwe E. Jocham
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In diesem Kapitel gehen wir den Fragen nach, ob 
und wie sich Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
ger in Bezug auf wichtige soziostrukturelle Eigen-
schaften von den Schweizer Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürgern und den Ausländerinnen und 
Ausländern in der Schweiz unterscheiden. Zuerst 
betrachten wir sozioökonomische und dann so-
ziokulturelle Aspekte. Es handelt sich in diesem 
Kapitel um rein deskriptive Analysen. Kausale Zu-
sammenhänge können nicht hergestellt werden, 
was wir im abschliessenden Abschnitt noch ge-
nauer erläutern werden.

2.1 Sozioökonomische Eigenschaften

In diesem Teilkapitel untersuchen wir, ob, wie und 
inwieweit sich Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
ger von Schweizer Einfachbürgerinnen und Ein-

fachbürgern und von Ausländerinnen und Auslän-
dern in Bezug auf sozioökonomische Eigenschaften 
unterscheiden. Die Aspekte, zu denen wir die drei 
Bürgerschaftskategorien vergleichen konnten, 
sind durch die Datenverfügbarkeit beschränkt. Für 
die Jahre von 1996 bis 2016 lieferte die Arbeits-
kräfteerhebung (SAKE) die notwendigen Daten zur 
höchsten abgeschlossenen Ausbildung, zum Er-
werbsstatus beziehungsweise zur Arbeits losigkeit, 
zur beruflichen Stellung und zum Einkommen. In 
den nachfolgenden Auswertungen werden wir, so-
lange nicht anders spezifiziert, jeweils die sum-
mierten Ergebnisse für alle vorliegenden Jahre 
ausweisen. Wo sinnvoll, beziehungsweise rele-
vant, werden wir zudem auch die Entwicklung 
über die Zeit genauer betrachten.

2. Die soziostrukturellen Eigenschaften von Doppel

bürgerinnen und Doppelbürgern in der Schweiz 
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fachbürgern und von Ausländerinnen und Auslän-
dern in Bezug auf sozioökonomische Eigenschaften 
unterscheiden. Die Aspekte, zu denen wir die drei 
Bürgerschaftskategorien vergleichen konnten, 
sind durch die Datenverfügbarkeit beschränkt. Für 
die Jahre von 1996 bis 2016 lieferte die Arbeits-
kräfteerhebung (SAKE) die notwendigen Daten zur 
höchsten abgeschlossenen Ausbildung, zum Er-
werbsstatus beziehungsweise zur Arbeits losigkeit, 
zur beruflichen Stellung und zum Einkommen. In 
den nachfolgenden Auswertungen werden wir, so-
lange nicht anders spezifiziert, jeweils die sum-
mierten Ergebnisse für alle vorliegenden Jahre 
ausweisen. Wo sinnvoll, beziehungsweise rele-
vant, werden wir zudem auch die Entwicklung 
über die Zeit genauer betrachten.
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2.1.1 Staatsbürgerschaft und Ausbildung

Als erstes werden wir die höchste abgeschlos-
sene Ausbildung für die drei verschiedenen Bür-
gerschaftskategorien betrachten. Abbildung 11 
zeigt deutliche Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Kategorien. Zum einen wird deutlich, 
dass innerhalb der Gruppe der Ausländerinnen 
und Ausländer knapp 25 Prozent nur über einen 
obligatorischen Schulabschluss verfügen. Dieser 
Anteil ist bei den Schweizerinnen und Schweizern 
mit knapp 13 Prozent deutlich tiefer. Die Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger liegen mit 16,7 
Prozent zwar dazwischen, jedoch näher bei den 
Schweizerinnen und Schweizern. Das umgekehrte 
Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Kategorie 
Berufslehre. Es wird deutlich, dass es sich dabei 
um ein typisch schweizerisches Ausbildungsmo-
dell handelt. 41 Prozent der Schweizerinnen und 
Schweizer gaben eine Berufslehre als höchste 
abgeschlossene Ausbildung an. Bei den Auslän-
derinnen und Ausländern beträgt dieser Anteil 
lediglich 22,8 Prozent. Auch bei den Doppelbür-

gerinnen und Doppelbürgern ist der Anteil mit 
26,2 Prozent deutlich tiefer als bei den Schwei-
zerinnen und Schweizern. Wiederum drehen sich 
diese Verhältnisse bei der höchsten Ausbildung 
(Universität, ETH, FH, PH) um. Hier weisen die 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger mit 19,9 
Prozent den höchsten Anteil aus, dicht gefolgt 
von den Ausländerinnen und Ausländern (19,1 
Prozent). Bei den Schweizerinnen und Schweizern 
liegt dieser Anteil mit 10,2 Prozent dagegen fast 
zur Hälfte tiefer.

Betrachtet man die feineren Bürgerschaftskatego-
rien (vgl. Abb. 12), ergibt sich grundsätzlich ein 
ähnliches Bild. Auch hier sind die Unterschiede bei 
den drei Stufen obligatorische Schule, Berufslehre 
und Universität am grössten. Insbesondere bestä-
tigt sich, dass die Berufslehre sehr typisch für die 
Schweiz ist. Die Schweizerinnen und Schweizer 
qua Geburt liegen hier auch klar vor den Schwei-
zerinnen und Schweizern qua Einbürgerung. Bei 
allen anderen Bürgerschaftskategorien liegen die 
Anteile entsprechend tiefer. 

Abbildung 12: Anteile der jeweiligen Ausbildungsabschlüsse nach Staatsbürgerschaftskategorie (1996–2016 kumuliert) 
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N
o

ch
 i

n
 o

b
l.

 S
ch

u
le

/
ke

in
 A

b
sc

h
lu

ss

A
n

le
h

re

O
b

lig
at

o
ri

sc
h

e 
Sc

h
u

le

H
au

sh
al

ts
au

sb
ild

u
n

g
/

Sp
ra

ch
au

fe
n

th
al

t

A
llg

em
ei

n
b

ild
en

d
e 

Sc
h

u
le

B
er

u
fs

le
h

re

V
o

llz
ei

tb
er

u
fs

sc
h

u
le

B
er

u
ft

sm
at

u
ri

tä
ts

sc
h

u
le

/
M

at
u

ri
tä

ts
sc

h
u

le

H
ö

h
er

e 
B

er
u

fs
au

sb
ild

u
n

g

Te
ch

n
ik

er
- 

u
n

d
/o

d
er

 
Fa

ch
sc

h
u

le

H
ö

h
er

e 
Fa

ch
sc

h
u

le
,

 H
TL

, 
H

W
V

U
n

iv
er

si
tä

t,
 E

TH
, 

FH
, 

PH

CH-Einfachbürger/innen bei Geburt
CH-Einfachbürger/innen durch Einbürgerung
CH-Doppelbürger/innen bei Geburt
CH-Doppelbürger/innen durch Einbürgerung
Ausländer/innen 

Höchste abgeschlossene Ausbildung



Die soziostrukturellen Eigenschaften von Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern in der Schweiz | 39 

Zusätzlich zu diesen kumulierten Auswertungen 
haben wir untersucht, ob sich allenfalls markante 
Entwicklungen oder Verschiebungen über die Zeit 
nachweisen lassen. Es ist so, dass gewisse Aus-
bildungsabschlüsse über die Jahre höhere Anteile 
ausweisen (insbesondere Universität, ETH) und 
andere entsprechend kleinere (z. B. obligatorische 
Schule, Berufslehre). Generell scheinen die Ent-
wicklungen aber mehr oder weniger parallel über 
alle Bürgerschaftskategorien hinweg zu verlaufen 
und somit einen gesamtgesellschaftlichen Trend 
abzubilden und keine spezifische Entwicklung in-
nerhalb einzelner Bürgerschaftskategorien. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob es angemes-
sen ist, alle Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
in einen Topf zu werfen oder ob es nicht deutliche 
Unterschiede innerhalb dieser Gruppe gibt. Des-
wegen haben wir die bisherigen Analysen unter 

Berücksichtigung der geografischen Verortung der 
zweiten Staatsbürgerschaft ergänzt (vgl. Abb. 13).

Abbildung 13 zeigt am Beispiel der Ausbildung, 
dass es sich bei den Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürgern nicht um eine homogene Gruppe han-
delt. Insbesondere bezüglich der Berufslehre wei-
sen Doppelbürgerinnen und Doppelbürger mit 
einer europäischen zweiten Staatsbürgerschaft klar 
höhere Anteile aus, als dies für Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger aus Afrika und Nordamerika der 
Fall ist. Gleichzeitig weisen die Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger aus Nordamerika die höchste 
Universitätsquote aus. Hier liegen dagegen die 
europäischen Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
ger am unteren Ende der Skala.

Ähnliche Unterschiede zeigten sich auch bei den 
anderen sozioökonomischen Variablen, sodass 
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betont werden muss, dass die geografische Ver-
ortung der zweiten Staatsbürgerschaft einen gros-
sen Einfluss darauf hat, inwieweit und in welcher 
Hinsicht sich die Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger von den Schweizer Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürgern unterscheiden.

2.1.2 Staatsbürgerschaft und Erwerbs
status/Arbeitslosigkeit

Als zweiter sozioökonomischer Faktor wurde der 
Erwerbsstatus beziehungsweise die Arbeitslosig-
keit der jeweiligen Bürgerschaftsgruppen unter-
sucht. Abbildung 14 zeigt, dass die Unterschiede 
bezüglich des Erwerbsstatus zwischen den ver-
schiedenen Bürgerschaftskategorien auf den ers-
ten Blick vergleichsweise klein erscheinen. Be-
trachtet man die Kategorie Erwerbslosigkeit 
allerdings genauer, sind durchaus gewisse Unter-
schiede festzustellen. Die Schweizer Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürger weisen den kleinsten 
Anteil an Erwerbslosen (1,7 Prozent) auf, die Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger (4,0 Prozent) 
und die Ausländerinnen und Ausländer (5,8 Pro-
zent) weisen substanziell höhere Erwerbslosen-

quoten auf. Dagegen lassen sich zwischen den 
zwei feineren Kategorien der Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger nahezu keine Unterschiede 
feststellen. Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
qua Geburt weisen einen Erwerbslosenanteil von 
4,0 Prozent aus und diejenigen qua Einbürgerung 
einen von 3,8 Prozent.

Grösser sind die Unterschiede beim Erwerbsstatus 
allerdings wieder qua zweiter Staatsbürgerschaft, 
wie dies bereits für den Ausbildungsstand auf-
gezeigt werden konnte. Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger mit einer zweiten afrikanischen 
Staatsbürgerschaft weisen die höchsten Anteile 
an Erwerbslosen (9,2 Prozent) aus, während ins-
besondere Ozeanier (2,5 Prozent) und Europäer 
(3,6 Prozent) klar tiefere Anteile ausweisen.

Neben dem Erwerbsstatus wurde auch die beruf-
liche Stellung (u. a. ob Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eine Vorgesetztenfunktion einneh-
men oder nicht) untersucht. Dabei zeigen sich sehr 
ähnliche Ergebnisse, wie die bereits vorgestellten 
bezüglich Ausbildungsstand und Erwerbsstatus. 
Es zeigen sich nur kleine Unterschiede zwischen 

Abbildung 14: Erwerbsstatus nach Staatsbürgerschaftskategorie (1996–2016)
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Schweizerinnen/Schweizern, Doppelbürgerinnen/
Doppelbürgern und Ausländerinnen/Ausländern. 
Allerdings lässt sich auch für die berufliche Stel-
lung zeigen, dass die Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger keine homogene Gruppe sind und 
dass, wenn die zweite Staatsbürgerschaft mitein-
bezogen wird, der Unterschied innerhalb der Ka-
tegorie Doppelbürgerinnen/Doppelbürger grösser 
ist als der Unterschied zwischen Schweizerinnen/
Schweizern, Doppelbürgerinnen/Doppelbürgern 
und Ausländerinnen/Ausländern generell.

2.1.3 Staatsbürgerschaft und Einkommen

Es kann vermutet werden, dass die bereits fest-
gestellten Unterschiede in Bezug auf das Aus-
bildungsniveau und die berufliche Stellung auch 
einen Einfluss auf das durchschnittliche Einkom-
men je Staatsbürgerschaftskategorie aufweisen. 
Entsprechend haben wir auch das Einkommen ei-
ner näheren Betrachtung unterzogen. Wiederum 
zeigen die deskriptiven Analysen gewisse Unter-
schiede zwischen den drei Kategorien. Insbeson-
dere im mittleren Bereich weisen die Ausländerin-
nen und Ausländer einen überdurchschnittlichen 
Anteil aus. Dagegen liegen die Schweizerinnen 
und Schweizer und die Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger in den obersten Einkommenskate-
gorien vor den Ausländerinnen und Ausländern 

(vgl. Abb. 15). Gesamthaft verdienen die Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger im Durchschnitt 
etwa gleich viel wie die Schweizer Einfachbürge-
rinnen und Einfachbürger.

Wie aufgrund der bisherigen Ergebnisse zum Aus-
bildungsstand und zur beruflichen Stellung ver-
mutet werden kann, zeigen sich grössere Unter-
schiede innerhalb der Gruppe der 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger, wenn man 
deren zweite Staatsbürgerschaft hinzuzieht. Ins-
besondere wird deutlich, dass es sich vor allem bei 
nordamerikanischen und ozeanischen Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürgern um gut ausgebildete 
Personen mit Vorgesetzen- beziehungsweise Un-
ternehmensleitungsfunktionen handelt, die ent-
sprechend auch gut verdienen. Deshalb ist es nicht 
überraschend, dass diese zwei Untergruppen von 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern in der 
obersten Einkommenskategorie klar die höchsten 
Anteile aufweisen (um die 30 Prozent) und damit 
auch vor den Schweizer Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürgern (22,1 Prozent) liegen.

2.2 Soziokulturelle Eigenschaften

In diesem Teilkapitel gehen wir den Fragen nach, 
ob, wie und inwieweit sich Doppelbürgerinnen 
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und Doppelbürger von Schweizer Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürgern und von Ausländerinnen 
und Ausländern in Bezug auf soziokulturelle Ei-
genschaften unterscheiden. Bei der Beantwortung 
dieser Fragen müssen wir uns auf einige wenige 
Aspekte beschränken, zu denen es Daten aus der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 
und der Strukturerhebung (SE) gibt.

2.2.1 Staatsbürgerschaft und freiwillige 
Tätigkeit

Oftmals wird freiwilliges Engagement als Indi-
kator für die soziale Integration von Menschen 
betrachtet. Deswegen wenden wir uns als erstes 
diesen freiwilligen Tätigkeiten zu. Dabei schauen 
wir zuerst, ob sich das durchschnittliche soziale 
Engagement der Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger insgesamt von demjenigen von Schweize-
rinnen und Schweizern und Ausländerinnen und 
Ausländern unterscheidet. Danach werfen wir 
einen detaillierteren Blick auf das Engagement 
der verschiedenen Gruppen in unterschiedlichen 
Vereinigungen.

In der SAKE werden die Fragen nach freiwilligen 
Tätigkeiten und Mitgliedschaften in verschiedenen 
Arten von Vereinen nicht jährlich gestellt, sondern 
zikra alle drei Jahre im Rahmen eines zusätzlichen 
Befragungsmoduls. Entsprechend liegen Daten zu 
freiwilligen Tätigkeiten/Vereinsmitgliedschaften 

nicht für alle Jahre, sondern lediglich für die Jahre 
1997, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 und 2016 
vor.

Abbildung 16 gibt den ersten Überblick darüber, 
wie hoch die Anteile der Personen innerhalb der 
einzelnen Bürgerschaftskategorien sind, die einer 
freiwilligen/ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen. 
Es wird deutlich, dass Schweizerinnen und Schwei-
zer qua Geburt klar am häufigsten einer freiwilli-
gen/ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen. 28 Pro-
zent gaben an, eine solche Tätigkeit auszuführen. 
An zweiter Stelle folgen die Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger qua Geburt (21,4 Prozent) und 
erst danach die Schweizerinnen und Schweizer 
durch Einbürgerung und die Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger durch Einbürgerung. Dies deu-
tet darauf hin, dass die Aufnahme einer freiwilli-
gen/ehrenamtlichen Tätigkeit wohl vor allem mit 
der Verwurzelung innerhalb der lokalen Gemein-
schaft zusammenhängt. Diejenigen Bewohnerin-

Die freiwillige/ehrenamtliche 

 Tätigkeit hängt vor allem mit 

der Verwurzelung innerhalb der 

lokalen Gemeinschaft zusammen. 

Abbildung 16: Ausübung einer freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Tätigkeit nach Staatsbürgerschaftskategorien  
(1996–2016)
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nen und Bewohner der Schweiz, die sich einbür-
gern liessen, sind in die Schweiz eingewandert 
oder Nachfahren von Immigrantinnen und Immig-
ranten. Sie sind im Durchschnitt deutlich weniger 
sozial engagiert als diejenigen, die in der Schweiz 
geboren sind, aber wiederum deutlich mehr als 
diejenigen, die keine Schweizer Staatsbürger-
schaft besitzen.

Die Grafik verdeutlicht aber auch, dass sowohl bei 
den gebürtigen wie auch bei den eingebürgerten 
Schweizerinnen und Schweizern diejenigen, die 
noch einen zweiten Pass besitzen, weniger oft ei-
ner freiwilligen Tätigkeit nachgehen als diejenigen, 
die nur den Schweizer Pass besitzen. Der Unter-
scheid wird insbesondere im Vergleich der gebür-
tigen Schweizer Einfachbürgerinnen und -bürger 
zu den gebürtigen Schweizer Doppelbürgerinnen 
und -bürgern deutlich. Dabei muss allerdings be-
rücksichtigt werden, dass diese Unterschiede wohl 
nur in sehr geringem Masse direkt auf die doppelte 
Staatsbürgerschaft zurückzuführen sind, sondern 
sehr wahrscheinlich auf dahinterliegende Unter-
schiede, die beide sowohl die Häufigkeit der Dop-
pelbürgerschaft wie auch das freiwillige Engage-
ment beeinflussen. So ist es z. B. wahrscheinlich, 
dass die Doppelbürgerschaft bei Bewohnerinnen 
und Bewohnern auf dem Land, wo das Engage-

ment in Vereinen traditionell stärker verankert ist, 
weniger verbreitet ist als im städtischen Raum, wo 
das Engagement in Vereinen generell tiefer ist.

Betrachtet man zusätzlich die Art der freiwilligen 
Tätigkeit beziehungsweise die Mitgliedschaft in 
Vereinen oder die Übernahme ehrenamtlicher 
Funktionen (vgl. Abb. 17), zeigen sich leichte Un-
terschiede zwischen den verschiedenen Bürger-
schaftskategorien. So sind die gebürtigen Schwei-
zerinnen und Schweizer und die Ausländerinnen 
und Ausländer stärker in Sportvereinen vertreten 
als die Eingebürgerten (insbesondere diejenigen, 
die ihren ursprünglichen Pass abgegeben haben). 
Beim Engagement in kirchlichen Institutionen sind 
die eingebürgerten Einfach- und Doppelbürger 
fast so stark engagiert wie die Ausländerinnen und 
Ausländer, die hier die engagierteste Kategorie 
darstellen, während sich die gebürtigen Schweize-
rinnen und Schweizer weniger kirchlich engagie-
ren – und zwar relativ unabhängig davon, ob die 
Personen Einfach- oder Doppelbürger sind. Auch 
bei den anderen Formen des freiwilligen Engage-
ments zeigen sich sehr wenige Unterschiede zwi-
schen den Einfach- und Doppelbürgern.

Bei der Ausübung politischer Ämter und bei der 
Mitgliedschaft in Parteien zeigen sich innerhalb 
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Abbildung 17: Vereinsmitgliedschaften und ehrenamtliche Tätigkeiten nach Staatsbürgerschaftskategorien (1996–2016)
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An dieser Stelle sollte aber auch erwähnt werden, 
dass uns die Datenverfügbarkeit dazu zwingt, nur 
diese beiden organisierten Formen des politischen 
Engagements zu betrachten; andere, weniger or-
ganisierte Formen wie z. B. das Engagement in 
Bürgerinitiativen beziehungsweise die Beteiligung 
bei Abstimmungen und Wahlen bleiben unterbe-
lichtet. Es ist deswegen nicht auszuschliessen und 
nicht unwahrscheinlich, dass gebürtige Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger bei weniger or-
ganisierten Formen des politischen Engagements 
genauso oder sogar stärker aktiv sind als Einfach-
bürgerinnen und Einfachbürger. Die Tatsache, dass 
sich bei den Eingebürgerten so gut wie keine Un-
terschiede zwischen den Schweizer Einfachbürge-
rinnen und Einfachbürgern und den Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürgern zeigen, kann als Indiz 
dafür betrachtet werden, dass die Beibehaltung 
des ursprünglichen Passes kein Hindernis für die 
politische Integration und Partizipation darstellt. 
Diese Ergebnisse, die auf einer sehr grossen Daten-
basis beruhen, bestätigen damit Erkenntnisse, die 
auf Umfragen basieren (Schlenker 2016a).

2.2.2 Staatsbürgerschaft und 
 Religionszugehörigkeit

Die Religion rückte in den letzten Jahren wieder 
verstärkt ins Zentrum politischer Diskussionen. Aus 
den Daten der Strukturerhebung (SE) können seit 
dem Jahr 2010 Aussagen zur Religionszugehörig-
keit der verschiedenen Staatsbürgergruppen ge-
wonnen werden (vgl. Abb. 18). Dabei zeigt sich bei 
den gebürtigen Schweizerinnen und Schweizern, 
dass diejenigen mit einer weiteren Staatsangehö-
rigkeit sehr viel öfter konfessionslos sind als dieje-
nigen ohne eine zweite Staatsbürgerschaft. Diese 
stärkere Ausprägung der Konfessionslosigkeit geht 
auf Kosten der evangelisch-reformierten Konfes-
sion, die bei den gebürtigen Schweizer Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürgern sehr viel öfter vor-
kommt als bei den gebürtigen Doppelbürgerinnen 
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der gebürtigen Schweizerinnen und Schweizer 
deutliche Unterschiede zwischen den Einfachbür-
gern einerseits und den Doppelbürgern anderer-
seits (vgl. Tab. 1). 2,1 Prozent der Einfachbürge-
rinnen und Einfachbürger sind Mitglieder einer 
politischen Partei und 3,5 Prozent üben ein öffent-
liches Amt aus; bei den gebürtigen Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürgern sind nur 1,5 Prozent 
Mitglied in einer politischen Partei und nur 2,1 
Prozent üben ein öffentliches Amt aus.

Interessanterweise zeigen sich diese Unterschiede 
bei den Eingebürgerten viel weniger beziehungs-
weise gar nicht. 1,8 Prozent derjenigen, die bei 
ihrer Einbürgerung auf den ursprünglichen Pass 
verzichteten, sind Mitglieder einer politischen Par-
tei; kaum weniger, nämlich 1,6 Prozent, die dies 
nicht taten, sind ebenfalls Parteimitglied. Ein ge-
nau gleich hoher Prozentsatz in beiden Gruppen 
übt ein öffentliches Amt aus. 

Wir interpretieren diese Daten folgendermassen: 
Die Unterschiede zwischen den gebürtigen Schwei-
zer Einfachbürgerinnen und Einfachbürgern und 
den gebürtigen Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
gern können auf unterschiedliche soziale Milieus 
(wie z. B. auf den Unterschied zwischen Stadt und 
Land) zurückgeführt werden. Diese unterschiedli-
chen Milieus sind dann ursächlich sowohl für die 
Verbreitung der Doppelbürgerschaft wie auch für 
das unterschiedliche politische Engagement. 

An dieser Stelle sollte aber auch erwähnt werden, 
dass uns die Datenverfügbarkeit dazu zwingt, nur 
diese beiden organisierten Formen des politischen 
Engagements zu betrachten; andere, weniger or-
ganisierte Formen wie z. B. das Engagement in 
Bürgerinitiativen beziehungsweise die Beteiligung 
bei Abstimmungen und Wahlen bleiben unterbe-
lichtet. Es ist deswegen nicht auszuschliessen und 
nicht unwahrscheinlich, dass gebürtige Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger bei weniger or-
ganisierten Formen des politischen Engagements 
genauso oder sogar stärker aktiv sind als Einfach-
bürgerinnen und Einfachbürger. Die Tatsache, dass 
sich bei den Eingebürgerten so gut wie keine Un-
terschiede zwischen den Schweizer Einfachbürge-
rinnen und Einfachbürgern und den Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürgern zeigen, kann als Indiz 
dafür betrachtet werden, dass die Beibehaltung 
des ursprünglichen Passes kein Hindernis für die 
politische Integration und Partizipation darstellt. 
Diese Ergebnisse, die auf einer sehr grossen Daten-
basis beruhen, bestätigen damit Erkenntnisse, die 
auf Umfragen basieren (Schlenker 2016a).

2.2.2 Staatsbürgerschaft und 
 Religionszugehörigkeit

Die Religion rückte in den letzten Jahren wieder 
verstärkt ins Zentrum politischer Diskussionen. Aus 
den Daten der Strukturerhebung (SE) können seit 
dem Jahr 2010 Aussagen zur Religionszugehörig-
keit der verschiedenen Staatsbürgergruppen ge-
wonnen werden (vgl. Abb. 18). Dabei zeigt sich bei 
den gebürtigen Schweizerinnen und Schweizern, 
dass diejenigen mit einer weiteren Staatsangehö-
rigkeit sehr viel öfter konfessionslos sind als dieje-
nigen ohne eine zweite Staatsbürgerschaft. Diese 
stärkere Ausprägung der Konfessionslosigkeit geht 
auf Kosten der evangelisch-reformierten Konfes-
sion, die bei den gebürtigen Schweizer Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürgern sehr viel öfter vor-
kommt als bei den gebürtigen Doppelbürgerinnen 

Tabelle 1: Mitgliedschaft in politischen Parteien und Ausübung politischer/öffentlicher Ämter

CH-Einfachbürger/in 
bei Geburt

CH-Doppelbürger/in 
bei Geburt

CH-Einfachbürger/in 
durch Einbürgerung

CH-Doppelbürger/in 
durch Einbürgerung Ausländer/in

Politische Partei 2,1 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % 0,4 %

Politisches oder 
öffentliches Amt

3,5 % 2,1 % 2,7 % 2,7 % 1,2 %

Quelle: Bundesamt für Statistik, Strukturerhebung (SE), 2010–2015

Eingebürgerte Doppelbürger 

 weisen keine geringere politische 

Partizipation auf als Eingebür

gerte, die ihren ursprünglichen 

Pass abgegeben haben. 
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und Doppelbürgern. Unter den eingebürgerten 
Schweizerinnen und Schweizern finden sich eben-
falls deutliche Unterschiede zwischen denjenigen, 
die ihren ursprünglichen Pass abgegeben haben, 
und denjenigen, die das nicht taten. Erstere sind 
sehr viel öfter als Letztere evangelisch-reformiert. 
Eingebürgerte Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger sind dagegen sehr viel öfter Muslime oder 
Angehörige einer anderen christlichen Religions-
gemeinschaft.

Jenseits dieser Unterschiede macht Abbildung 18 
auch deutlich, dass die Zugehörigkeit zur evange-
lisch-reformierten Konfession nur bei den Schwei-
zer Einfachbürgerinnen und Einfachbürgern noch 
weit verbreitet ist, bei den anderen – wachsen-
den – Bevölkerungsgruppen ist sie sehr viel weni-
ger häufig. Dagegen ist die römisch-katholische 
Kirche von einer ähnlichen Marginalisierung weit 
weniger betroffen.

2.3 Staatsbürgerstatuts als Ausdruck 
der Unterschiede zwischen 
 sozioökonomischen und sozio
kulturellen Gruppen

Neben den präsentierten deskriptiven Auswertun-
gen der Zusammenhänge zwischen dem Staats-
bürgerschaftsstatus und sozioökonomischen be-
ziehungsweise soziokulturellen Faktoren wurde 
auch versucht, mittels statistischer Verfahren ge-
nauer zu untersuchen, ob es Evidenz für kausa-
le Zusammenhänge zwischen dem Staatsbürger-
status und den dargestellten sozioökonomischen 
und soziokulturellen Eigenschaften gibt. Das 
heisst, wir sind der Frage nachgegangen, ob der 
Besitz beziehungsweise der Erwerb einer (zweiten) 
Staatsbürgerschaft die Ursache für die genannten 
Unterschiede darstellt oder ob sich diese – ins-
gesamt eher geringen – Unterschiede auf andere 
Faktoren zurückführen lassen.

Abbildung 18: Anteile der Religionszugehörigkeit nach Staatsbürgerschaftskategorien (2010–2015)
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Für die statistische Untersuchung der Zusammen-
hänge wurden Regressionsanalysen durchgeführt. 
Dabei wurden zunächst sowohl einfache Regres-
sionen mit dem Bürgerschaftsstatus grob (Schwei-
zerin/Schweizer, Doppelbürgerin/Doppelbürger 
und Ausländerin/Ausländer) als auch dem Bürger-
schaftsstatus fein (inkl. Angabe, ob durch Geburt 
oder Einbürgerung) als unabhängige und mit den 
oben erwähnten sozioökonomischen Faktoren als 
abhängige Variablen durchgeführt.

Alle Modelle zeigen signifikante Ergebnisse 
(F-Test). Dies ist allerdings aufgrund der extrem 
hohen Fallzahl nicht weiter überraschend. Be-
trachtet man anschliessend die individuellen 
Regres sionskoeffizienten (Betas) der gerechneten 
Modelle, sind auch diese in allen Modellen signifi-
kant (t-Test), was aus eben genanntem Grund auch 
nicht sehr überraschend ist. Allerdings sind die 
Regressionskoeffizienten in allen Modellen relativ 
tief (zwischen –0,183 und 0,366). Zudem ergab 
ein Blick auf die Modellgüte (R-Quadrat), dass alle 
Modelle eine extrem tiefe Modellgüte (0,01 und 
tiefer) und damit nahezu keine Erklärungskraft 
ausweisen. Konkret erklärt der Bürgerschaftssta-
tus in allen gerechneten Modellen weniger als ein 
Prozent der Gesamtstreuung in den untersuchten 
abhängigen Variablen.

Um dies noch genauer zu untersuchen respektive 
zu verifizieren, wurden für ausgewählte abhängige 
Variablen (insbesondere Ausbildung, Einkommen, 
Arbeitsmarktstatus) multiple Regressionsmodel-
le gerechnet. Dabei wurden jeweils schrittweise 
neben der Variable Staatsbürgerschaft weitere 
potenziell erklärende Variablen (wie z. B. Alter, 
Geschlecht) ins Modell eingefügt. Es zeigt sich, 
dass durch den Einschluss von weiteren erklären-
den Variablen die Modelle stark an Erklärungskraft 
gewinnen und dabei der Regressionskoeffizient 
der Staatsbürgerschaft eher noch weiter abnimmt 
beziehungsweise generell sehr schwach bleibt. 

Verdeutlichen lässt sich dies z. B. an der Unter-
suchung des Einkommens als abhängige Variab-
le. Rechnet man eine einfache Regression nur mit 
der Staatsbürgerschaft als erklärende Variable, er-
reicht man eine Modellgüte beziehungsweise eine 
Erklärung der Streuung von unter einem Prozent. 
Nimmt man das Alter als zusätzliche erklärende 
Variable hinzu, erreicht die Modellgüte immerhin 
6,5 Prozent. Nimmt man dann auch noch das Ge-
schlecht ins Modell auf, steigt die Modellgüte auf 
22,5 Prozent. Dies verdeutlicht, dass die Staats-
bürgerschaft beziehungsweise der Staatsbürger-
schaftsstatus insgesamt nahezu keinen statistisch 
nachweisbaren kausalen Einfluss auf das Einkom-
men hat, beziehungsweise dass andere Faktoren 
klar einen stärkeren Einfluss aufweisen.

Die Unterschiede zwischen 

den sozioökonomischen und 

 soziokulturellen Gruppen  können 

nur in geringem Masse über 

den Staatsbürgerschaftsstatus 

erklärt werden. 



Feyna Hartman: «Was, du bist immer noch nicht 

Schweizerin?»

Feyna Hartman ist Niederländerin. Nur Niederlän-
derin. Und das aus gutem Grund, wie sie sagt. 
Obwohl die Schweiz seit 1992 die Regelung kennt, 
dass Eingebürgerte ihre angestammte Staatsbür-
gerschaft behalten dürfen, möchte sich Feyna 
Hartman nicht in der Schweiz einbürgern lassen. 
Denn ihre Heimat, die Niederlande, kann Nieder-
länderinnen und Niederländern die Staatsbürger-

schaft unter bestimmten Bedingungen aberken-
nen, wenn sie beispielsweise in einem anderen 
Land die Staatsbürgerschaft erwerben.
Feyna Hartman fühlt sich gut integriert. Sie lebt 
seit knapp dreissig Jahren in der Schweiz, ihre Kin-
der sind hier verwurzelt, die Kinder und der Ehe-
mann besitzen neben dem holländischen auch den 
Schweizer Pass. Darüber hinaus engagiert sich Fey-
na Hartman in verschiedenen Vereinen und als Be-
hördenmitglied in einer Kirchgemeinde im Ort, ist 
aber auch in nationalen Vereinen tätig und nimmt 
als Gast regelmässig an Gemeindeversammlungen 
teil. Letztlich fehle ihr die schweizerische Staats-
bürgerschaft nur, um nicht mehr «von der Seiten-
bank aus zuzuschauen und zu reden», sondern 
auch eine wirklich politisch aktive Rolle einnehmen 
zu können. Es seien in erster Linie diese staats-
bürgerlichen Gründe, weshalb sie gerne Schwei-
zerin wäre. Nicht nur die Abstimmungsunterlagen 
anschauen und sich eine Meinung dazu bilden, 
sondern auch abstimmen dürfen. Das Schweizer 
Bürgerrecht würde ihr die Möglichkeit auf Mitspra-
che in dem Land geben, in dem sie sich zusammen 
mit ihrer Familie beheimatet fühlt.
Nichtsdestotrotz liegt es an ihr selbst, dass sie in 
der Schweiz auf das politische Mitspracherecht 
verzichtet. «Es sind emotionale Gründe.» Obwohl 
sie die Schweiz nun nach bald dreissig Jahren 
Wohnsitz ihre Heimat nennt, sagt sie klar, dass 
sie nach wie vor in den Niederlanden verwurzelt 

sei. Das Risiko, die niederländische Staatsbürger-
schaft abgeben zu müssen, möchte sie deshalb 
nicht eingehen. Sofern die doppelte Staatsbürger-
schaft in Zukunft von den Niederlanden gesichert 
wäre, würde sie sich sofort in der Schweiz ein-
bürgern lassen. Sämtliche in der Schweiz existie-
renden Bedingungen dafür erfüllt sie nämlich. Aus 
dem persönlichen Umfeld gebe es schon hin und 

wieder einen «leisen Druck», wenn 
man sie frage: «Was, du bist immer 
noch keine Schweizerin?».
Feyna Hartman ist Landschaftsarchi-
tektin. Vielleicht nimmt sie deshalb 
Aspekte der Zugehörigkeit ganz 
speziell auch über die Umgebung 
in der Natur wahr. «Ich identifiziere 
mich mit dem Meer und nicht mit 
den Bergen.» Obwohl sie die Land-
schaft in der Schweiz sehr geniesse, 

sei diese aber nicht Teil von ihr. Das habe, so meint 
sie, mit ihren Wurzeln zu tun. Das sei im Blut. Und 
diese Wurzeln möchte sie mit der drohenden Ab-
gabe der niederländischen Staatsbürgerschaft bei 
einer Einbürgerung in der Schweiz nicht aufgeben. 
«Tief in mir drin bin ich Holländerin.» 
An den nationalen Wahlen in den Niederlanden 
nimmt sie jeweils teil, wie auch an den Wahlen für 
das europäische Parlament. Feyna Hartman ist ein 
politischer Mensch. Sie informiert sich und bildet 
sich eine Meinung. Ihre politischen Rechte sind je-
doch in der momentanen Situation eingeschränkt. 
Die politische Beteiligung in der Heimat, den Nie-
derlanden, ist nur auf nationaler Ebene möglich. 
In ihrer Heimat, der Schweiz, kann sie politisch 
überhaupt nicht mitbestimmen, denn die Schweiz 
kennt auf nationaler Ebene kein Ausländerstimm-
recht. Obwohl sie von der schweizerischen Politik, 
wie sie meint, ja viel unmittelbarer betroffen sei. 
Selbstverständlich interessiere sie sich dafür, wel-
che Parteien in den Niederlanden an der Macht 
seien. Aber das Wählen in der alten Heimat be-
schreibt sie als «irgendwie künstlich», denn davon 
betroffen sei sie ja nicht.
«Ich bin in der luxuriösen Lage, dass ich hier leben 
kann und akzeptiert werde, ohne die Schweizer 
Staatsbürgerschaft zu haben.» Andere Personen 
hätten nicht unbedingt diese Wahlmöglichkeit und 
seien je nachdem auf die Schweizer Staatsbürger-
schaft angewiesen.
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«Das Risiko, die niederländische Staats
bürgerschaft abgeben zu müssen, möchte 
ich nicht eingehen. Sofern die doppelte 
Staatsbürgerschaft in Zukunft von den Nie
derlanden gesichert wäre, würde ich mich 
sofort in der Schweiz einbürgern lassen.»
Feyna Hartman



Peer Teuwsen: «Ich wollte etwas zu sagen haben.»

Als Reisenden zwischen zwei Welten könnte man 
Peer Teuwsen beschreiben – auch wenn er sich aus 
heutiger Sicht eher als Schweizer definiert. Auf-
grund seiner bürgerrechtlichen Zugehörigkeit zu 
zwei Staaten, aber auch in seiner Funktion als 
Journalist, der sowohl in der Schweiz wie auch in 
Deutschland publiziert.
Als Kind deutscher Eltern ist Peer Teuwsen im Alter 
von viereinhalb Jahren in die Schweiz gekommen. 
Zumindest sprachlich gesehen hat er sich sehr 
rasch an die schweizerischen Verhältnisse ange-
passt. Und doch gab es Momente, in denen er als 
«der Andere» identifiziert wurde. Etwa wenn er 
bei einem Spiel der deutschen Fussballnational-
mannschaft zusammen mit seinem Vater in der 
Beiz für die Deutschen gejubelt habe.
Heute sagt er, dass sich dieses Gefühl der Fremd-
heit in der Zwischenzeit beruhigt hat. Das mag da-
ran liegen, dass Peer Teuwsen seit gut zehn Jahren 
die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt und 
damit deutsch-schweizerischer Doppelbürger ist. 
Das mag aber auch darin begründet sein, dass mit 
der Geburt seiner Kinder die Schweiz den Charak-
ter einer Zwischenstation endgültig verloren hat.
Eine Einbürgerung in der Schweiz habe er immer 
gewollt, sagt er. Nur habe er durch den häufigen 
Wohnortswechsel der Eltern innerhalb der Schweiz 
die Bedingungen der Wohnsitzfrist nie erfüllt. Ein-
gebürgert habe er sich schliesslich 
über ein erleichtertes Einbürge-
rungsverfahren, das ihm als Ehe-
mann einer Schweizerin zustand. 
«Ich wollte etwas zu sagen haben», 
meint er zu seiner Entscheidung, 
Schweizer zu werden. Für ihn sei es 
seit jeher unverständlich gewesen, 
dass man Ausländerinnen und Aus-
ländern, die schon seit langer Zeit 
in der Schweiz wohnhaft sind, das 
politische Mitspracherecht nicht zu-
gestehe. In der Schweiz gehe er seit seiner Ein-
bürgerung immer wählen und abstimmen. Seine 
politische Beteiligung in Deutschland hat mit den 
Jahren jedoch tendenziell nachgelassen. Einer akti-
veren Beteiligung stehen administrative Hürden im 
Wege, aber auch die Tatsache, dass die Bindung zu 
Deutschland als Teil einer normalen Entwicklung 
mit den Jahren in der Schweiz weniger stark ge-
worden ist.
Die deutsche Staatsbürgerschaft bei einer Einbür-
gerung in der Schweiz zu behalten, war ihm jedoch 

wichtig. Das hatte nicht nur rein emotionale Grün-
de der Zugehörigkeit, sondern auch einen ganz 
pragmatischen Zweck. Denn als Besitzer eines 
EU-Passes wird ihm der Zugang zum Arbeitsmarkt 
innerhalb der Europäischen Union massiv erleich-
tert. So stellten das Haupthindernis auf dem Weg 
zur Einbürgerung in der Schweiz auch nicht die 
schweizerischen Einbürgerungsbestimmungen dar, 
sondern die Tatsache, dass Deutschland die dop-
pelte Staatsbürgerschaft in Verbindung mit einer 
Schweizer Staatsbürgerschaft oder der Staatsbür-
gerschaft eines anderen EU-Landes erst seit 2007 
zulässt.
Die andere, fremde Perspektive begleitet Peer 
Teuwsen nach wie vor: «Ich bin drin, aber gleich-
zeitig immer auch draussen.» Sei es nun, wenn er 
sich in der Schweiz über das Verhalten gegenüber 
Zugewanderten ärgert, sei es, wenn aus seinen in 
der Schweiz publizierten Texten doch auch eine 
gewisse «deutsche Schreibe» erkennbar ist. Oder 
wenn er in Deutschland die Schweiz verteidigt, 
weil er meint, die Deutschen würden die Schweiz 
nun doch nicht so gut kennen, als dass sie das 
Recht hätten, die Schweiz in einer solchen Schärfe 
zu kritisieren, wie dies beispielsweise bei Finanz-
platzthemen immer wieder vorkam.
Für ihn persönlich haben Heimat und Staatsbürger-
schaft nicht viel gemeinsam. Er definiert Heimat 

nach Max Frisch, also als Ort, wo seine Liebsten 
sind. Allerdings anerkennt Peer Teuwsen die Tat-
sache, dass eine Staatsbürgerschaft wohl vielen 
Menschen doch ein gewisses Zugehörigkeitsge-
fühl gebe. Und es sei schlussendlich doch wichtig, 
dass man wisse, woher man komme und wo die 
eigene Heimat sei. Das Transnationale, das Reisen 
zwischen zwei Welten habe sich mit den Jahren 
abgeschwächt. Sowohl beruflich wie auch privat 
ist ihm die Schweiz zur Heimat geworden.
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«Ich habe mich eingebürgert, denn ich 
wollte etwas zu sagen haben. Für mich ist 
es seit jeher unverständlich gewesen,  
dass man Ausländerinnen und Ausländern, 
die schon seit langer Zeit in der Schweiz  
wohnhaft sind, das politische Mitsprache
recht nicht zugesteht.»
Peer Teuwsen
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Die doppelte Staatsbürgerschaft ist umstritten, 
weil damit die klaren Grenzen zwischen den poli-
tischen Einheiten verwischt werden, auf denen die 
moderne nationalstaatliche Ordnung aufgebaut 
ist. Die sogenannte Westfälische Ordnung ging 
von einem System exklusiver und souveräner Na-
tionalstaaten aus, wobei diese Staaten und die mit 
ihnen verbundenen politischen Gemeinschaften 
durch eindeutige und klare Grenzen voneinander 
getrennt waren. Diese eindeutige Trennung bezog 
sich auf alle drei Grundelemente des souveränen 
Nationalstaates: auf die Regierung, das Staats-
volk und das Territorium. Die Globalisierung und 
die damit einhergehenden grenzüberschreitenden 
Bewegungen von Informationen, Finanzkapital, 
Dienstleistungen, Waren und Gefahren (Umwelt-
verschmutzung, Kriminalität und Terrorismus), 
aber auch die Migration und Mobilität von Men-
schen unterminieren diese Westfälische Ordnung. 
Die gegenwärtige Herausforderung besteht darin, 
neue Regulierungen und Regierungsstrukturen zu 
entwickeln, die diesen grenzüberschreitenden Be-
wegungen und den damit einhergehenden poli-
tischen Abhängigkeiten gerecht werden, ohne 
dabei die zentralen Errungenschaften der natio-
nalstaatlichen Ordnung – vor allem die Demokratie 
und die Bürgerrechte – zu gefährden.

Die Migration und Mobilität von Menschen über 
die territorialen Grenzen des Nationalstaates hin-
weg unterminieren die in der Westfälischen Ord-
nung vorgesehene «natürliche» Übereinstimmung 
zwischen Staatsvolk und Territorium beziehungs-
weise zwischen Wohnbevölkerung und Bürger-
schaft. Mithilfe des Migrationsrechtes regulieren 
die Regierungen der Staaten den Zugang zum ei-
genen Territorium. Während das Migrationsrecht 
den Zugang zum Territorium eines Nationalstaates 
regelt, ist es das Bürgerrecht beziehungsweise das 
Staatsangehörigkeitsrecht, das den Zugang zum 
Staatsvolk festlegt. In Demokratien ist Letzteres 
insbesondere deswegen von zentraler Bedeutung, 
da die Mitglieder des Staatsvolkes als Teile des 
«demos» nicht nur die Regierung wählen und 
kontrollieren, sondern direkt oder indirekt so-
wohl die Migrationspolitik wie auch die Staats-
bürgerschaftspolitik bestimmen. Mit dem Staats-
bürgerschaftsrecht einschliesslich der Regeln zur 

Mehrfachbürgerschaft werden neue fundamentale 
Grundlagen demokratischer Ordnungen gestal-
tet. Dass sie politisch umstritten sind, verwundert 
nicht.

3.1 Konzeptionelle Hintergründe für 
die Bewertung der Doppelbürger
schaft

Vor diesem Hintergrund stellen wir im Folgenden 
die Risiken und Chancen der Mehrfachbürger-
schaft vor allem im Zusammenhang mit ihrer Be-
deutung für das Funktionieren der Demokratie dar. 
Gemäss dem heutigen Stand der Forschung gehen 
wir dabei nicht von einer einzigen Vorstellung von 
Demokratie aus, sondern berücksichtigen alle 
grundlegenden normativen Demokratietheorien: 
Liberalismus, klassischer und Neo-Republikanis-
mus, Kommunitarismus und deliberative Demo-
kratietheorie.10 Mit jeder dieser Demokratietheo-
rien geht nicht nur eine spezifische Vorstellung 
von guter Regierung einher, sondern auch eine 
spezifische Vorstellung von Bürgerschaft, das 
heisst von der Bedeutung und Rolle der Individuen 
für die Gemeinschaft einerseits (die horizontale 
Dimension des Bürgerschaftskonzepts) und für 
den Staat andererseits (die vertikale Dimension des 
Bürgerschaftskonzepts).

Liberale Vorstellungen von Demokratie gehen 
davon aus, dass demokratische Ordnungen dazu 
dienen, dass freie und gleiche Individuen politisch 
selbstbestimmt leben können. Die demokratische 
Ordnung soll gewährleisten, dass die Interessen 
der einzelnen Menschen gleichberechtigt berück-
sichtigt werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
individuelle Grundrechte und Pflichten in der Ver-
fassung verankert sind sowie die Möglichkeit, dass 
einzelne Menschen ihr freies und gleiches Stimm-
recht bei der Wahl parlamentarischer Repräsen-
tanten ausüben können. In der liberalen Demo-

3. Chancen und Risiken der doppelten 

 Staatsbürgerschaft

10 Diese Theorien liefern die Grundlage für das zurzeit umfas-
sendste und anspruchsvollste Projekt zur Vermessung der de-
mokratischen Qualität aller Länder der Welt, das «Varieties of 
Democracy (V-Dem)»-Projekt (Coppedge et al. 2011). Informa-
tionen dazu finden sich unter: https://www.v-dem.net/en/
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kratietheorie dominiert damit eine Vorstellung von 
Bürgerschaft, in der die individuelle Freiheit (auch 
zur Mobilität) sowie gleiche Rechte und Pflichten 
im Zentrum stehen.

Im Gegensatz dazu heben kommunitaristische und 
klassisch-republikanische Demokratietheorien die 
Einbettung der Individuen in Gemeinschaften her-
vor. Kommunitaristische Theoretiker betonen die 
kulturelle Einbettung in eine Gemeinschaft. Sie 
argumentieren, dass eine kulturelle Assimilierung 
und die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger 
mit der Gemeinschaft (Nation) nicht nur eine not-
wendige Voraussetzung für einen vertrauensvollen 
und solidarischen Umgang der Menschen unter-
einander darstellen, sondern auch für die Akzep-
tanz von positiv gesetzten Rechtsnormen und von 
Umverteilungsmassnahmen unverzichtbar sind.

Die klassisch-republikanische Demokratietheorie, 
die auf die Erfahrungen im antiken Athen zurück-
geht und durch Rousseau geprägt wurde, stellt 
dagegen auf die Einbettung des Bürgers in eine 
politische Gemeinschaft ab. Aus dieser Perspek-
tive steht die politische Partizipation der Bürger 
im Zentrum von Demokratie und Bürgerschaft. 
Durch die intensive Partizipation loyaler Bürger 
werden die politisch-administrativen Kapazitäten 
einer Gemeinschaft gestärkt, was zur politischen 
Selbstbestimmung der Gemeinschaft (gegenüber 
anderen Staaten, aber auch gegenüber anderen 
Systemen wie z. B. der Wirtschaft) beiträgt. Mit 
der Souveränität politischer Gemeinschaften und 
Staaten vergrössert sich auch die Freiheit ihrer Mit-
glieder, woraus sich wiederum deren Motivation 
zur Partizipation speist. In der neo-republikani-
schen Demokratietheorie, die auf die Erfahrungen 
im antiken Rom zurückgeht und die in jüngerer 
Zeit eine Renaissance erlebt, steht weniger die 
aktive Partizipation der Bürger im Zentrum als ihr 
offizieller Status als Staatsangehörige. Mit diesem 
formalen Status anerkennt der Staat nicht nur die 
Bürgerinnen und Bürger als Mitglieder der politi-

schen Gemeinschaft, sondern er verpflichtet sich, 
sie vor ungerechtfertigter Herrschaft zu schützen. 
Wie beim klassischen Republikanismus stehen die 
Kapazitäten der politischen Gemeinschaft und 
des Staates im Zentrum der Überlegungen. In der 
neo-republikanischen Theorie geht es jedoch we-
niger um den Beitrag der Individuen zur Stärkung 
des Staates und damit zur Sicherung der Souve-
ränität der politischen Gemeinschaft als vielmehr 
um die staatliche Gewährleistung grundlegender 
Sicherheiten und Freiheiten für das Individuum.

In der deliberativen Demokratietheorie stehen da-
gegen Prozesse der gegenseitigen Anerkennung 
und Rechtfertigung sowie die kommunikative Ver-
ständigung in einer offenen und pluralistischen 
Gesellschaft im Zentrum der Überlegungen. Dabei 
wird zum einen die atomistische Vorstellung einer 
subjektiven beziehungsweise privaten Entwicklung 
individueller Interessen, wie sie dem Liberalismus 
zugrunde liegt, überwunden, aber auch die ver-
einheitlichenden Vorstellungen einer politischen 
Gemeinschaft, zu denen Kommunitarismus und 
Republikanismus tendieren. Bei der deliberativen 
Demokratietheorie beschränken sich die Prinzipien 
der gegenseitigen Anerkennung und Rechtferti-
gung nicht auf die formalen Rechte und Pflichten, 
die in einer rechtsstaatlich-liberalen Ordnung für 
die Bewohnerinnen und Bewohner eines Staats-
territoriums als Unterworfene dieser konstitutio-
nellen Ordnung gelten. Sie sind als universelle 
Prinzipien konzipiert, die nur durch die Einbezie-
hung aller Betroffenen gewährleistet werden kön-
nen. Damit das Ergebnis dieser Prozesse von allen 
als anerkennungswürdig betrachtet werden kann, 
müssen alle relevanten Ansichten und Argumente 
in den demokratischen Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozess einfliessen können, sodass 
das Ergebnis dieser Prozesse von allen als anerken-
nungswürdig betrachtet werden kann.11

Für den vorliegenden Bericht liefern diese Demo-
kratietheorien allerdings nur die Hintergrund folien, 
die uns auf Unterschiede im Verständnis von Bür-
gerschaft und Staatsangehörigkeit hinweisen. Die 
folgende Diskussion zu den Chancen und Risiken 
der doppelten Staatsbürgerschaft strukturieren 
wir hingegen entsprechend den Perspektiven der 

Doppelbürgerinnen und Doppel

bürger können für die Entwick

lung einer transnationalen 

 Demokratie eine Vorreiter rolle 

einnehmen.

11 In Blatter (2011) werden diese Theorien umfassender dar-
gestellt und auf die Diskussion der Doppelbürgerschaft 
 bezogen. Dort finden sich auch Referenzen zu den grund-
legenden Werken und Autoren der verschiedenen Demokra-
tie theorien.
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betroffenen Länder und Räume. Damit wird der 
Bericht an die öffentlichen und politischen Dis-
kussionen anschlussfähig.

a)  Aus der Perspektive eines Herkunftslandes sind 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger primär 
als Auswandererinnen/Auswanderer oder de-
ren Nachkommen zu betrachten. Neben ihren 
Rechten und Interessen sind auch die Rechte 
und Interessen der Zurückgebliebenen und des 
Herkunftsstaates zu berücksichtigen.

b)  Aus der Perspektive eines Aufenthaltslandes 
sind Doppelbürgerinnen und Doppelbürger pri-
mär als Einwanderinnen/Einwanderer oder de-
ren Nachkommen zu betrachten. Neben ihren 
Rechten und Interessen sind auch die Rechte 
und Interessen der Einheimischen und des Auf-
enthaltsstaates zu berücksichtigen.

c)  Aus der Perspektive transnationaler Räume sind 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger primär 
als mobile Menschen zu begreifen, die in ihrer 
Lebensgestaltung – mehr oder minder symme-
trisch – mit mehreren Ländern verbunden sind. 
Darüber hinaus müssen in dieser Perspektive 
auch die vorher erwähnten weiteren grenzüber-
schreitenden Bewegungen berücksichtigt wer-
den, welche dazu führen, dass nationale Mass-
nahmen externe Effekte produzieren und sich 
die Politiken der Nationalstaaten – mehr oder 
minder wechselseitig – beeinflussen.

Mit der Berücksichtigung dieser drei prinzipiellen 
Räume geht die Annahme einher, dass in einer 
globalisierten Welt, die durch erhebliche grenz-
überschreitende Bewegungen und Abhängigkeiten 
gekennzeichnet ist, die Nationalstaaten und ihre 
Regelungen (unter anderem zum Bürgerrecht be-
ziehungsweise zur Staatsangehörigkeit) weiterhin 
die zentrale Rolle spielen werden und dies auch 
sollen, weil in den Nationalstaaten demokratische 
Strukturen am weitesten entwickelt sind. Wir ge-
hen aber auch davon aus, dass sich für die Regu-
lierung der grenzüberschreitenden Bewegungen 
und Interdependenzen ergänzende Regulierungs-
strukturen mit neuen beziehungsweise ergänzen-
den Formen von Demokratie und Bürgerschaft 
herausbilden werden und dies auch sollen, weil 
sich in einer verflochtenen Welt nur dadurch eine 
politische Selbstbestimmung von Individuen und 
Gemeinschaften aufrechterhalten lässt. Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger können für die 
Entwicklung einer transnationalen Demokratie und 
Bürgerschaftspraxis eine Vorreiterrolle einnehmen, 
da mit diesem Status anerkannt wird, dass sie voll-

ständige Mitglieder der einen nationalen Gemein-
schaft sind und gleichzeitig auch Mitglieder einer 
weiteren nationalen Gemeinschaft. Damit wird die 
Bedeutung nationaler Staatsangehörigkeit nicht 
negiert, aber deren Exklusivitätsanspruch aufgeho-
ben. Für nationalstaatliche Demokratien eröffnen 
sich Möglichkeiten zur Berücksichtigung externer 
Interessen im politischen Willensbildungsprozess 
und damit zur demokratischen Internalisierung ex-
terner Effekte (Blatter 2011, Schlenker und Blat-
ter 2013, Blatter und Schlenker 2013, siehe dazu 
Kapitel 3.6). 

In den folgenden Kapiteln werden die Chancen 
und Risiken dargestellt, die sich durch eine dop-
pelte Staatsbürgerschaft für die betroffenen Per-
sonen selbst, aber auch für deren Aufnahme- und 
Herkunftsländer ergeben. Dabei unterscheiden wir 
zwischen den Chancen und Risiken

– für die Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
(Kap. 3.2), 

– für die Bevölkerung und die Demokratie im Her-
kunftsland (Kap. 3.3),

– für die Bevölkerung und insbesondere die Ein-
fachbürgerinnen und Einfachbürger im Aufent-
haltsland (Kap. 3.4),

– für den Staat und die Demokratie im Aufent-
haltsland (3.5),

– für demokratisches Regieren in einer grenzüber-
schreitend verflochtenen Welt (Kap. 3.6).

3.2 Chancen und Risiken für die Dop
pelbürgerinnen und Doppelbürger

In der öffentlichen Diskussion wird fast immer da-
von ausgegangen, dass Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger von ihren zwei Pässen profitieren. 
Deswegen betrachten wir zuerst die Chancen für 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger, bevor wir 
dann auf die Risiken eingehen, die sich mit diesem 
Status für deren Trägerinnen und Träger ergeben.

3.2.1 Chancen

Für Immigrantinnen und Immigranten und ihre 
Nachkommen besteht der mit Abstand wichtigste 
Vorteil der Anerkennung der Doppelbürgerschaft 
durch die beteiligten Staaten darin, dass sie ihre 
angestammte Staatsangehörigkeit nicht mehr auf-
geben müssen, um sich im Aufenthaltsland einbür-
gern zu lassen. Nachfolgend zeigen wir mit Bezug 
auf empirische Untersuchungen in der Schweiz und 
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in anderen Ländern, dass a) die Reduzierung dieser 
Hürde auch tatsächlich zu einer gesteigerten Ein-
bürgerung führt und dass b) mit der Einbürgerung 
und der offiziellen Anerkennung als Schweizerin 
und Schweizer vielfältige Vorteile und Chancen für 
die Immigrantinnen und Immigranten erwachsen. 
Zum einen wird ihre persönliche Sicherheit und 
Freiheit gestärkt, zum anderen steigt ihre gesell-
schaftliche Anerkennung und sinkt entsprechend 
die Gefahr der Diskriminierung. Darüber hinaus 
erhalten sie mit dem Bürgerrecht auch die vollen 
politischen Rechte und können damit bei der Ge-
staltung der Gesetze, die sie einhalten müssen, 
gleichberechtigt mitreden und mitstimmen. Ab-
schliessend verweisen wir darauf, dass Migrantin-
nen und Migranten nicht nur indirekt über den 
Erhalt der Schweizer Bürgerschaft von der Schwei-
zer Toleranz der Doppelbürgerschaft profitieren, 
sondern das damit auch eine Anerkennung ihrer 
Besonderheit verbunden ist.

Die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft durch den 
Aufenthalts- und den Herkunftsstaat reduziert den 
für viele Migrantinnen und Migranten wichtigsten 
Grund, sich im Aufenthaltsland nicht einbürgern 
zu lassen. Ohne eine solche Anerkennung müssen 
sie ihre bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben, 
wenn sie sich einbürgern lassen wollen, und das 
fällt vielen Migrantinnen und Migranten sehr 
schwer (Schröter und Jäger 2005: 16; siehe auch 
Tjaden 2013: 10). Wie vielfach nachgewiesen wur-
de (und sich auch in unseren Daten zeigt, vgl. Abb. 
7), führt die Sicherheit, die angestammte Staats-
bürgerschaft im Falle einer Einbürgerung nicht zu 
verlieren, zu höheren Einbürgerungsraten (Jo-
nes-Correa 2001: 997 und 1016; Faist 2001, Esco-
bar 2004, Mazzolari 2009, Itzigsohn 2007: 128; 
Schröter und Jäger 2005: 15, Dronkers und Vink 
2012; Vink et al. 2013: 12).12 Für Immigrantinnen 
und Immigraten ist damit der grösste Vorteil der 
doppelten Staatsbürgerschaft die Tatsache, dass 
damit eine grosse Hürde für den Antrag auf Ein-
bürgerung wegfällt. Mit der Anerkennung der 
Doppelbürgerschaft leistet die Schweiz einen 
wichtigen Beitrag, um den Ausländerinnen und 
Ausländern, die bereits lange in der Schweiz le-
ben, die Einbürgerung zu erleichtern. Viele Aus-
länderinnen und Ausländer wohnen bereits lange 
in der Schweiz und könnten somit einen Antrag 
auf Einbürgerung stellen. Dass viele dies nicht tun, 
liegt unter anderem auch darin begründet, dass 
trotz der weltweit zunehmenden Akzeptanz der 
Doppelbürgerschaft immer noch viele der Länder, 
aus denen diese Immigrantinnen und Immigranten 

stammen, die doppelte Staatsbürgerschaft nicht 
anerkennen. Wie im Folgenden dargestellt wird, 
verbinden sich mit der Einbürgerung viele weitere 
Vorteile für Migrantinnen und Migranten und ihre 
Nachkommen.

Immigrantinnen und Immigranten, die sich nach 
Erfüllung einer bestimmten Wohnsitzfrist im Auf-
enthaltsland einbürgern lassen können, ohne ihre 
angestammte Staatsbürgerschaft aufgeben zu 
müssen, erlangen wesentliche Sicherheiten für ihr 
privates Leben. Mit ihrem Status als Doppelbürge-
rin respektive Doppelbürger verfügen sie über die 
vollumfänglichen bürgerrechtlichen Sicherheiten, 
die ihnen das Land, in das sie immigriert sind, bie-
tet. Die Einbürgerung gewährt ihnen nicht nur die 
politischen Rechte, sondern auch den uneinge-
schränkten Aufenthalt sowie die Möglichkeit, je-
derzeit in das Aufenthaltsland einreisen respektive 
zurückkehren zu können.

Oft wird angenommen, dass Personen mit doppel-
ter Staatsbürgerschaft über den diplomatischen 
Schutz von zwei Staaten verfügen. Tatsächlich hat 
sich aber eine allgemein anerkannte Regel des Völ-
kergewohnheitsrechts durchgesetzt, gemäss der 
jener Staat zuständig ist, zu dem die Mehrfachbür-
gerin respektive der Mehrfachbürger den stärkeren 
effektiven Bezug aufweist. Diese Regel wird aller-
dings ignoriert, wenn sich die betroffene Person in 
einem ihrer Heimatstaaten aufhält. In diesem Falle 
darf der andere Heimatstaat nicht intervenieren. 
Nach diesem Prinzip richtet sich auch die Schweiz 
(Bundesamt für Migration 2005). Nichtsdestotrotz 
kommen andere Rechtsauslegungen mitunter zum 
Schluss, dass Staaten auch dann intervenieren 
können, wenn die betroffene Person auch Bürgerin 

Die Anerkennung der Doppel

bürgerschaft erleichtert 

 Ausländerinnen und Ausländern 

die Einbürgerung.

12 Vereinzelt finden sich auch konträre Ergebnisse. Diesen zu-
folge hat die zunehmende Akzeptanz der doppelten Staats-
bürgerschaft von Herkunftsländern einen negativen Effekt 
auf die Einbürgerungsmotivation von Zugewanderten, da 
diese eine Doppelbürgerschaft in erster Linie mit zusätzlichen 
Pflichten und Verantwortlichkeiten verbinden (Böcker und 
Thränhardt 2006: 74).
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oder Bürger eines anderen Staates ist und eben zu 
diesem den genannten effektiven Bezug aufweist 
(Stasiulis und Ross 2006: 331).

Personen mit Doppelbürgerschaft gewinnen in 
ihrer persönlichen Selbstbestimmung. Nicht nur 
bietet eine doppelte Staatsbürgerschaft die Mög-
lichkeit für den Einzelnen, sich uneingeschränkt in 
einem der Heimatländer niederzulassen. Aus einer 
Mehrfachbürgerschaft resultieren auch Vorteile be-
züglich der Reisefreiheit, im Speziellen dann, wenn 
zumindest ein Land, dessen Staatsbürgerschaft 
man besitzt, wenig visatechnische Einschränkun-
gen aufweist (siehe auch  Aptekar 2015: 6). Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger dürfen sich 
der Gewissheit erfreuen, dass sie stets und un-
eingeschränkt wieder in ihr zweites Heimatland 
zurückkehren können. Die Akzeptanz der doppel-
ten Staatsbürgerschaft in den Herkunftsländern 
ermöglicht es den Emigrantinnen und Emigranten 
vermehrt, ihren Bezug zum Heimatland aufrecht-
zuerhalten und die Option einer möglichen Rück-
kehr konkret werden zu lassen (Leblang 2010; 
Leblang 2017; Mirilovic 2015: 515).

Mit dem Besitz des Schweizer Bürgerrechts sind 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger offiziell 
Schweizerinnen respektive Schweizer. Damit steigt 
ihre soziale Anerkennung und es sinkt die Gefahr, 
vor allem auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt 
diskriminiert zu werden. Damit trägt die doppelte 
Staatsbürgerschaft nicht nur zur Chancengleich-
heit bei, sondern führt auch dazu, dass Immig-
rantinnen und Immigranten ökonomisch und 
soziokulturell besser in die Gesellschaft des Auf-
enthaltslandes integriert sind. Eine bessere wirt-
schaftliche und soziokulturelle Integration stellt 
nicht nur eine verbesserte Chance für die Immig-
rantinnen und Immigranten dar, sondern gleich-
zeitig auch einen deutlichen Vorteil für die Wirt-
schaft und Gesellschaft im Aufenthaltsland. Die 
empirische Evidenz für diese Behauptungen prä-
sentieren wir primär im Kapitel 3.4, in dem wir auf 
die Chancen und Risiken für das Aufenthaltsland 
eingehen. Die besonders wichtigen Aspekte aus 
der Perspektive der Migrantinnen und Migranten 
veranschaulichen wir aber auch an dieser Stelle.

Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass 
Eingebürgerte in der Gesellschaft wie auch auf 
dem Arbeitsmarkt weniger Diskriminierung erfah-
ren. Für die Schweiz konnten Hainmüller et al. 
(2017) zeigen, dass sich Eingebürgerte weniger 
diskriminiert fühlen als diejenigen, denen die Ein-
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oder Bürger eines anderen Staates ist und eben zu 
diesem den genannten effektiven Bezug aufweist 
(Stasiulis und Ross 2006: 331).

Personen mit Doppelbürgerschaft gewinnen in 
ihrer persönlichen Selbstbestimmung. Nicht nur 
bietet eine doppelte Staatsbürgerschaft die Mög-
lichkeit für den Einzelnen, sich uneingeschränkt in 
einem der Heimatländer niederzulassen. Aus einer 
Mehrfachbürgerschaft resultieren auch Vorteile be-
züglich der Reisefreiheit, im Speziellen dann, wenn 
zumindest ein Land, dessen Staatsbürgerschaft 
man besitzt, wenig visatechnische Einschränkun-
gen aufweist (siehe auch  Aptekar 2015: 6). Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger dürfen sich 
der Gewissheit erfreuen, dass sie stets und un-
eingeschränkt wieder in ihr zweites Heimatland 
zurückkehren können. Die Akzeptanz der doppel-
ten Staatsbürgerschaft in den Herkunftsländern 
ermöglicht es den Emigrantinnen und Emigranten 
vermehrt, ihren Bezug zum Heimatland aufrecht-
zuerhalten und die Option einer möglichen Rück-
kehr konkret werden zu lassen (Leblang 2010; 
Leblang 2017; Mirilovic 2015: 515).

Mit dem Besitz des Schweizer Bürgerrechts sind 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger offiziell 
Schweizerinnen respektive Schweizer. Damit steigt 
ihre soziale Anerkennung und es sinkt die Gefahr, 
vor allem auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt 
diskriminiert zu werden. Damit trägt die doppelte 
Staatsbürgerschaft nicht nur zur Chancengleich-
heit bei, sondern führt auch dazu, dass Immig-
rantinnen und Immigranten ökonomisch und 
soziokulturell besser in die Gesellschaft des Auf-
enthaltslandes integriert sind. Eine bessere wirt-
schaftliche und soziokulturelle Integration stellt 
nicht nur eine verbesserte Chance für die Immig-
rantinnen und Immigranten dar, sondern gleich-
zeitig auch einen deutlichen Vorteil für die Wirt-
schaft und Gesellschaft im Aufenthaltsland. Die 
empirische Evidenz für diese Behauptungen prä-
sentieren wir primär im Kapitel 3.4, in dem wir auf 
die Chancen und Risiken für das Aufenthaltsland 
eingehen. Die besonders wichtigen Aspekte aus 
der Perspektive der Migrantinnen und Migranten 
veranschaulichen wir aber auch an dieser Stelle.

Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass 
Eingebürgerte in der Gesellschaft wie auch auf 
dem Arbeitsmarkt weniger Diskriminierung erfah-
ren. Für die Schweiz konnten Hainmüller et al. 
(2017) zeigen, dass sich Eingebürgerte weniger 
diskriminiert fühlen als diejenigen, denen die Ein-

bürgerung verwehrt wurde. Die durch Einbürge-
rung reduzierte Diskriminierung scheint sich nicht 
nur im subjektiven Empfinden der Migrantinnen 
und Migranten niederzuschlagen, sondern auch in 
ihrer sozioökonomischen Integration. Für die 
Schweiz wie auch für Deutschland konnten Stein-
hardt und Wedemeier (Steinhardt 2012; Stein-
hardt und Wedemeier 2012) nachweisen, dass 
Eingebürgerte mehr Lohn erhalten und damit so-
zioökonomisch bessergestellt sind als Nicht-Ein-
gebürgerte – auch wenn die Signifikanz in erster 
Linie für Immigrantinnen und Immigranten aus 
Nicht-EU-Ländern gegeben ist. Ähnliche Ergebnis-

se liegen für Schweden und für Norwegen vor 
(OECD 2011: 47; Bevelander und Pendakur 2012: 
208). Eingebürgerte sind weniger oft arbeitslos 
(Vink et al. 2013), besser gebildet (Mey 2016) und 
erhalten leichter Zugang zum Arbeitsmarkt (OECD 
2011). Auch sind Eingebürgerte schon länger im 
Immigrationsland wohnhaft als nicht eingebürger-
te Ausländerinnen und Ausländer, was jedoch auf-
grund der schweizerischen Einbürgerungsanforde-
rungen betreffend Wohnsitzdauer nicht weiter 
wundert (Steinhardt und Wedemeier 2012: 238).

Allerdings ist bei diesen Studien oft nicht ganz 
klar, ob eine erfolgreiche Stellung in Bildung und 
Beruf eine Folge der Einbürgerung oder aber die 
Einbürgerung eine Folge der erfolgreichen Stellung 
in Bildung und Beruf ist (Mey 2016). Auch unsere 
eigenen Daten lassen keine kausalen Aussagen zu, 
stützen aber die Ergebnisse von Steinhardt (2012) 
und Steinhardt und Wedemeier (2012). Wie Ab-
bildung 15 in Kapitel 2 zeigt, verdienen schweize-
rische Einfachbürgerinnen und Einfachbürger und 
schweizerische Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger in etwa gleich viel, jedoch mehr als Aus-
länderinnen und Ausländer.

Doppelbürgerinnen und Doppelbürger haben nicht 
nur die Möglichkeit der politischen Teilhabe im 
Aufenthaltsland. Mit der Beibehaltung der «alten» 

Die doppelte Staatsbürgerschaft 

ermöglicht den  Emigrantinnen 

und Emigranten, den Bezug 

zum Herkunftsland aufrecht

zuerhalten. 
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Staatsbürgerschaft sind ebenso politische Rechte 
und dementsprechend eine politische Partizipation 
verbunden. Je nach Gesetzeslage des einzelnen 
Landes mag ein Auslandwahlrecht existieren oder 
nicht, zumindest aber ist potenziellen Staatsbürge-
rinnen und Staatsbürgern im Falle einer Rückkehr 
die politische Beteiligung im Herkunftsland sicher. 
Und auch wenn das Ursprungsland kein Ausland-
wahlrecht kennt, sind mit der bestehenden Staats-
bürgerschaft andere Formen der politischen Par-
tizipation verbunden, die politisch interessierten 
und aktiven Emigrantinnen und Emigranten eine 
Teilhabe ermöglichen. So beispielsweise in Form 
einer Lancierung von Petitionen, der Parteizuge-
hörigkeit, in Form von politischer Meinungsäusse-
rung via Leserbriefen und Ähnlichem.

Nebst verschiedenen Studien, die die gestärkten 
Beziehungen zur Heimat infolge des Beibehaltens 
der Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes be-
schreiben (beispielsweise Jones-Correa 2001; Le-
blang 2017: 77), gibt es durchaus auch Stimmen, 
die der Meinung sind, dass die genannte Stärkung 
der Beziehungen und in erster Linie die politische 
(Wahl-)Beteiligung in der Heimat überbewertet 
werden. Für Mexiko konnte beispielsweise nachge-
wiesen werden, dass nur ein kleiner Teil an Diaspo-
ra-Mexikanerinnen und -Mexikanern in der Heimat 
an Wahlen teilnimmt (Itizgsohn 2007: 130). Dies 
gilt auch für die Schweiz. Für die Beurteilung der 
Doppelbürgerschaft ist jedoch entscheidend, dass 
die im Ausland lebende schweizerische Diaspora 
mit doppelter Staatsbürgerschaft nicht weniger am 
politischen Geschehen in der Schweiz interessiert 
ist und daran aktiver teilnimmt, als dies im Aus-
land lebende Schweizer Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürger tun (Blatter und Schlenker 2016).

Während die bisher skizzierten Vorteile der Doppel-
bürgerschaft für Immigrantinnen und Immigranten 
auf deren erleichtertem Zugang zum Schweizer 
Bürgerrecht und damit auf der Anerkennung als 
Schweizerin und Schweizer basieren, gibt es noch 
weitere Chancen, die sich ganz explizit aus der 
staatlichen und gesellschaftlichen Anerkennung 
der Doppelbürgerschaft ergeben. Von den Immig-
rantinnen und Immigranten wird nicht mehr ver-
langt, einen Teil ihrer Herkunft aufzugeben, um als 
vollwertige Mitglieder der gesellschaftlichen und 
politischen Gemeinschaft des Aufenthaltslandes 
anerkannt zu werden. Die staatliche Akzeptanz 
der Doppelbürgerschaft bedeutet, dass deren Trä-
ger mit ihrer mehrfachen Zugehörigkeit und der 
damit verbundenen teilweisen Andersartigkeit als 

gleichberechtigt anerkannt werden. Eine solche 
Form der Anerkennung, die nicht mehr auf dem 
Prinzip der Gleichartigkeit beruht und mit mehr 
oder minder starkem Druck zur Assimilation ein-
hergeht, entspricht jüngeren Vorstellungen von 
Gleichstellung und Gerechtigkeit in einer multi-
kulturellen Gesellschaft. 

3.2.2 Risiken

Eine Doppelbürgerschaft muss nicht zwingend 
ein Vorteil sein. Mit dem Status der Doppelbür-
gerschaft sind für die betroffenen Personen auch 
Risiken verbunden, die im Folgenden zur Sprache 
kommen sollen. Das können zum einen Risiken 
sein, die von existenzieller Bedeutung sind, wie in 
etwa der Entzug der Staatsbürgerschaft und die 
damit drohende Abschiebung, was bei Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürgern unmöglich ist. Das 
können zum anderen aber auch Risiken sein, die 
weniger existenzielle Auswirkungen für die einzel-
nen Personen haben, wie etwa die Tatsache, dass 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger potenziell 
ein schlechteres Rechte-Pflichten-Verhältnis haben 
können als Einfachbürgerinnen und Einfachbürger.

Nach den Anschlägen von Paris im November 2015 
haben verschiedene Staaten in Europa, unter ande-
ren auch die Schweiz, Diskussionen geführt, inwie-
weit es verantwortbar und möglich sei, Personen mit 
Doppelbürgerschaft, die sich zum Islamischen Staat 
IS bekennen beziehungsweise für diesen kämpfen, 
die schweizerische Staatsbürgerschaft und damit 
den Aufenthaltsstatus zu entziehen. Während die 
Niederlande 2016 den Entzug der Staatsbürger-
schaft für Dschihadisten, die eine zweite Staats-
bürgerschaft besitzen, im Gesetz verankerten, fand 
die französische Idee, die Ausbürgerung als Strafe 
in der Verfassung festzuschreiben, keine Mehr-
heit im Parlament. Auch für Deutschland werden 
dahingehenden Vorschlägen nicht allzu grosse Er-
folgschancen zugestanden (Jaberg 2016). In der 
Schweiz war aus den Reihen der SVP schon im 
Herbst 2014 eine ähnliche Parlamentarische Ini-
tiative eingereicht worden, bei der die bisherige 
Kann-Bestimmung ergänzt worden wäre. Nämlich 
mit Art. 48 Abs. 2 des Bürgerrechtsgesetzes: «Bei 
einer Teilnahme an terroristischen Aktivitäten oder 
Kampfhandlungen in der Schweiz oder im Ausland 
ist der Entzug [der schweizerischen Staatsbürger-
schaft] zwingend.» Während der Nationalrat der 
Initiative nur drei Wochen nach den Pariser An-
schlägen zustimmte, lehnte der Ständerat ein 
halbes Jahr später das Begehren ab (Parlaments-
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Doppelbürgerinnen und Doppelbürger, denen die 
Bundesbehörden das Schweizer Bürgerrecht ab-
erkannten (Schwalbach 2008: 265–291).

Ein Automatismus zum Entzug der Staatsbürger-
schaft bei terroristischen Aktivitäten, wie ihn die 
niederländische Gesetzgebung mittlerweile vor-
sieht, mag einem Staat bei der Bewältigung sei-
ner innenpolitischen Sicherheitsprobleme helfen, 
stellt jedoch für die einzelne Person mit doppelter 
Staatsbürgerschaft ein angstauslösendes, existen-
zielles und persönliches Sicherheitsrisiko dar. Die 
Völkerrechtskommission der UNO kritisiert den 
Entzug des Bürgerrechts als potenzielle Strafe, 

verbunden mit einer Abschiebung aus demselben 
Staat. Die Europäische Menschenrechtskonvention 
erachtet den Entzug des Bürgerrechts unter an-
derem aufgrund der «politischen oder sonstigen 
Anschauung» als Diskriminierung und damit als 
nicht zulässig (EMRK Art. 14). 

Personen mit Doppelbürgerschaft laufen Gefahr, 
dass sie mit ihrem Status als Bürgerinnen oder Bür-
ger von zwei Staaten in beiden Ländern umfäng-
liche Pflichten besitzen, denen aber nicht in beiden 
Ländern vollumfängliche Rechte gegenüberstehen. 
Damit haben sie ein schlechteres Rechte-Pflich-
ten-Verhältnis als Personen mit Einfachbürger-
schaft. Dies geschieht deswegen, weil viele Län-
der ihre Bürgerinnen und Bürger nicht aus ihren 
staatsbürgerlichen Pflichten entlassen, wenn diese 
ins Ausland emigrieren, aber ihre Rechte – insbe-
sondere die politischen Stimmrechte – reduzieren. 
Dies ist zum Beispiel für schweizerisch-griechische 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger der Fall. 
Ein männlicher Grieche, der gleichzeitig ein in der 
Schweiz wohnhafter Schweizer Bürger ist, kann 
wohl in der Schweiz, nicht aber in Griechenland 
wählen und abstimmen. In der Schweiz als seinem 
Aufenthaltsland bezahlt er Steuern und ist militär-
pflichtig. Es kann ihm allerdings passieren, dass er 
während eines Ferienaufenthaltes in Griechenland 
dort in die Armee eingezogen wird, da die Schweiz 
und Griechenland diesbezüglich keinen Staatsver-
trag abgeschlossen haben (Raaflaub 2017). 

dienste 2014: 14.450). Damit verfolgt die Schweiz 
heute die Strategie, von Fall zu Fall zu entscheiden. 
Ungeachtet dessen hat der Bundesrat in der Ver-
ordnung zum neuen, per 1. Januar 2018 in Kraft 
getretenen Bürgerrechtsgesetz eine Bestimmung 
verabschiedet, die erstmals die Kriterien für den 
Entzug der Schweizer Staatsbürgerschaft genauer 
definiert. Im bisher einzigen solchen Fall leitete das 
Staatssekretariat für Migration SEM die Ausbürge-
rung des Winterthurers Christian I. ein, da dieser 
den «Interessen oder dem Ansehen» der Schweiz 
geschadet haben soll. Der 1996 im Kanton Zürich 
geborene schweizerisch-italienische Doppelbürger 
war Anfang 2015 nach Syrien gereist, um sich dort 
dem IS anzuschliessen. Gemäss Medienberichten 
ist er wenige Monate später umgekommen. Den-
noch unternahmen die Bundesbehörden Schritte, 
um Christian I. die Schweizer Staatsbürgerschaft zu 
entziehen – wohl, um ein Exempel zu statuieren. Im 
Auftrag des Staatssekretariats für Migration SEM 
hat Alberto Achermann ein Gutachten zu diesem 
Fall verfasst, in dem er zum Schluss kam, dass «zu 
viele Fragen» offen seien, um dschihadistischen 
Kämpfern das Bürgerrecht entziehen zu können 
(Achermann 2015; Gemperli 2016).

Das sogenannte Prinzip der Unverlierbarkeit des 
Schweizer Bürgerrechts wurde 1848 in die Verfas-
sung des neuen Bundesstaates aufgenommen, und 
gilt – mit Ausnahme der Jahre von 1940 bis 1952 – 
bis heute. Es sieht vor, dass das Bürgerrecht bei 
Eingebürgerten unter gewissen Umständen als 
nichtig erklärt werden kann, jedoch niemand aus-
gebürgert werden kann. Das Notstandsrecht der 
Kriegsjahre ermöglichte es dem Bundesrat, den 
schon in der Zwischenkriegszeit geforderten Aus-
schluss von unerwünschten Bürgern zu konkreti-
sieren. Galt mit dem Bundesratsbeschluss vom 
11. November 1941 noch die Devise, dass zur Ver-
meidung von Staatenlosigkeit ausschliesslich Dop-
pelbürger ausgebürgert werden konnten, wurde 
das Gesetz 1943 dahingehend verschärft, als dass 
fortan auch Personen, die nur das Schweizer Bür-
gerrecht besassen, dieses Bürgerrecht entzogen 
werden konnte. Allerdings unter der Vorausset-
zung, dass sie sich zum Zeitpunkt der Anklage im 
Ausland befänden. Die beschriebene Regelung des 
Bürgerrechtsentzugs behielt bis zur Totalrevision 
der Bürgerrechtsgesetzgebung im Jahr 1952 ihre 
Gültigkeit. Neben einigen Dutzend eingebürgerten 
Ausländerinnen, denen aufgrund von sogenann-
ten Scheinehen das Schweizer Bürgerrecht wieder 
entzogen wurde, handelte es sich für den gesam-
ten Zeitraum von 1940 bis 1952 um 23 Schweizer 

Doppelbürgern kann die Staats

bürgerschaft entzogen werden, 

Einfachbürgern nicht.
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3.3 Chancen und Risiken für 
 Bevölkerung und Demokratie 
im Herkunftsland

Vielen Staaten fällt die Toleranz beziehungsweise 
Akzeptanz der Doppelbürgerschaft in Bezug auf 
ihre Emigrantinnen und Emigranten viel leichter als 
in Bezug auf ihre Immigrantinnen und Immigran-
ten. Emigrationsländer wollen die Anerkennung 
der doppelten Staatsbürgerschaft als Instrument 
nutzen, um den Kontakt zu ihren Emigrantinnen 
und Emigranten aufrechtzuerhalten und deren En-
gagement für ihr Herkunftsland zu fördern. Dem-
entsprechend beschreiben wir auch in diesem Teil 
zuerst die Chancen, bevor wir uns den Risiken zu-
wenden, die sich für Wirtschaft und Gesellschaft 
wie auch für die Demokratie im Herkunftsland er-
geben.

3.3.1 Chancen

In den vergangenen Jahren haben verschiedene 
klassische Emigrationsländer das Instrument der 
doppelten Staatsbürgerschaft und die damit ein-
hergehenden Möglichkeiten, die sich für sie durch 
ihre Diaspora bieten, entdeckt. So haben sich vie-
le lateinamerikanische, aber auch afrikanische 
Länder dazu entschieden, die Beibehaltung der 
Staatsbürgerschaft für ihre Diaspora im Falle de-
ren Einbürgerung im Emigrationsland zuzulassen 
(Bloemraad 2011: 406; Whitaker 2011: 755; Jo-
nes-Correa 2001). Hinter diesem Entscheid steckt 
die folgende Überlegung: Auslandbürgerinnen 
und Auslandbürger sind politische Vertreter in ei-
gener Sache. Wenn Auslandbürgerinnen und Aus-
landbürger sich in ihrem neuen Aufenthaltsland 
einbürgern lassen, sind sie dort besser integriert. 
Wenn sie nun dabei gleichzeitig ihre angestammte 
Staatsbürgerschaft nicht verlieren, werden die Be-
ziehungen zur alten Heimat nicht gekappt. Damit 
sind Auslandbürgerinnen und Auslandbürger mit 
doppelter Staatsbürgerschaft in den Augen des 
Herkunftslandes bessere Vertreter der alten Hei-
mat in der Diaspora.

Mexiko und die Dominikanische Republik beispiels-
weise haben diesen Zusammenhang erkannt und 
dementsprechend reagiert. Andere lateinamerika-
nische Länder hatten dies schon früher getan. Lan-
ge Zeit hat Mexiko die Bedürfnisse seiner Emigran-
tinnen und Emigranten weitestgehend ignoriert. 
Im Falle einer Einbürgerung in ihrem Aufenthalts-
land wurde ihnen das mexikanische Bürgerrecht 
entzogen. In den 1990er-Jahren fand ein Para-

digmenwechsel statt. Nicht nur wurde ihnen ab 
diesem Zeitpunkt die doppelte Staatsbürgerschaft 
zugestanden, auch führten beide Länder das Aus-
landswahlrecht ein. Die Zulassung der doppelten 
Staatsbürgerschaft – so das Argument – führe 
dazu, dass die Motivation von Emigrantinnen und 
Emigranten, sich in ihrem Aufenthaltsland einbür-
gern zu lassen, steige, da sie nicht länger befürch-
ten müssen, durch den Verlust ihrer angestammten 
Staatsbürgerschaft die Beziehungen zu ihrer alten 
Heimat kappen zu müssen (unter anderem Alarian 
und Wallace Goodman 2016). Dahinter steckt aber 
auch die Hoffnung der Herkunftsländer, durch die 
politische Partizipation der Emigrantinnen und 
Emigranten in ihrem Aufenthaltsland einen Ein-
fluss auf die dortige Politik zu erhalten (Itzigsohn 
2007; Jones-Correa 2001; Lafleur 2011a; Leblang 
2017; Mirilovic 2015). Wie Lafleur festhält, sei es 
nicht angebracht, nur bei ökonomisch schwäche-
ren Ländern davon auszugehen, dass sie mittels 
dieser Massnahmen die Beziehungen zu ihrer Dia-
spora zu stärken versuchen. Grundsätzlich haben 
Herkunftsländer, unabhängig von der ökonomi-
schen Leistungskraft, ein Interesse daran, von den 
Chancen ihrer Diaspora – zum Beispiel Wissens-
transfer – zu profitieren (Lafleur 2011a: 483, siehe 
zu Neuseeland auch Larner 2007).

Emigrantinnen und Emigranten, die bei Annahme 
einer zusätzlichen Staatsbürgerschaft ihr ange-
stammtes Bürgerrecht nicht verlieren, können in 
ihrer ehemaligen Heimat – sofern ein Auslands-
wahlrecht vorgesehen ist – weiterhin politisch 
partizipieren. Sie fühlen sich dadurch stärker mit 
der Heimat verbunden und dem heimatlichen Ge-
meinwesen verpflichtet als solche, die fortan nur 
noch Bürgerinnen und Bürger des Aufnahmelan-
des sind. Untersuchungen für die Schweiz zeigen, 
dass Emigrantinnen und Emigranten umso mehr 
politisch aktiv sind, je näher sie an ihrer ehema-
ligen Heimat wohnen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass in Frankreich, Deutschland und Italien leben-
de Schweizer Emigrantinnen und Emigranten an 
Wahlen und Abstimmungen in der Heimat teil-
nehmen, ist grösser als bei in den USA lebenden 
Schweizer Emigrantinnen und Emigranten. Die 
Dauer, seitdem die Emigration stattgefunden hat, 
scheint dabei keine Rolle zu spielen (Schlenker und 
Blatter 2016: 12–14). Die Aufrechterhaltung einer 
Bindung an die ehemalige Heimat über das Prinzip 
des «ius sanguinis» wird heute zunehmend durch 
die Anbindung der Emigrantinnen und Emigranten 
mittels der doppelten Staatsbürgerschaft ergänzt 
(Faist 2001: 252; Lafleur 2011a: 481). Die dop-
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pelte Staatsbürgerschaft stärkt auch den Willen 
der Emigrantinnen und Emigranten, eines Tages in 
ihre ehemalige Heimat zurückzukehren (Mirilovic 
2015).

Dieser Hoffnung der Herkunftsländer, mittels Dop-
pelbürgerschaft eine bessere Vertretung in den 
Aufenthaltsländern und umgekehrt eine bessere 
politische Vertretung der Diaspora in der Heimat 
zu erreichen, stehen allerdings auch widersprüch-
liche empirische Befunde gegenüber. Diese betref-
fen überwiegend das Verhältnis von Lateinamerika 
und den USA. Eine Ausnahme bildet hier Lafleur 
(2011b), der die Partizipation von in Europa leben-
den Lateinamerikanern untersuchte.

Wie Itzigsohn beschreibt, haben sich mexikani-
sche wie auch dominikanische Diaspora-Organi-
sationen in den USA während vieler Jahre für die 
Erlangung des Auslandswahlrechts eingesetzt. Als 
dieses dann möglich war, hätten sich nur wenige 
Emigrantinnen und Emigranten registriert und vom 
Wahlrecht Gebrauch gemacht (Itzigsohn 20017: 
128, 130). Schätzungen gehen davon aus, dass 
jeder zehnte Mexikaner im Ausland lebt, die grosse 
Mehrheit davon in den USA. Leal et al. bestätigen 
die Zahlen von Itzigsohn und gehen davon aus, 
dass sich für die mexikanischen Präsidentschafts-
wahlen 2006 aus einem Total von rund 11 Mil-
lionen in den USA lebenden Mexikanerinnen und 
Mexikanern nur deren 50 000 für die Wahlen re-
gistriert haben. Nichtsdestotrotz konstatieren sie, 
dass diese Zahl im Vergleich zum Wahlverhalten 
der Diaspora anderer mittel- und lateinamerika-
nischer Staaten hoch sei. In erster Linie besser 
gebildete und besser situierte Auslandsmexikane-
rinnen und -mexikaner hätten an den Wahlen teil-
genommen. Wenn im geografischen Umfeld der 
Diaspora-Mexikaner mexikanische Vereine behei-
matet und spanisch sprechende Medien verfügbar 
waren, liessen sie sich signifikant häufiger für die 
Wahlen in der Heimat registrieren (Leal et al. 2012: 
541, 548). Die für die mexikanische Diaspora im 
Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Län-
dern festgestellte erhöhte Partizipation mag auch 
mit der geringeren geografischen Distanz zu den 
USA zusammenhängen.

Von nicht weniger grossem Interesse als die ver-
besserte politische Vertretung sind für ökonomisch 
schwächere Herkunftsländer die finanziellen Rück-
überweisungen von Emigrantinnen und Emigran-
ten. In Debatten zur Rechtfertigung der Zulassung 
der doppelten Staatsbürgerschaft wird wiederholt 

damit argumentiert, dass die potenziellen und als 
wichtig erachteten Rücküberweisungen von Emi-
grantinnen und Emigranten deren politische Mit-
sprache in der ursprünglichen Heimat rechtferti-
gen würden (Garry und Roper 2011: 764; Fitzgerald 
2006: 113). Es wird dabei davon ausgegangen, 
dass Emigrantinnen und Emigranten ihren daheim-
gebliebenen Familienmitgliedern finanziell unter 
die Arme greifen und diese finanziellen Beiträge 

erhöht und vor allem fortgesetzt werden, wenn 
die Beibehaltung der angestammten Staatsbürger-
schaft dazu beiträgt, die Beziehungen zur alten 
Heimat aufrechterhalten zu können (Lafleur 
2011a: 481; Itzigsohn 2007: 128; Jones-Correa 
2001: 1008; Waldinger 2008: 14; Anderson 2011, 
36; Ambrosini 2014). Vergegenwärtigt man sich 
Zahlen, die die Höhe von Überweisungen in die 
Heimat für das Jahr 2015 auf 582 Milliarden 
US-Dollar schätzen, ist das ein nicht zu vernach-
lässigender Aspekt der Beziehungen zwischen Her-
kunftsländern und ihren Emigrantinnen und Emi-
granten (Leblang 2017: 76). Nach Mexiko sollen 
im Jahr 1999 ein von Emigrantinnen und Emigran-
ten überwiesenes Total von 6,8 Milliarden US-Dol-
lar geflossen sein, was im mexikanischen Staats-
haushalt ungefähr den Erträgen aus dem Tourismus 
entspricht (Levitt und de la Dehesa 2003: 591–
592). Auch die neuesten Zahlen der Weltbank be-
stätigen die Wichtigkeit von Rücküberweisungen 
nach Mexiko. Weltweit erhält Mexiko hinter Indi-
en, China und den Philippinen die grösste Summe 
an Rücküberweisungen. 

Die Annahme der Herkunftsländer, dass Rück-
überweisungen und die Akzeptanz der doppel-
ten Staatsbürgerschaft positiv zusammenhängen, 
wird empirisch bestätigt. Emigrantinnen und 
Emigranten aus Ländern, die die doppelte Staats-
bürgerschaft kennen, sind eher dazu bereit, Rück-
überweisungen in die Heimat zu machen, als Emi-
grantinnen und Emigranten aus Ländern, die die 
doppelte Staatsbürgerschaft nicht erlauben (Le-
blang 2017: 75, 87). Leblang erstellt sogar einen 

Emigrationsländer nutzen die 

Doppelbürgerschaft, um das 

 Engagement der Ausgewanderten 

für ihr Herkunftsland zu fördern.
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direkten Zusammenhang, indem er aufzeigt, dass 
die Höhe der Rücküberweisungen in den vergan-
genen dreissig Jahren mit der Anzahl an Ländern, 
die die doppelte Staatsbürgerschaft tolerieren, zu-
genommen haben (Leblang 2017: 77). 

Emigrantinnen und Emigranten fungieren nicht 
nur als Geldgeber von auswärts, sondern gelten 
in einem erweiterten Sinne auch als – für den 
Moment vielleicht brachliegendes – Humankapi-
tal. Emigrantinnen und Emigranten mit Doppel-
bürgerschaft sind eher gewillt, zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder in die ehemalige Heimat zurück-
zukehren und dort die im Ausland gemachte Ar-
beitserfahrung, die Ausbildung sowie geknüpfte 
Kontakte in der Heimat gewinnbringend einzuset-
zen (Leblang 2017: 76; Parker 2012).

Sowohl die aktuellen Zahlen wie auch empirische 
Studien geben den Herkunftsländern für ihre in 
den vergangenen Jahren vermehrt angewandte 
Politik Recht, die doppelte Staatsbürgerschaft für 
Emigrantinnen und Emigranten zu erlauben. Die 
Aufrechterhaltung einer Bindung zur alten Hei-
mat über die Beibehaltung der angestammten 
Staatsbürgerschaft bringt für die Herkunftsländer 
nicht nur Vorteile im Hinblick auf eine (verstärk-
te) politische Partizipation der Emigrantinnen und 
Emigranten, sondern auch substanziell finanzielle 
positive Effekte sowie das zumindest potenziell 
vorhandene soziale Kapital, das die Emigranten 
mit sich bringen.

3.3.2 Risiken

Die Chancen, die sich für Herkunftsländer mit der 
Akzeptanz der doppelten Staatsbürgerschaft ihrer 
Emigrantinnen und Emigranten ergeben, liegen auf 
der Hand. Nichtsdestotrotz dürfen auch Nachteile 
und Risiken nicht ausser Acht gelassen werden.

Die Akzeptanz der doppelten Staatsbürgerschaft 
bei Personen, die sich in einem anderen Land ein-
bürgern lassen, kann für das Herkunftsland mit-
unter eine ungerechtfertigte Verantwortung mit 
sich ziehen. Bei einer nicht zu vernachlässigenden 
Anzahl von Auslandbürgerinnen und -bürgern mit 
doppelter Staatsbürgerschaft kann davon ausge-
gangen werden, dass sie das Bürgerrecht ihrer 
ursprünglichen Heimat im Sinne einer latenten 
Doppelbürgerschaft leben. Damit sind sie zwar im 
Besitze der Staatsbürgerschaft, haben aber keine 
wesentliche Beziehung zu ihrer ursprünglichen 
Heimat, geschweige denn, dass sie dort politisch 

aktiv werden. Solche latenten Doppelbürgerin-
nen und Doppelbürger gibt es wohl im gehäuften 
Ausmass unter Auswandererinnen und Auswan-
derern der zweiten oder dritten Generation. Wie 
Vera-Larrucea (2012: 183–184) für Frankreich und 
Schweden ausführt, fühlen sich die Nachfahren 
von türkischen Immigrantinnen und Immigranten 
mehrheitlich nur noch symbolisch mit der Heimat 
ihrer Eltern verbunden, können also aus der Per-
spektive der ursprünglichen Heimat ihrer Eltern 
als sogenannte latente Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger beschrieben werden.

Nun können sogenannte latente Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürger im Falle eines (militä-
rischen) Konflikts oder im Falle einer Ausnahme-
situation jedoch durchaus gewillt sein, ihre zweite 
Staatsbürgerschaft – über die bereits bestehende 
Symbolik hinaus – zu aktivieren. Ein Staat kann 
sich damit plötzlich vor die Situation gestellt se-
hen, Verantwortung für Personen übernehmen zu 
müssen, mit denen er nur noch marginal – wenn 
überhaupt noch – in Beziehung steht. Dies geschah 
im Sommer 2006 während des Libanonkrieges, als 
sich libanesisch-kanadische Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger ihrer kanadischen Staatsbürger-
schaft vergegenwärtigten und den kanadischen 
Staat aufforderten, sie aus dem Kriegsgebiet zu 
evakuieren (Jedwab 2008). Die Evakuierung von 
rund 15 000 kanadischen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern aus dem Libanon hat in Kanada für 
kontroverse Diskussionen rund um die doppelte 
Staatsbürgerschaft und den damit verbundenen 
Zuständigkeitsbereich des Staates geführt. Unter 
den evakuierten Personen befanden sich näm-
lich nicht nur kanadische Einfachbürgerinnen 
und -bürger, sondern mehrheitlich Personen, die 
gleichzeitig auch über die libanesische Staatsbür-
gerschaft verfügten und die Kanada in diesem Fal-
le als sogenannten «safe haven» nutzten (Jedwab 
2008: 65; Nyers 2010: 47).

In eine Ausnahmesituation versetzt sahen sich 
auch die Personen mit argentinisch-schweizeri-
scher Doppelbürgerschaft, die 2002 anlässlich 
der grossen Wirtschaftskrise aus Argentinien in die 
Schweiz – das Land ihrer Eltern und Grosseltern – 
emigriert sind, obwohl sie selbst die Schweiz nur 
aus Erzählungen kannten und weder einer schwei-
zerischen Landessprache mächtig noch mit den 
hiesigen Gepflogenheiten bekannt waren. In der 
Schweiz angekommen, waren viele von ihnen auf 
Sozialhilfe angewiesen (Salvisberg und Regazzoni 
2002).
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Viele Länder haben sich in den letzten Jahren be-
müht, nicht nur ihren Auslandbürgerinnen und 
Auslandbürgern das Recht zur Teilnahme an Wah-
len und Abstimmungen im Herkunftsland zu be-
lassen, sondern die Nutzung dieses politischen 
Rechtes auch zu erleichtern (Hutcheson und Ar-
righi 2015). Es stellt sich daher die grundsätzliche 
Frage, ob es eigentlich richtig ist, dass Menschen, 
die sich in ihrem Alltag nicht den Gesetzen des 
Herkunftslandes unterwerfen müssen, bei der Her-
stellung dieser Gesetze mitstimmen können. Da-
rüber hinaus stellt sich die empirische Frage, wie 
die Auslandbürgerinnen und -bürger mit diesem 
Recht umgehen. In Bezug auf die erste Fragestel-
lung gibt es in der wissenschaftlichen Diskussion 
verschiedene Standpunkte. Während ein Teil der 
Demokratietheoretiker argumentiert, dass nur die-
jenigen, die dem Gesetz eines Landes unterworfen 
sind, auch mitstimmen sollten (z. B. Lopez-Guer-
ra 2005, 2014), sind andere der Meinung, dass 
zumindest Auswanderer der ersten Generation 
weiter mitstimmen sollten, weil für sie eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie oder ihre 
Nachkommen wieder in das Herkunftsland zurück-
kehren werden (Bauböck 2009). Darüber hinaus 
hat Goodin (2016) am Beispiel der USA gezeigt, 
dass auch viele Menschen, die ausserhalb eines 
Landes leben, von den Gesetzen dieses Landes 
betroffen sind und deswegen durchaus ein Mit-
bestimmungsrecht erhalten sollten. Viele Länder 
(z. B. Italien und Frankreich) entschärfen die auf-
geworfene Problematik dadurch, dass sie ihren 
Auslandbürgerinnen und Auslandbürgern nur eine 
klar beschränkte Anzahl von spezifischen Reprä-
sentanten wählen lassen. Damit wird der Gefahr 
begegnet, dass die Auslandbürgerinnen und Aus-
landbürger in einer ungerechtfertigt starken Weise 
auf die Regeln einwirken können, unter denen pri-
mär die Inlandbürgerinnen und Inlandbürger – und 
die Bewohnerinnen und Bewohner ohne Bürger- 
bzw. Stimmrecht – leben müssen (Hutcheson und 
Arrighi 2015). Die Schweiz hat allerdings bisher 
keine solchen Vorkehrungen getroffen.

In Bezug auf die Frage, ob Auslandbürgerinnen 
und -bürger ihr Stimmrecht verantwortungsvoll 
einsetzen, gibt es für die Schweiz erste positiv 
stimmende Evidenz. Zwar beteiligt sich nur ein 
relativ geringer Anteil der Auslandschweizerinnen 
und -schweizer an den Abstimmungen und Wahlen 
in der Schweiz; diejenigen, die das tun, sind aber 
durchaus informiert und fühlen sich der Schweiz 
verbunden (Blatter und Schlenker 2016; Schlenker, 
Blatter und Bierka 2017). 

3.4 Risiken und Chancen für die Bevöl
kerung und insbesondere für Ein
fachbürgerinnen und Einfachbürger 
im Aufenthaltsland

In diesem und im nachfolgenden Kapitel betrach-
ten wir die Chancen und Risiken der Doppelbür-
gerschaft aus der Perspektive des Landes, in dem 
sich Doppelbürgerinnen und Doppelbürger über-
wiegend aufhalten. Es ist diese Perspektive, die 
den öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs 
dominiert. Dementsprechend vielfältig sind die 
Aspekte, die in der Diskussion eine Rolle spielen. 
Deswegen teilen wir die Diskussion über die Vor- 
und Nachteile der Doppelbürgerschaft für das Auf-
enthaltsland in zwei Kapitel auf. In diesem Kapitel 
fokussieren wir auf die «horizontale Dimension» 
von Bürgerschaft – die Verbindung zwischen den 
(Doppel-)Bürgerinnen und (Doppel-)Bürgern unter-
einander. Dabei stellen sich vor allem zwei Fragen. 
Erstens: Identifizieren sich Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger genauso stark mit dem Aufenthalts-
land wie Einfachbürgerinnen und Einfachbürger? 
Zweitens: Wie wirkt sich die Doppelbürgerschaft 
auf die sozioökonomische und soziokulturelle In-
tegration von Immigranten aus? Im nachfolgen-
den Kapitel wenden wir uns der «vertikalen Di-
mension» von Bürgerschaft zu – der Verbindung 
der (Doppel-)Bürgerinnen und (Doppel-)Bürger zu 
Staat und Demokratie. Dort stehen dann die fol-
genden beiden Fragestellungen im Zentrum: Sind 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger – dort, wo 
dies gefordert werden kann – genauso loyal zum 
Staat wie Einfachbürgerinnen und Einfachbürger? 
Wie wirkt sich die Doppelbürgerschaft auf die poli-
tische Inklusion, das heisst auf den Umfang und 
die Qualität der politischen Beteiligung aus?

Die einheimische beziehungsweise sesshafte Be-
wohnerschaft eines Landes, die üblicherweise nur 
eine Staatsangehörigkeit besitzt, betrachtet die 
Zunahme der Doppelbürgerschaft meist mit Skep-
sis. Wir gehen deswegen in den folgenden beiden 
Kapiteln zuerst auf die potenziellen Risiken ein, die 
sich für sie ergeben können, bevor wir dann auf 
die Chancen aufmerksam machen.

3.4.1 Risiken

Oft finden sich Befürchtungen, dass sich Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger aufgrund ihrer 
zweiten Staatsangehörigkeit weniger mit dem 
Aufenthaltsland identifizieren, was negative Kon-
sequenzen für die Solidarität innerhalb der Bevöl-



Chancen und Risiken der doppelten Staatsbürgerschaft | 63 

kerung des Landes hätte. Doch identifizieren sich 
Personen mit Doppelbürgerschaft wirklich weniger 
mit ihrem Aufnahmeland als dessen Einfachbürge-
rinnen und Einfachbürger?

Die dem kommunitaristischen Verständnis von 
Demokratie zugrundeliegende Skepsis einer für 
die gesellschaftliche Funktion ausreichend vor-
handenen Identifikation mit dem Aufnahmeland 
stehen auch andere Meinungen gegenüber, die 
eine Identifikation mit zwei Ländern als unpro-
blematisch und sogar gegenseitig verstärkend 
nebeneinander betrachten (Tsuda 2012). Aus der 
Empirie sind unterschiedliche Befunde ersichtlich. 
Untersuchungen in den USA scheinen die skepti-
sche Position zu bestätigen. Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger identifizieren sich weniger stark 
mit den USA als Einfachbürgerinnen und Einfach-
bürger. Sie sprechen weniger häufig von den USA 
als ihrer Heimat und fühlen sich auch weniger 
stark politisch verpflichtet als Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger. Sie lassen sich auch weniger 
oft registrieren und nehmen weniger häufig an 
Wahlen teil als Einfachbürgerinnen und Einfach-
bürger (Staton et al. 2007a). Dieser Effekt hält sich 
allerdings nicht über Generationen. Schon für die 
zweite Generation kann er nicht mehr bestätigt 
werden (Staton et al. 2007b). Untersuchungen 
in der Schweiz liefern dagegen Evidenz für die 
Meinung, dass eine gleichzeitige Identifikation mit 
mehreren Ländern möglich ist und sich die Doppel-
bürgerschaft nicht negativ auf die Identifikation 
mit dem Aufenthaltsland auswirkt. In einer Gegen-
überstellung von Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürgern und Einfachbürgerinnen und Einfachbür-
gern für die Schweiz kommt zum Ausdruck, dass 
kein Unterschied in Bezug auf ihre Identifikation 
mit der Schweiz existiert. Im Gegenteil, es sind 
mit grösserer Wahrscheinlichkeit eher Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger als Personen mit Ein-
fachbürgerschaft, die sich um die Interessen der 
Schweiz bemühen (Schlenker 2016a).

Umfrage- und Interviewdaten aus Finnland zeigen, 
dass im Hinblick auf die Identifikation nicht alle 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger über einen 
Kamm geschert werden können. Ronkainen (2011) 
unterscheidet zwischen sogenannten resident-mo-
nonationals, expatriate-mononationals, hyphena-
tionals und shadow-nationals. Sogenannte resi-
dent-mononationals messen ihrer zweiten 
Staatsbürgerschaft keine grosse Bedeutung bei. 
Für sie ist in erster Linie die Staatsbürgerschaft 
ihres Aufenthaltslandes wichtig. Sie verfügen meis-

tens über keine oder praktisch keine konkreten 
familiären oder anderweitigen Verbindungen zum 
Staat ihrer zweiten Staatsbürgerschaft und haben 
nie dort gelebt. Sie identifizieren sich ausschliess-
lich über ihren Aufenthaltsstaat. Demgegenüber 

stehen die sogenannten expatriate-mononationals, 
die zwar auch über die Staatsbürgerschaft ihres 
Aufenthaltslandes verfügen, sich aber ausschliess-
lich über die andere noch vorhandene Staatsbür-
gerschaft identifizieren. Sogenannte hyphenatio-
nals haben enge Beziehungen zu beiden Ländern 
ihrer Staatsbürgerschaft und sagen von sich selbst, 
dass sie zwei Heimatländer haben. Ihnen gemein-
sam sind die in beiden Ländern gemachten Erfah-
rungen sowie die vorhandenen starken (familiären) 
Beziehungen zu beiden Ländern. Schliesslich nennt 
Ronkainen die sogenannten shadow-nationals und 
beschreibt damit einen nahezu kosmopolitischen, 
weil situationsbedingten Gebrauch einer Staats-
bürgerschaft, so wie es für die eigene Lebens-
situation gerade am besten passt (Ronkainen 2011; 
ähnliche Ergebnisse bei Sundström 2005). Für die 
Unterscheidung der genannten vier Kategorien 
kann eine Allgemeingültigkeit reklamiert werden, 
sie sind wohl auf Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger in anderen Staaten übertragbar. Nichtsdes-
totrotz arbeitet die Untersuchung nicht heraus, 
inwieweit eine mangelnde Identifikation mit einem 
der beiden Länder ein mögliches Integrationspro-
blem darstellt. 

Vonseiten der einheimischen Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger werden eingebürgerte Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger auch immer wie-
der als Integrationsrisiko gesehen. Skeptiker ar-
gumentieren, dass eine zweite Staatsbürgerschaft 
die Motivation, sich auf dem Arbeitsmarkt oder 
soziokulturell zu integrieren, mindert, da immer 
eine Exit-Option vorhanden sei. Ebenso werde mit 
der Beibehaltung der angestammten Staatsbürger-
schaft auch die dauerhafte Hinwendung zur Auf-
nahmegesellschaft erschwert. Dieser Denkweise 
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entspricht auch die Haltung von Staaten, die bei 
einer Einbürgerung die Abgabe der angestammten 
Staatsbürgerschaft vorschreiben, da dies sozusa-
gen den Integrationswillen unter Beweis stelle. 
Befürworter der Doppelbürgerschaft hingegen 
argumentieren, dass das Doppelbürgerrecht der 
Integration von Zuwandererinnen und Zuwande-
rern dienlich sei, da es diesen ermögliche, sich 
in die Gesellschaft des Aufenthaltslandes voll-
umfänglich zu integrieren, ohne die Herkunfts-
identität aufgeben zu müssen (Aydin 2005). Aus 
einer solchen Perspektive werden Diversität und 
Heterogenität nicht mehr so sehr als Bedrohung 
der sozialen Kohäsion, sondern als Bereicherung 
betrachtet (Sochin D’Elia 2012: 47–49). Da die em-
pirische Evidenz überwiegend für die optimistische 
Betrachtungsweise spricht, werden wir diese im 
nachfolgenden Kapitel, wo wir die Chancen für 
die Aufenthaltsländer darstellen, ausführlich prä-
sentieren. 

Eine bessere ökonomische Integration von Immi-
grantinnen und Immigranten stellt insgesamt klar 
einen Vorteil für die Wirtschaft und Gesellschaft 
eines Aufnahmelandes dar. Nichtsdestotrotz kann 
die Einbürgerung von Immigrantinnen und Im-
migranten aus der Perspektive des einheimischen 
Einzelbürgers auch zwiespältig betrachtet werden, 
weil Ausländerinnen und Ausländer mit ihrer Ein-
bürgerung als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt 
wahrgenommen werden.

Wie oben mit Bezug auf das Beispiel der schwei-
zerisch-griechischen Doppelbürgerinnen und -bür-
ger gezeigt, laufen diese Gefahr, mehr Pflichten 
und/oder weniger Rechte als Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger zu besitzen. Allerdings ist es 
auch möglich, dass Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürger mehr Rechte und/oder weniger Pflichten 
als Einfachbürgerinnen und Einfachbürger besit-
zen. Dann würde die Doppelbürgerschaft ebenfalls 
die Gleichheit und Chancengerechtigkeit zwischen 
Einfach- und Doppelbürgerinnen und -bürgern 
verletzen, nur dieses Mal zulasten der Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürger. Dieses Risiko ergibt 
sich insbesondere dann, wenn Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger in beiden Ländern vollständige 
politische Rechte besitzen und mitstimmen dürfen, 
ihre Pflichten aber nur in einem Land zu erfüllen 
haben. Für in der Schweiz wohnhafte Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger kann folgendes Ge-
dankenspiel durchgegangen werden: Ein schwei-
zerisch-italienischer männlicher Doppelbürger, 
wohnhaft in der Schweiz, hat sowohl in der 
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entspricht auch die Haltung von Staaten, die bei 
einer Einbürgerung die Abgabe der angestammten 
Staatsbürgerschaft vorschreiben, da dies sozusa-
gen den Integrationswillen unter Beweis stelle. 
Befürworter der Doppelbürgerschaft hingegen 
argumentieren, dass das Doppelbürgerrecht der 
Integration von Zuwandererinnen und Zuwande-
rern dienlich sei, da es diesen ermögliche, sich 
in die Gesellschaft des Aufenthaltslandes voll-
umfänglich zu integrieren, ohne die Herkunfts-
identität aufgeben zu müssen (Aydin 2005). Aus 
einer solchen Perspektive werden Diversität und 
Heterogenität nicht mehr so sehr als Bedrohung 
der sozialen Kohäsion, sondern als Bereicherung 
betrachtet (Sochin D’Elia 2012: 47–49). Da die em-
pirische Evidenz überwiegend für die optimistische 
Betrachtungsweise spricht, werden wir diese im 
nachfolgenden Kapitel, wo wir die Chancen für 
die Aufenthaltsländer darstellen, ausführlich prä-
sentieren. 

Eine bessere ökonomische Integration von Immi-
grantinnen und Immigranten stellt insgesamt klar 
einen Vorteil für die Wirtschaft und Gesellschaft 
eines Aufnahmelandes dar. Nichtsdestotrotz kann 
die Einbürgerung von Immigrantinnen und Im-
migranten aus der Perspektive des einheimischen 
Einzelbürgers auch zwiespältig betrachtet werden, 
weil Ausländerinnen und Ausländer mit ihrer Ein-
bürgerung als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt 
wahrgenommen werden.

Wie oben mit Bezug auf das Beispiel der schwei-
zerisch-griechischen Doppelbürgerinnen und -bür-
ger gezeigt, laufen diese Gefahr, mehr Pflichten 
und/oder weniger Rechte als Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger zu besitzen. Allerdings ist es 
auch möglich, dass Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürger mehr Rechte und/oder weniger Pflichten 
als Einfachbürgerinnen und Einfachbürger besit-
zen. Dann würde die Doppelbürgerschaft ebenfalls 
die Gleichheit und Chancengerechtigkeit zwischen 
Einfach- und Doppelbürgerinnen und -bürgern 
verletzen, nur dieses Mal zulasten der Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürger. Dieses Risiko ergibt 
sich insbesondere dann, wenn Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger in beiden Ländern vollständige 
politische Rechte besitzen und mitstimmen dürfen, 
ihre Pflichten aber nur in einem Land zu erfüllen 
haben. Für in der Schweiz wohnhafte Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger kann folgendes Ge-
dankenspiel durchgegangen werden: Ein schwei-
zerisch-italienischer männlicher Doppelbürger, 
wohnhaft in der Schweiz, hat sowohl in der 

Schweiz wie auch in Italien das Recht, politisch zu 
partizipieren. Pflichten, wie zum Beispiel das Be-
zahlen von Steuern oder das Leisten des Wehr-
dienstes, besitzt er dagegen nur in einem Land, 
meist im Aufenthaltsland. So geht die Schweiz 
davon aus, dass der Besitz einer anderen Staats-
angehörigkeit grundsätzlich keinen Einfluss auf 
die Militärdienstpflicht hat. «Schweizer, die jedoch 
nachweisen, dass sie das Bürgerrecht eines ande-
ren Staates besitzen und dort ihre militärischen 
Pflichten erfüllen, Zivildienst geleistet oder Ersatz-

leistungen erbracht haben, sind in der Schweiz 
nicht militärdienstpflichtig» (Schweizerische Eid-
genossenschaft o.J.). In Bezug auf einen mit Ita-
lien abgeschlossenen Staatsvertrag zur Wehr-
pflicht von Doppelbürgern heisst das konkret, dass 
schweizerisch-italienische Doppelbürger in demje-
nigen Land ihre Militärdienstpflicht zu erfüllen 
haben, in dem sie zu Beginn jenes Jahres Wohnsitz 
haben, in dem sie 18 Jahre alt werden (Abkommen 
Schweiz-Italien 2008). Gegenüber dem Schweizer 
Einfachbürger geniesst der schweizerisch-italieni-
sche Doppelbürger damit einen Vorteil: Seine 
Rechte-Pflichten-Bilanz weist unter dem Strich 
mehr Rechte als diejenige des Einfachbürgers aus. 
Für Doppelbürgerinnen fällt diese Bilanz noch 
positiver aus: Sie sind in zwei und nicht nur in 
einem Land wahlberechtigt, währendem für sie in 
beiden Ländern keine Wehrpflicht gilt respektive 
nur auf freiwilliger Basis angeboten wird.

Insgesamt gibt es bisher kaum Anzeichen, dass 
sich Doppelbürgerinnen und Doppelbürger weni-
ger mit der Schweiz identifizieren oder sich we-
niger integrieren als Einfachbürgerinnen und Ein-
fachbürger. Was das Rechte-Pflichten-Verhältnis 
angeht, ist es je nach Länderkonstellation der Dop-
pelbürgerin respektive des Doppelbürgers aber gut 
möglich, dass diese gegenüber einer Person mit 
nur einer Staatsbürgerschaft ein besseres Rech-
te-Pflichten-Verhältnis vorweisen kann. Nichtsdes-
totrotz darf dieses Argument nicht überbewertet 
werden, da sich wie beispielsweise bei der Frage 
des diplomatischen Schutzes zeigt, dass Staaten 
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durchaus in der Lage sind, mittels bilateraler oder 
multilateraler Rechtsabkommen Lösungsmöglich-
keiten im Sinne eines gerechten Rechte-Pflich-
ten-Verhältnisses zu finden.

3.4.2 Chancen

Neben den beschriebenen Risiken, die in Aufnah-
meländern für einheimische Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger immer wieder zur Sprache kom-
men, dürfen die Chancen, die sich für eine einhei-
mische Gesellschaft durch das Doppelbürgerrecht 
ergeben, nicht ausser Acht gelassen werden.

Wie schon mehrfach angeführt, trägt die Akzep-
tanz der doppelten Staatsbürgerschaft im Emi-
grationsland ganz wesentlich dazu bei, dass die 
Einbürgerungsraten von Immigrantinnen und Im-
migranten steigen (Jones-Correa 2001: 997 und 
1016; Mazzolari 2009; Itzigsohn 2007: 128; Dron-
kers und Vink 2012; Vink et al. 2013: 12). Dass 
umgekehrt die fehlende Möglichkeit der Doppel-
bürgerschaft das grösste Motivationshindernis auf 
dem Weg zur Einbürgerung darstellt, haben Schrö-
ter und Jäger für Deutschland empirisch belegt 
(Schröter und Jäger 2005: 16; siehe auch Tjaden 
2013: 10).

Die in dieser Studie aufgeführten Daten und wei-
tere Studien liefern starke Evidenz dafür, dass die 
schweizerische Zulassung der doppelten Staats-
bürgerschaft ab dem Jahr 1992 einen Anstieg der 
Einbürgerungen auslöste. Die Zahl der ordentli-
chen und erleichterten Einbürgerungen war zwi-
schen 1985 und 1992 rückläufig. Von 8300 or-
dentlichen Einbürgerungen im Jahr 1985 sank die 
Zahl bis 1991 auf 4994 ordentliche Einbürgerun-
gen. Ab 1992 stieg die Zahl kontinuierlich an und 
hat sich seither vervielfacht (Bundesamt für Mig-
ration 2005: 59–60, Wanner und Steiner 2012: 
12). Piguet und Wanner (2000: 26) vermuten, dass 
die auf den 1. Januar 1992 eingeführte Möglich-
keit des Doppelbürgerrechts ausländische Perso-
nen dazu veranlasst hat, dieses Datum abzuwarten 
und erst danach ein Einbürgerungsgesuch einzu-
reichen, damit sie ihre ursprüngliche Staatsbürger-
schaft beibehalten konnten. Ein Bericht des Bun-
desamtes für Migration (2005) sowie eine Studie 
der Eidgenössischen Migrationskommission EKM 
über die Einbürgerungslandschaft Schweiz (Wan-
ner und Steiner 2012) kommen zum gleichen 
Schluss. Auch das Datenmaterial der vorliegenden 
Studie legt diesbezügliche Schlüsse nahe.13 Dem-
entsprechendes Zahlenmaterial existiert auch für 

die Niederlande. In den Jahren 1992 bis 1997 war 
der Verzicht auf die angestammte Staatsbürger-
schaft bei einer Einbürgerung nicht erforderlich. 
Dies führte dazu, dass die Einbürgerungsquote im 
genannten Zeitraum um das 2,5-fache anstieg 
(Faist 2001: 252).

Wie in Kapitel 3.2 bereits angedeutet, geht eine 
Einbürgerung mit einem positiven Effekt auf die 
Arbeitsmarktsituation von Ausländerinnen und 
Ausländern einher. Die ökonomische Integration 
von Eingebürgerten verläuft besser als jene von 
nicht eingebürgerten Ausländerinnen und Aus-
länder. Damit ist die Einbürgerung nicht nur im 
Interesse der Ausländerinnen und Ausländer, 
sondern stellt sich auch aus der Perspektive des 
Aufenthaltslandes als Vorteil dar. Immigrantinnen 
und Immigranten, die sich auf dem Arbeitsmarkt 
behaupten können, liefern einen höheren Beitrag 
zur gesellschaftlichen Wohlfahrt des Aufnahme-
landes: Sie sind weniger auf soziale Leistungen 
angewiesen als nicht eingebürgerte Eingewan-
derte. Unsere Daten zeigen in Übereinstimmung 
mit anderen Studien, dass Eingebürgerte in der 
Schweiz besser ausgebildet sind und in höheren 
Positionen arbeiten als Nicht-Eingebürgerte. Ob 
dies nun allerdings mit der Einbürgerung zusam-
menhängt oder ob sich besser ausgebildete und 
damit für Erfolg am Arbeitsmarkt prädestinierte 
Immigrantinnen und Immigranten eher einbürgern 
lassen als weniger gut ausgebildete, lässt sich mit 
unseren Daten nicht unterscheiden. Mazzolari 
(2009) konnte allerdings für die USA zeigen, dass 
die durch die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft 
in den Herkunftsländern stimulierte Einbürgerung 
von Migrantinnen und Migranten aus Südamerika 
in den USA zu einem Anstieg ihrer Arbeitsmarkt-
integration und zu höheren Löhnen führt.

Starke empirische Evidenz für die Vermutung, dass 
die durch die Toleranz der Doppelbürgerschaft sti-
mulierte Einbürgerung eine positive Wirkung auf 
die soziokulturelle Integration besitzt, gibt es für 
die Schweiz. Hainmüller et al. (2017) haben die 
soziokulturelle Integration von Personen, die ein-
gebürgert wurden, mit derjenigen von Personen 
verglichen, deren Einbürgerungsbegehren abge-
lehnt wurde. Sie konnten zeigen, dass diejenigen, 
die eingebürgert wurden, heute besser integriert 

13 Siehe hierzu Abbildung 7 zur Entwicklung der Einbürgerungen 
in der Schweiz im Verhältnis zu den Bewohnerinnen und Be-
wohnern mit und ohne Schweizer Staatsbürgerschaft.
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gern lassen. Die Studie von Hainmüller et al. (2017) 
stützt damit ganz stark die These (beispielsweise 
Bauböck 2008: 11), dass eine Einbürgerung den 
Integrationsprozess positiv vorantreibt und nicht 
als Abschlusspunkt beziehungsweise Belohnung 
für eine erfolgreiche Integration gesehen werden 
sollte. Eine bessere soziokulturelle Integration, so 
kann argumentiert werden, bietet in dem Sinne 
wesentliche Vorteile für eine Aufnahmegesell-
schaft, indem daraus allgemein eine homogenere 
Gesellschaft mit einer höheren sozialen Kohäsion, 
einer stärker vorhandenen gegenseitigen Vertrau-
ensbasis sowie erhöhter Solidarität untereinander 
resultiert (Schlenker und Blatter 2016). 

Aus der Empirie lässt sich zusammenfassend wie 
folgt argumentieren: Die Akzeptanz der doppel-
ten Staatsbürgerschaft führt dazu, dass sich Im-
migrantinnen und Immigranten vermehrt in ihrem 
Aufenthaltsland einbürgern lassen. Dies wiederum 
hat weitgehende positive Effekte, von denen auch 
die alteingesessenen Einfachbürgerinnen und Ein-
fachbürger profitieren, nämlich eine erhöhte Iden-
tifikation der Immigrantinnen und Immigranten 
mit dem Aufenthaltsland sowie eine verbesserte 
ökonomische wie auch soziokulturelle Integration.

3.5 Risiken und Chancen für Staat und 
Demokratie im Aufenthaltsland

Aus der Sicht des Staates und der Demokratie 
stellen sich die folgenden beiden Fragenkomple-
xe: Sind Doppelbürgerinnen und Doppelbürger – 
dort, wo dies gefordert werden kann – genauso 
loyal zum Staat wie Einfachbürgerinnen und Ein-
fachbürger? Ist es überhaupt möglich, gegenüber 
zwei oder mehr Staaten loyal zu sein, oder zieht 
eine Doppelbürgerschaft einen Loyalitätskonflikt 
nach sich? Beeinträchtigt eine Doppelbürgerschaft 
somit jegliche Loyalität gegenüber einem Staat? 
Wie wirkt sich die Doppelbürgerschaft ausserdem 
auf die politische Inklusion, das heisst auf den Um-
fang und die Qualität der politischen Beteiligung 
aus? Auch in dieser Hinsicht überwiegen in der 
öffentlichen Diskussion eher die Befürchtungen, 
sodass wir auch hier mit den Risiken der Doppel-
bürgerschaft starten, bevor wir uns den Chancen 
zuwenden.

3.5.1 Risiken

Im Folgenden gehen wir der Befürchtung nach, dass 
sich Doppelbürgerinnen und Doppelbürger weniger 

sind. Den Grad der Integration haben sie anhand 
von vier Faktoren erhoben, nämlich anhand der 
Pläne der Befragten, in der Schweiz zu bleiben und 
sich eine Zukunft aufzubauen, anhand des selbst 
wahrgenommenen Grades der Diskriminierung, 

anhand der Vereinsmitgliedschaften sowie anhand 
der Frage, ob Schweizer Zeitungen oder Zeitungen 
aus der (ursprünglichen) Heimat gelesen werden. 
Eingebürgerte tendieren viel häufiger dazu, für 
immer in der Schweiz zu bleiben, als dies nicht 
eingebürgerte Personen tun, die jedoch die Wohn-
sitzerfordernisse für eine Einbürgerung erfüllen. 
Eingebürgerte nehmen sich in ihrem täglichen Le-
ben selbst als viel weniger diskriminiert wahr als 
dies Personen tun, die an einer Einbürgerungsab-
stimmung gescheitert sind. Sie sind häufiger Mit-
glieder von Vereinen als Nicht-Eingebürgerte. Aus 
diesen Resultaten wird deutlich, welchen substan-
ziellen und kausalen Einfluss eine Einbürgerung 
auf die soziokulturelle Integration hat. 

Die Autoren haben darüber hinaus festgestellt, 
dass die positiven Integrationseffekte einer Einbür-
gerung stark vom Herkunftsland der Immigrantin-
nen und Immigranten abhängig sind. So stellen sie 
vor allem starke positive Effekte für benachteiligte 
Migrantengruppen fest, sei dies bei Personen aus 
der Türkei bzw. aus den Nachfolgestaaten des ehe-
maligen Jugoslawien im Vergleich zu Personen aus 
anderen Ländern oder sei dies bei Ausländerinnen 
und Ausländern, die im Ausland geboren wurden, 
im Vergleich zu solchen, die in der Schweiz ge-
boren wurden. Damit weisen sie nach, dass dem 
in der Politik häufig verfolgten Ansatz, nur gut 
integrierten Personen die Staatsbürgerschaft zu 
verleihen, keine optimale Wirkungsweise zuge-
schrieben werden kann. Ihrer Studie zufolge wäre 
es integrationspolitisch viel effizienter, benachtei-
ligten respektive diskriminierten Gruppierungen 
eine rasche Einbürgerung zu ermöglichen. Darüber 
hinaus wird aus ihrer Studie deutlich, dass der po-
sitive Effekt, der eine Einbürgerung auf die weitere 
Integration der Immigrantinnen und Immigranten 
hat, weitaus stärker ist, je früher sie sich einbür-

Insbesondere bei  benachteiligten 

Migranten gruppen hat die 

 Einbürgerung eine positive 

 Wirkung auf die Integration. 
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loyal zum Aufenthaltsland verhalten als Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürger. Schliesslich beleuch-
ten wir noch die potenziellen Gefahren, die sich 
für Länder ergeben, in denen Minderheiten leben, 
die gleichzeitig Ländern mit imperialen Ansprüchen 
angehören – eine Gefahr, deren Relevanz für die 
Schweiz als gering eingestuft werden kann.

Von Immigrantinnen und Immigranten wurde in 
der Vergangenheit gefordert, ihre angestammte 
Staatsbürgerschaft im Falle einer Einbürgerung im 
Aufenthaltsstaat aufzugeben und damit die bedin-
gungslose Loyalität zum Aufenthaltsstaat zu doku-
mentieren. Man ging davon aus, dass Doppelbür-
gerschaft mit Illoyalität einhergeht und dass man 
«nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann». Das 
klassische Verständnis von Bürgerschaft, also die 
Zugehörigkeit beziehungsweise Verbundenheit zu 
einem einzigen Staat (im territorialen Sinne) und/
oder einer einzigen Nation (im ethnischen Sinne), 
wird durch Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
infrage gestellt. Ihnen wird unterstellt, dass sie 
sich – bedingt durch ihre Exit-Option – weniger 
den nationalen Interessen verpflichtet fühlen als 
Einfachbürgerinnen und Einfachbürger, die keine 
solche Option haben. Doch bedeutet Loyalität zu 
einer politischen Gemeinschaft beziehungsweise 
zu einem Staat zwingend, dass diese die Loyalität 
zu einem anderen Staat schwächen muss? Bevor 
wir nach Antworten auf diese Frage suchen, müs-
sen wir klären, von wem und inwieweit der Staat 
Loyalität verlangen kann.

In einem modernen Verständnis von Demokratie 
kann man von Bürgerinnen und Bürgern keine Lo-
yalität im Sinne einer bedingungslosen «Treue» zu 
einem Staat verlangen. Dieses moderne Verständ-
nis steht im Gegensatz zur Identifikation mit einer 
soziokulturellen beziehungsweise politischen Ge-
meinschaft, die in der kommunitaristischen und ei-
ner klassisch-republikanischen Demokratietheorie 
als Voraussetzungen für das Funktionieren einer 
Demokratie betrachtet werden. Die Einforderung 
von Loyalität geht auf ein vordemokratisches Ver-
ständnis des Verhältnisses vom Bürger zum Staat 
beziehungsweise zur politischen Gemeinschaft 
zurück. Im Absolutismus verlangte der Herrscher 
Treue von Untertanen. 

Fragen der Loyalität beziehungsweise Illoyalität 
sind heute primär für Vertreter und Angestellte des 
Staates relevant. Eine in den vergangenen Jahren 
in der Schweiz geführte Diskussion zu möglichen 
Interessenskonflikten bei Diplomaten, die eine 

Doppelbürgerschaft besitzen, zeigt die Virulenz 
der Diskussion. Eine im Herbst 2014 von National-
rat Peter Keller (Schweizerische Volkspartei SVP) 
eingereichte Motion verlangte, dass der Bundes-
rat die auf Januar 2015 vorgesehene Änderung, 
wonach in Zukunft Schweizer Diplomaten auch 
eine Doppel- oder Mehrfachbürgerschaft besitzen 
dürfen, nicht in Kraft setze. Der SVP-Vertreter so-
wie 46 seiner Mitmotionäre sahen im Falle einer 
Doppelbürgerschaft von Diplomatinnen und Dip-
lomaten Loyalitäts- und Interessenskonflikte vor-
programmiert und argumentierten damit, dass sich 
Schweizerinnen und Schweizer im diplomatischen 
Dienst «ohne Vorbehalte für die Interessen des Lan-
des» einzusetzen hätten (Parlamentsdienste 2016). 
Der Bundesrat stellte sich gegen den Vorstoss und 
machte klar, dass er die Unterstellung, dass Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger weniger loyal 
seien, für unangemessen halte. Seit Januar 2017 ist 
das Verbot einer Doppelbürgerschaft für Schweizer 
Diplomaten aufgehoben (Bundesrat 2016).

Daten zur Loyalität beziehungsweise Illoyalität der 
Diplomaten mit und ohne Doppelbürgerschaft gibt 
es nicht. Die Position des Bundesrates wird aber 
durch empirische Erkenntnisse unterstützt, die sich 
auf die Identifikation von Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürgern mit der Schweiz im Allgemeinen 
beziehen. In der Schweiz lebende Doppelbürgerin-
nen und Doppelbürger fühlen sich gleich stark mit 
der Schweiz verbunden wie Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger. Dabei macht es kaum einen 
Unterschied, welchen zweiten Pass sie besitzen 
(Schlenker 2016a; Leuzinger 2014).

Aus demokratietheoretischer Sicht gilt es nicht 
nur als wünschenswert, dass sich in einem Staats-
verband so viele Menschen wie möglich politisch 
beteiligen, sondern auch dass sie dies in einer 
informierten und verantwortungsvollen Art und 
Weise tun. Nun stellt sich die Frage, ob die Dop-
pelbürgerschaft die Quantität und Qualität der 
politischen Partizipation unterminiert. In anderen 
Worten: Beteiligen sich Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger weniger an Wahlen und anderen 
politischen Aktivitäten als dies Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürger tun? Und wenn sie sich 
beteiligen, tun sie dies dann uninformierter und 
unverantwortlicher? Wenn das der Fall wäre, dann 
würden Doppelbürgerinnen und Doppelbürger ins-
besondere aus der Perspektive der klassisch-repub-
likanischen Vorstellung von Demokratie ein Risiko 
für die politische Selbstbestimmung einer Gesell-
schaft darstellen (Blatter 2011: 778).
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Schlenker kommt in ihrer Studie zur politischen 
Partizipation der Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger in der Schweiz zum Schluss, dass Personen 
mit Doppelbürgerschaft eher häufiger politisch 
partizipieren als Einfachbürgerinnen und Einfach-
bürger. Sie widerlegt damit zumindest für die 
Schweiz die theoretische Argumentation. Dop-
pelbürgerinnen und Doppelbürger partizipieren 
in der Schweiz mindestens gleich stark am poli-
tischen Leben und agieren eher noch verstärkter 
im Sinne der Schweiz, als dies Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürger tun. Dabei macht es keinen 
Unterschied, welchen zweiten Pass sie besitzen. 
In Zahlen ausgedrückt: 66 Prozent der befragten 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger haben an 
den Nationalratswahlen 2011 teilgenommen. Das 
sind 5 Prozent mehr, als es bei den Schweizer Ein-
fachbürgerinnen und Einfachbürgern waren. 91 
Prozent der Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
haben die Angabe gemacht, dass sie vorhaben, an 
den folgenden Nationalratswahlen teilzunehmen, 
währen dieser Wert bei den Schweizer Einfachbür-
gerinnen und Einfachbürgern bei 84 Prozent lag. 
Unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen ist 
der Unterschied zwischen Schweizer Doppel- und 
Schweizer Einfachbürgerinnen und -bürgern aber 
nicht mehr signifikant. Dennoch zeigen ihre Daten, 
dass Doppelbürgerinnen und Doppelbürger nicht 
weniger politisch partizipieren, als dies Einfach-
bürgerinnen und Einfachbürgern tun (Schlenker 
2016a: 15; siehe auch Leuzinger 2014). 

Auch für die in den Niederlanden lebenden nie-
derländisch-türkischen Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger kann ein aufgrund der Doppelbür-
gerschaft vermutetes mangelndes politisches Inte-
resse nicht bestätigt werden. Wie aus der Empirie 
ersichtlich wird, hat ihre doppelte Staatsbürger-
schaft keinen negativen Einfluss auf ihre politische 
Partizipation im Aufenthaltsland. Sie beteiligen 
sich nicht weniger am politischen Prozess als Ein-
fachbürgerinnen und Einfachbürger (Mügge 2012: 
10). Studien in den USA kommen aber teilweise 
zu anderen Ergebnissen. In den USA wohnhafte 
US- und lateinamerikanische Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger fühlen sich den USA gegenüber 
politisch weniger verpflichtet und zeigen damit ein 
weniger ausgeprägtes Verantwortungsbewusst-
sein, als dies US-amerikanische Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürger tun (Staton et al. 2007b: 
479). Dem allerdings widerspricht Waldinger an-
hand von Daten einer repräsentativen Umfrage un-
ter lateinamerikanisch-US-amerikanischen Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürgern. Er hält fest, dass 

sich 82 Prozent der Befragten haben registrieren 
lassen und knapp drei Viertel schliesslich wählen 
gegangen sind (Waldinger 2008: 23).

In Bezug auf Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
ger können aus der Sicht der Aufnahmeländer Si-
cherheitsbedenken ins Feld geführt werden. Die 
doppelte Staatsbürgerschaft ist damit ein sicher-
heitspolitisches Thema, das auch aussenpoliti-
sche Relevanz erlangt (Riedel 2012: 7). Externe 
Konflikte können durch Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger importiert werden, wie die jüngsten 
Auseinandersetzungen zwischen dem türkischen 
Staatspräsident Erdogan und Deutschland zeigen. 
Deutschland als ehemals enger Verbündeter der 
Türkei im Westen ist beim türkischen Staatspräsi-
denten in Ungnade gefallen. Dies weil Deutschland 
das rigorose Vorgehen der türkischen Regierung 
gegen Andersdenkende nach dem Putschversuch 
in der Türkei im Sommer 2016 verurteilte. An sich 
stellt dies für Deutschland noch kein Sicherheits-
problem dar. Wenn nun aber der türkische Staats-
präsident bei Wahlen, die in Deutschland anste-
hen, den Versuch unternimmt, türkisch-deutsche 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger in ihrem 
Wahlverhalten zu beeinflussen oder in Deutsch-
land lebende türkisch-deutsche Doppelbürgerin-
nen und Doppelbürger aufwiegelt, muss Deutsch-
land dies zumindest zur Kenntnis nehmen.

Doppelbürgerinnen und Doppelbürger können von 
imperialen Staaten auch als Mittel zum Zweck für 
Expansionsbestrebungen genutzt werden und als 
Vorwand für Interventionen in anderen Ländern 
dienen. In Lettland beispielsweise stellen Russen 
ein Drittel der Bevölkerung (Botschaft von Estland; 
Wissenschaftliche Dienste 2017; Kruma 2013: 3; 
Poleshchuk 2013). Gleichzeitig sind rund 30 Pro-
zent aller lettischen Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger im Ausland wohnhaft. Gerade vor dem 
Hintergrund der Krim-Annexion durch Russland im 
Frühjahr 2014 hat der grosse Anteil an Russen in 
Lettland durchaus Befürchtungen einer ähnlichen 
Intervention ausgelöst. Aktuell erlaubt Lettland die 
doppelte Staatsbürgerschaft nicht, hat aber Aus-
nahmen für sämtliche EU-, EFTA-, und NATO-Län-
der geschaffen sowie für einige Staaten aus Über-
see. Wichtig dabei ist, dass Russen nicht von einer 
solchen Ausnahmeregelung profitieren können 
und für sie die doppelte Staatsbürgerschaft bei 
einer Einbürgerung in Lettland damit nicht tole-
riert wird (www.eudo-citizenship.eu). Auf der an-
deren Seite bindet Lettland mit der Möglichkeit der 
doppelten Staatsbürgerschaft einen Grossteil sei-



70 | Chancen und Risiken der doppelten Staatsbürgerschaft

ner Auslandbürgerinnen und Auslandbürger an 
sich und gibt ihnen auch das Auslandwahlrecht. 
Mit der Möglichkeit der Doppel bürgerschaft 
wird der Anteil der lettischen Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger erhöht. Lettland möchte 
damit nicht nur einer Intervention von aussen 
entgegentreten, sondern auch verhindern, dass 
sich ein potenziell grosser Anteil an lettisch-rus-
sischen Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern 
in ihrem Wahl- und Stimmverhalten ungünstig 
auf die Innenpolitik Lettlands auswirkt. Für die 
Schweiz lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt 
keine entsprechenden Gefahren für ihre Integri-
tät erkennen, da sie keine Nachbarn mit ähnlich 
imperialen Aspirationen besitzt wie dies für die 
baltischen Staaten der Fall ist.

3.5.2 Chancen

Es kann argumentiert werden, dass sich Auslän-
derinnen und Ausländer, denen bei der Einbürge-
rung die Beibehaltung der angestammten Staats-
bürgerschaft erlaubt wird, vom Aufnahmeland in 
ihrem kulturellen Hintergrund ernst genommen 
und verstanden fühlen. Sie fühlen sich sowohl 
als Bürgerinnen und Bürger des Aufenthalts- wie 
auch des Herkunftslandes anerkannt. Das fördert, 
so die Argumentation, ihre Identifikation mit dem 
Aufnahmeland. Zieht man den Gedanken weiter, 
so fühlen sich eingebürgerte Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger dem Gemeinwesen gegenüber 
eher verpflichtet und partizipieren demzufolge 
auch vermehrt im Vergleich zu Ausländerinnen 
und Ausländern.14 Auch unsere Daten legen einen 
solchen Schluss nahe. Eingebürgerte Personen – 
unabhängig davon, ob sie eine Doppel- oder Ein-
fachbürgerschaft besitzen – gehen häufiger einer 
freiwilligen oder ehrenamtlichen Tätigkeit nach als 
Ausländerinnen und Ausländer. Schlenker hält um-
gekehrt für die Schweiz fest, dass sich Immigran-
tinnen und Immigranten umso weniger mit ihrem 
Aufenthaltsland identifizieren, je stärker sie sich 
als Ausländerinnen und Ausländer wahrgenom-
men fühlen. Diejenigen, die eingebürgert worden 
sind, zeigten sich solidarischer mit dem Aufnahme-
land und wiesen ein stärkeres politisches Interes-
se auf als nichteingebürgerte Ausländerinnen und 
Ausländer bzw. Personen, die seit Geburt Schwei-
zerin oder Schweizer sind. Schlenker kommt auf-
grund ihrer Erhebung nicht nur zum Schluss, dass 
Doppelbürgerschaft keinen negativen Einfluss auf 
die Loyalität gegenüber dem Aufenthaltsstaat hat, 
sondern sagt sogar, dass Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger eher im Interesse der Schweiz han-

deln würden als Einfachbürgerinnen und Einfach-
bürger (Schlenker 2016a).

Aus der Perspektive des Aufenthaltslandes ist zen-
tral, dass die Einbürgerung auf Ausländerinnen 
und Ausländer in Bezug auf die politische Integra-
tion und Partizipation in den Staatsverband einen 
positiven Effekt hat (Hainmüller et al. 2015). Ein-
gebürgerte sind im Aufenthaltsland politisch nach-
weislich besser integriert, sei dies nun im Rahmen 
ihrer politischen Teilhabe, in Bezug auf ihr politi-
sches Wissen oder betreffend ihrer selbst einge-
schätzten politischen Wirksamkeit. Hervorzuheben 
ist dabei der langfristige positive Effekt, der eine 
Einbürgerung auf die politische Integration hat. 
Die Autoren belegen, dass die untersuchten Per-
sonen zwei Jahrzehnte nach ihrer Einbürgerung im 
gleichen Ausmass an Wahlen und Abstimmungen 
teilnehmen sowie über ein ähnlich ausgeprägtes 
politisches Wissen verfügen wie Personen, die die 
Schweizer Staatsbürgerschaft von Geburt an be-
sitzen. Im Gegensatz dazu bleiben Personen, deren 
Einbürgerungsgesuch mittels der in der Schweiz 
bis 2003 praktizierten Abstimmungen über Ein-
bürgerungen knapp abgelehnt wurde, politisch 
uninteressiert. Hainmüller et al. erachten es sogar 
als möglich, dass bei Nichteingebürgerten das 
politische Interesse auf einem tieferen Niveau sta-
gniert. Bemerkenswert ist bei diesen Resultaten 
die Tatsache, dass dieser Effekt völlig unabhängig 
vom Herkunftsland der untersuchten Personen 

nachgewiesen werden konnte. Unabhängig vom 
Herkunftsland hat eine Einbürgerung in der 
Schweiz also einen positiven Effekt auf eine poli-
tische Integration. Den Befund, dass die Herkunft 
im Hinblick auf die politische Integration keine 
Rolle spielt, nehmen die Autoren zum Anlass, um 
darauf hinzuweisen, dass eine Herabsetzung der 

14 Siehe hierzu Abbildung 16 in Kapitel 2.

Es ist wünschenswert, dass sich 

in einem  demokratischen 

 Staatsverband möglichst 

viele Menschen in einer 

 verantwortungsvollen Art 

 politisch beteiligen.



Chancen und Risiken der doppelten Staatsbürgerschaft | 71 

Wohnsitzfrist noch weitere raschere positive Inte-
grationseffekte haben könnte. Ein in den Nieder-
landen vollzogener Vergleich zwischen Eingebür-
gerten, die ihre angestammte Staatsbürgerschaft 
aufgrund der Gesetzeslage im ursprünglichen Hei-
matland nicht behalten durften, und eingebürger-
ten Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern zeigt, 
dass sich eine Doppelbürgerschaft auf die politi-
sche Partizipation im Aufnahmeland umgekehrt 
nicht negativ auswirkt (Mügge 2012: 10). Anhand 
von Umfragedaten und Interviews mit in Schwe-
den und Frankreich lebenden Ausländerinnen und 
Ausländern der zweiten Generation aus der Türkei 
lässt sich feststellen, dass diese sich in erster Linie 
mit ihrem Aufenthaltsland identifizieren und die-
ses als ihre Heimat bezeichnen. Zur ursprünglichen 
Heimat ihrer Eltern haben sie einen losen Bezug, 
politische Partizipation findet – wenn überhaupt – 
im Aufenthaltsland statt (Vera-Larrucea 2012: 
183–184).

Bis anhin ist für die Schweiz noch wenig bekannt, 
ob und wie sich das Wahlverhalten von Einge-
bürgerten (Doppelbürgerinnen und Doppelbür-
gern) im Vergleich zu demjenigen von gebürtigen 
Schweizerinnen und Schweizern unterscheidet. Die 
bisherigen Studien kommen zum Ergebnis, dass in 
der Schweiz eingebürgerte Personen eher Parteien 
im linken Spektrum wählen. Allerdings gebe es nur 
wenige Sachfragen, in denen sich die Einstellung 
von eingebürgerten Personen systematisch von 
derjenigen der Einheimischen unterscheidet (Rue-
din 2010: 3; Meister 2005; Savoldelli 2006). Die 
bis anhin nur marginale Beschäftigung mit dem 
Wahlverhalten von Eingebürgerten im Vergleich 
zu Personen, die den Schweizer Pass seit Geburt 
besitzen, ist kein spezifisch schweizerisches De-
siderat (Hourani und Sensenig-Dabbous 2012). 
Auch in Deutschland entwickelt sich im Gegen-
satz zu den USA nur langsam ein Interesse für 
das politische Verhalten von Eingebürgerten. Auch 
wird bislang noch nicht zwischen demjenigen von 
Personen mit einfacher oder mehrfacher Staats-
bürgerschaft unterschieden (Schönwälder 2009: 
833). Erste Studien zeigen, dass sich Eingebürger-
te weniger häufig an eine einzige Partei binden, 
als dies bei autochtonen Deutschen der Fall ist. 
Interessant ist die Feststellung, dass sich im Ver-
gleich der Eingebürgerten mit den Einheimischen 
das Wahlverhalten in Bezug auf die Parteien nicht 
wirklich unterscheidet. So hatte das Wahlverhal-
ten der Eingebürgerten auf die Bundestagswahlen 
2002 kaum einen Einfluss gehabt. Dividiert man 
jedoch das Wahlverhalten der Eingebürgerten an-

hand ihrer geografischen Herkunft auseinander, 
sind sehr wohl Unterschiede festzustellen. So 
wählten eingebürgerte Türkinnen und Türken eher 
die SPD, während eingebürgerte Personen aus dem 
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion grösstenteils 
CDU/CSU-Wählerinnen und -Wähler sind (Wüst 
2004: 350–357).

Eingebürgerte Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger besitzen alle politischen Rechte. Sie kön-
nen somit zur politischen Selbstverwaltung eines 
Landes mehr beitragen als nichteingebürgerte 
Personen. Auch in diesem Zusammenhang stellt 
die Akzeptanz der doppelten Staatsbürgerschaft 
eine ganz wesentliche Massnahme dar, um Aus-
länderinnen und Ausländer zu einer Einbürgerung 
zu motivieren. Aus demokratietheoretischer Sicht 
gibt es wenig Argumente, um langjährig ansässi-
gen Ausländerinnen und Ausländern die politische 
Partizipation zu verwehren. Die Einbürgerung stellt 
eine mögliche Form dar, dieses Demokratiedefi-
zit aufzuheben (Blatter et al. 2016; Jones-Correa 
2001: 1023).

Insgesamt zeigen empirische Studien, dass die 
vielfältigen Befürchtungen, die im Aufenthalts-
land gegenüber Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürgern geäussert werden, kaum gerechtfertigt 
sind; im Gegenteil: Das Aufenthaltsland profitiert 
von der besseren politischen Integration und den 
erweiterten Partizipationsmöglichkeiten, die mit 
einer Einbürgerung verbunden sind, wobei die 
Motivation zur Einbürgerung wiederum durch 
die Akzeptanz der Doppelbürgerschaft gesteigert 
wird.

3.6 Chancen und Risiken für eine 
 demokratische Politik in einer 
grenzüberschreitend 
 verflochtenen Welt

Die bisherige Darstellung der Chancen und Risi-
ken, die sich durch die Ausbreitung und Anerken-
nung der doppelten Staatsbürgerschaft ergeben, 
konzentrierte sich auf das Phänomen der Migra-
tion beziehungsweise auf die damit verbundene 
Bewegung von Menschen über nationalstaatliche 
Grenzen hinweg. Wie bereits erwähnt, sollten die 
Themen Migration und Doppelbürgerschaft aber 
auch in einem grösseren Kontext betrachtet wer-

15 Siehe hierzu die Einleitung und Beginn von Kapitel 3.
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den.15 Denn neben Menschen zirkulieren nicht 
nur Informationen, Finanzkapital, Waren und 
Dienstleistungen, sondern auch Gefahren wie 
Umweltverschmutzung und Terrorismus über 
staatliche Grenzen hinweg und fordern etablierte 
Formen von Bürgerschaft und Demokratie heraus. 
Diese vielfältigen grenzüberschreitenden Bewe-
gungen führen dazu, dass die externen Effekte 
nationaler Politik und die gegenseitigen Abhän-
gigkeiten der Staaten zunehmen. Von einigen 
Autoren werden Migranten und Doppelbürger als 
Chance für die Demokratisierung der dadurch 
entstehenden transnationalen Räume betrachtet. 
Wir stellen deswegen zuerst kurz deren Überle-
gungen dar. Dabei verweisen wir auf erste empi-
rische Evidenz, die darauf hindeutet, dass Schwei-
zer Emigranten und Immigranten in der Schweiz 
– insbesondere die sich darunter befindenden 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger – tatsäch-
lich zur Stärkung der Demokratie auf einer trans-
nationalen wie auch auf einer supranationalen 
Ebene beitragen. In der abschliessenden Diskus-
sion potenzieller Risiken der Doppelbürgerschaft 
für die transnationale Politik und Demokratie dis-
kutieren wir zuerst die Frage, ob und wann das 
doppelte Wahl- und Stimmrecht gegen den 
Gleichheitsgrundsatz verstösst und damit als un-
gerecht bezeichnet werden muss. Abschliessend 
erweitern wir den Blick noch einmal und gehen 
auf die potenzielle Gefahr ein, dass die Doppel-
bürgerschaft zur Destabilisierung nationalstaat-
licher Grenzen beitragen kann. Insgesamt zeigt 
sich, dass für die Schweiz die Chancen der Dop-
pelbürgerschaft zur Transnationalisierung der De-
mokratie sehr hoch sind und die Risiken als gering 
einzustufen sind.

3.6.1 Chancen

Für eine demokratische Politik ergeben sich durch 
Globalisierung beziehungsweise Entgrenzung von 
Wirtschaft und Gesellschaft erhebliche Herausfor-
derungen: a) die Nutzung und der Schutz globaler 
oder regionaler öffentlicher Güter (wie zum Bei-
spiel des Weltklimas oder der Meere) erfordern 
die Zusammenarbeit der Nationalstaaten und ge-
meinsame Politiken auf supranationaler Ebene; 
b) die grenzüberschreitenden Bewegungen von 
Informationen, Kapital, Waren, Dienstleistungen 
und Gefährdungen führen dazu, dass sich die Poli-
tiken der Nationalstaaten (meist gegenseitig, aber 
nicht immer symmetrisch) beeinflussen, sodass die 
faktische Souveränität der (demokratischen) Natio-
nalstaaten reduziert wird.

Nationalstaaten reagieren auf diese Herausforde-
rungen, indem sie auf multilateraler und/oder su-
pranationaler Ebene politische Institutionen ein-
richten, die dazu dienen, gemeinsame Probleme 
kooperativ zu lösen und die problematischen ex-
ternen Effekte nationaler Politiken durch die Eta-
blierung gemeinsamer Normen und Standards zu 

reduzieren. Die Europäische Union ist dabei der 
ambitionierteste Versuch, sowohl den grenzüber-
schreitenden Austausch und die Mobilität der 
Menschen zu fördern wie auch gleichzeitig die 
demokratische Kontrolle über den erweiterten 
Raum wiederzugewinnen. In jüngerer Zeit wird 
aber immer deutlicher, dass eine einfache Über-
tragung der Strukturen und Prozesse demokrati-
scher Willensbildung und Entscheidungsfindung, 
wie sie sich in den letzten 200 Jahren auf nationa-
ler Ebene entwickelt hatten, auf supranationaler 
Ebene nur schlecht gelingt. Auf der internationa-
len beziehungsweise europäischen Ebene sind die 
sogenannten «intermediären» Organisationen – 
wie Parteien, Interessenorganisationen, zivilgesell-
schaftliche Vereinigungen und Medien – deutlich 
weniger stark ausgeprägt als auf der nationalen 
Ebene. Damit funktioniert die Verbindung zwi-
schen Regierenden und Regierten mehr schlecht 
als recht. Die parlamentarische und pluralistische 
Demokratie gerät einerseits unter die Räder einer 
multi- beziehungsweise supranationalen Techno-
kratie, in der Ökonomen und Juristen zentrale In-
stitutionen wie die Welthandelsorganisation, die 
Europäische Zentralbank oder die internationalen 
und europäischen Gerichtshöfe dominieren, und 
erliegt andererseits populistischen beziehungswei-
se nationalistischen Bewegungen und Parteien 
(Caramani 2017).

Um mit den grenzüberschreitenden Verflechtun-
gen und politischen (Inter-)Dependenzen besser 
umzugehen, wurden in jüngster Zeit Vorschläge 
für eine stärker transnational und weniger supra-
national ausgerichtete Strategie entwickelt. Der 
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zentrale Ansatzpunkt für eine solche Strategie 
liegt darin, dass die (meist negativen) externen Ef-
fekte nationaler Politik nicht durch übergeordnete 
Institutionen reduziert beziehungsweise internali-
siert werden sollen, sondern dass die von diesen 
externen Effekten betroffenen Anderen in den Wil-
lensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess 
der Nationalstaaten einbezogen werden (zum Bei-
spiel Miller 2009, Koenig-Archibugi 2012). Idealer-
weise würden sich Nationalstaaten dafür gegen-
seitig zugestehen, dass in ihren Parlamenten auch 
einige (wenige) von den Partnernationen gewählte 
Repräsentanten sitzen. Der zentrale Vorteil einer 
solchen transnationalen Erweiterung nationaler 
Parlamente gegenüber der Einrichtung von neuen 
supranationalen Parlamenten – wie dem Europäi-
schen Parlament – würde darin liegen, dass die 
zentralen politischen Debatten und Entscheidun-
gen näher an den Bürgerinnen und Bürgern statt-
finden und so der Entfremdung zwischen den 
Regierten und den Regierenden entgegengewirkt 
werden kann (Blatter 2017).

Von der Einrichtung solcher transnationaler Wahl- 
und Repräsentationsformen sind wir heute noch 
weit entfernt. Vor diesem Hintergrund zeigt sich 
aber die Bedeutung der Frage, ob Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürger ihr Recht wahrnehmen, 
in verschiedenen Staaten politisch zu partizipie-
ren und dabei die Perspektiven und Interessen der 
«externen Anderen» zu vertreten. Die rechtlichen 
Möglichkeiten dazu haben viele von ihnen, da die 
Schweiz und viele andere Länder ihnen die Mög-
lichkeit einräumen, sowohl im Aufenthalts- wie 
auch im Herkunftsland politisch aktiv zu sein, zu 
stimmen und zu wählen (Blatter 2011, Schlenker 
und Blatter 2013). 

Erste Erhebungen bei Schweizer Doppelbürgerin-
nen und Doppelbürgern, die in der Schweiz leben 
(Schlenker 2016b), und bei denjenigen, die aus-
serhalb der Schweiz leben (Blatter und Schlenker 
2016, Schlenker, Blatter und Birka 2017), zeigen 
zum einen, dass sich nur ein kleiner, aber aktiver 
Teil der Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
gleichzeitig in zwei Ländern engagiert. Darüber 
hinaus liefern die Umfragen erste Evidenz dafür, 
dass die Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
nicht nur eine stärker kosmopolitische und trans-
nationale Orientierung besitzen als Einfachbür-
ger, sondern auch, dass sich diese Orientierun-
gen in ihren politischen Aktivitäten auswirken. 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger in der 
Schweiz vertreten nicht nur eine liberalere Posi-

tion in Bezug auf die Immigrations- und Bürger-
rechtspolitik im Vergleich zu Einfachbürgerinnen 
und Einfachbürgern, sondern sie treten auch ver-
mehrt dafür ein, dass die Interessen anderer Na-
tionen und der gesamten Menschheit in der na-
tionalen Politik Berücksichtigung finden sowie 
dafür, dass Externe ein Mitspracherecht in der 
nationalen Politik erhalten sollten. Im Gegensatz 

zu den ausländischen Bewohnerinnen und Be-
wohnern, die solche Positionen ebenfalls stärker 
vertreten als die einheimischen Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürger, können die Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger dieser Einstellung 
dank ihrem Stimm- und Wahlrecht auch Gewicht 
verleihen. Bemerkenswert ist, dass das Vertreten 
dieser Positionen bei Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürgern nicht mit einer – im Vergleich zu 
Einfachbürgern – geringeren Identifikation mit 
der Schweiz einhergeht, wie dies bei denjenigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Fall ist, die 
keine Schweizer Staatsangehörigkeit besitzen 
(Schlenker 2016b). 
Bei den Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizern, die zum grossen Teil die Doppelbür-
gerschaft besitzen, zeigt sich ein ähnliches Bild. 
Zwar beteiligt sich nur ein geringer Teil an den 
Abstimmungen und Wahlen in der Schweiz, aber 
diejenigen, die das tun, sind meist auch politisch 
aktiv in dem Land, in dem sie sich aufhalten. 
Das heisst, dass diejenigen, die in der Schweiz 
politisch partizipieren, sich mit beiden Nationen 
identifizieren und ihre demokratischen Rechte in 
beiden Ländern gleichzeitig nutzen (Schlenker, 
Blatter und Birka 2017). Darüber ist diese simul-
tan praktizierte Staatsbürgerschaft mit der Unter-
stützung für transnationale und supranationale 
Formen demokratischer Herrschaft verbunden. 
So treten transnational aktive Doppelbürgerin-
nen und Doppelbürger stärker für die Inklusion 
externer Interessen ein als diejenigen, die nicht 
gleichzeitig in mehreren Ländern aktiv sind. Sol-
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che transnationalen Einstellungen und Praktiken 
sind wiederum mit einer globalen Solidarität posi-
tiv verbunden (Blatter und Schlenker 2016). Zu 
diesen Befunden passen auch die existierenden 
Erhebungen zu den politischen Einstellungen und 
zum politischen Profil der Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer. Diese besitzen im Durch-
schnitt eine weltoffenere Einstellung als die Wahl-
berechtigten innerhalb der Schweiz (Longchamp 
et al. 2003, Hermann 2012).

Insgesamt scheinen Schweizer Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger sowohl im Inland wie auch im 
Ausland tatsächlich Vorreiter transnationaler und 
supranationaler Formen von politischer Steue-
rung, Demokratie und Bürgerschaft zu sein. Dies 
erscheint deswegen wichtig, weil die Schweiz 
einerseits aufgrund ihrer grossen ökonomischen 
Bedeutung und aufgrund ihrer sehr stark wett-
bewerblich ausgerichteten Politik enorme externe 
Effekte produziert und damit den Spielraum für 
die Selbstbestimmung anderer Nationen deutlich 
einschränkt. Gleichzeitig verweigert sie sich einem 
Beitritt zu eben solchen supranationalen Institu-
tionen wie der Europäischen Union, um damit 
politische Selbstbestimmung auf einer grösseren 
Ebene zu erlangen (Blatter 2015). Die Anerken-
nung der Doppelbürgerschaft als transnationale 
Form demokratischer Selbst- und Mitbestimmung 
könnte vor diesem Hintergrund so verstanden 
werden, dass sich die Schweiz der Verantwortung 
gegenüber den Rechten und Interessen anderer 
Nationen nicht länger verweigert und gleichzeitig 
eine demokratiefreundlichere Alternative zur su-
pranationalen Strategie der transnationalen Inter-
dependenzbewältigung aufzeigt.

3.6.2 Risiken

Doppelbürgerinnen und Doppelbürger mögen 
zwar Vorreiter einer transnationalen Demokratie 
sein, aber ist es wirklich gerechtfertigt, dass sie 
Stimm- und Wahlrechte in mehreren Ländern be-
sitzen, während Einfachbürgerinnen und Einfach-
bürger solche Rechte nur in einem Land besitzen? 
Stellen sie nicht Konfliktpotenziale dar und könn-
ten gar territoriale Grenzen von Nationalstaaten 
in Frage stellen? Ist es ungerecht, wenn Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger in mehr als einem 
Staat stimmberechtigt sind? Dazu gehen die Mei-
nungen in der akademischen Literatur auseinan-
der. Für eine fundierte Diskussion dieser Frage ist 
es von zentraler Bedeutung, zwei verschiedene 
Aspekte zu unterscheiden: 

a)  Diskutiert man das Thema wie bereits in den 
vorhergehenden Kapiteln vor dem Hintergrund 
der Annahme einer internationalen Ordnung 
souveräner Nationalstaaten, dann ist die alles 
entscheidende Frage, inwieweit Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürger den Herrschafts- und 
Rechtssystemen von zwei verschiedenen Staa-
ten unterworfen sind. Je mehr sie ein trans-
nationales Leben führen, sich im Laufe ihres 
Lebens in verschiedenen Ländern aufhalten und 
damit den Gesetzen dieser Länder unterworfen 
sind, desto mehr ist die Mitbestimmung in all 
diesen Ländern gerechtfertigt. Auch Doppelbür-
gerinnen und Doppelbürger sind an die Gesetze 
und Pflichten des jeweiligen Landes gebunden. 
Innerhalb jedes Landes besitzen sie dasselbe 
Stimm- und Wahlrecht wie Einfachbürgerin-
nen und Einfachbürger (Bauböck 2007: 2428; 
Bauböck 2003: 717). Aus der Sicht von Blatter 
(2011: 787) sind Doppelbürgerinnen und Dop-
pelbürger nicht dadurch bevorteilt, dass sie in 
jedem Land, dessen Bürgerstatus sie besitzen, 
wählen und stimmen können, sondern eher 
dadurch, dass sie leichter von einem Land ins 
andere wechseln können. Ähnlich wie Kapital-
besitzer in einem liberalisierten globalen Finanz-
markt können sie dadurch mehr Druck auf ihre 
Regierungen ausüben, ihren Interessen gerecht 
zu werden, als Einfachbürgerinnen und Einfach-
bürger.

b)  Geht man aber nicht mehr von einem interna-
tionalen System souveräner Nationalstaaten aus, 
sondern von einer sich entwickelnden Ordnung 
horizontal geschichteter und vertikal verfloch-
tener Regierungsformen, dann ergeben sich 
deutlich andere Schlussfolgerungen: Würden 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger bei der 
Wahl zum Europaparlament in beiden Ländern 
ihre Stimme abgeben und damit ihre jeweiligen 
nationalen Repräsentantinnen bzw. Repräsen-
tanten mitbestimmen, wäre das ein eindeutiger 
Verstoss gegen das Gleichheitsprinzip (Blatter 
2011: 776). Deswegen wird in den Fällen, in 
denen ein solches Verhalten bekannt wird, auch 
rechtlich dagegen vorgegangen (beispielsweise 
gegen den Chefredakteur der deutschen Wo-
chenzeitung «Die Zeit», Giovanni Di Lorenzo, als 
dieser 2014 bekannte, dass er bei der Wahl zum 
Europaparlament sowohl in Italien als auch in 
Deutschland teilgenommen hatte). Die Proble-
matik geht aber über die Wahl eines supranatio-
nalen Parlamentes hinaus. In der Europäischen 
Union, wie auch in allen anderen supra- und 
multinationalen Institutionen, stellen die natio-
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nalen Regierungen die wichtigen und entschei-
denden Akteure dar. Angesichts dieser Tatsache 
stellt sich das Problem, dass Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger mehr Wahl- und Stimmrechte 
besitzen als Einfachbürgerinnen und Einfachbür-
ger, in einer sehr generellen Weise. Sie können 
die Zusammensetzung und die Ausrichtung von 
zwei nationalen Regierungen mitbestimmen, 
während Einfachbürgerinnen und Einfachbür-
ger nur die Zusammensetzung beziehungsweise 
Position einer Regierung beeinflussen können. 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger haben 
dadurch mehr Einfluss auf die in internationalen 
Gremien beschlossene Politik als Einfachbürge-
rinnen und Einfachbürger, und das ist ungerecht 
(Goodin und Tanascona 2014). Eine mögliche 
Lösung wäre, Auslandbürgerinnen und Aus-
landbürgern, die qua Doppelbürgerschaft die 
Möglichkeit besitzen, in ihrem Aufenthaltsland 
bei nationalen Wahlen und Abstimmungen teil-
zunehmen, das Stimmrecht im Herkunftsland zu 
entziehen. Damit wäre aber nicht nur ein Kon-
trollaufwand verbunden, sondern die Staaten 
würden sich die vorher skizzierten Chancen, 
die mit der Inklusion der Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger einhergehen, einbüssen. 
Eine ausgewogenere Lösung wäre deswegen, 
im nationalen Parlament eine limitierte Anzahl 
von Sitzen für Auslandbürgerinnen und Aus-
landbürger vorzusehen, wie dies zum Beispiel 
in Italien oder Frankreich bereits heute der Fall 
ist. Damit könnte das Stimmengewicht nicht nur 
der im Ausland lebenden Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürger, sondern aller Auslandbür-
gerinnen und Auslandbürger beschränkt wer-
den. Dies würde die Ungleichheit zwischen den 
Einfachbürgerinnen und Einfachbürgern einer-
seits und den Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürgern andererseits reduzieren. Zudem würde 
dies der Tatsache Rechnung tragen, dass externe 
Bürgerinnen und Bürger generell weniger der 
Herrschaft beziehungsweise den Gesetzen eines 
Staates unterworfen und von ihnen betroffen 
sind als Bürgerinnen und Bürger, die sich dauer-
haft auf dem Gebiet dieses Staates aufhalten.

Zuletzt möchten wir uns noch einem Thema zu-
wenden, das insbesondere in Osteuropa virulent 
ist, wo sich viele Nationalstaaten erst vor knapp 
dreissig Jahren aus dem hegemonialen Regime der 
Sowjetunion befreien konnten und wo die territo-
rialen und mitgliedschaftlichen Grenzen dieser 
Staaten zum Teil immer noch umstritten sind. Dop-
pelbürgerschaften bergen insbesondere dort ein 

Konfliktpotenzial in sich, wo sich ein Staat als Kul-
turnation mit einer gemeinsamen Sprache, Ab-
stammung oder Religion versteht. Der nationale 
Zusammenhalt macht in dieser Definition nicht an 
den Staatsgrenzen halt, sondern wirkt über diese 
in die Nachbarländer hinaus. Ein Staat, der sich als 
Kulturgemeinschaft definiert, reklamiert auf bila-
teraler, aber auch auf internationaler Ebene die 

Rolle einer Schutzmacht für seine im benachbarten 
Ausland wohnenden ethnischen Angehörigen. 
Diese wiederum sind in der Regel nicht im Besitze 
der Staatsbürgerschaft der sie in Anspruch neh-
menden Schutzmacht, sondern Staatsangehörige 
des Landes, in dem sie wohnhaft sind (Riedel 
2012). Wenn nun Staaten, die sich über ihre 
Staatsgrenzen hinaus als Schutzmacht für ihre eth-
nischen Angehörigen sehen und ihre Funktion als 
Schutzmacht mit der Vergabe der Staatsbürger-
schaft einlösen wollen, birgt das die Gefahr einer 
Destabilisierung der gesamten Region in sich (Blat-
ter und Schlenker 2013).
Ein halbes Jahr nach dem EU-Beitritt Ungarns im 
Jahr 2004 durften die Stimmberechtigen in Ungarn 
darüber entscheiden, ob in Zukunft im Ausland 
lebenden «ethnischen» Ungarinnen und Ungarn 
die Staatsbürgerschaft verliehen werden solle, und 
zwar ohne dass diese jemals in Ungarn gelebt ha-
ben müssen (Kovács 2007: 92). Heute haben alle, 
die ungarische Vorfahren haben und ungarische 
Sprachkenntnisse vorweisen können, ein Anrecht 
auf die ungarische Staatsbürgerschaft, ohne in 
Ungarn wohnhaft sein zu müssen (Riedel 2012: 
12). Seit 2014 verfügen im Ausland lebende Unga-
rinnen und Ungarn zudem über das Auslandswahl-
recht (Knott 2017: 330). Diese Gesetzesänderung 
löste in den Nachbarländern Rumänien, Kroatien, 
Serbien und Österreich keine grossen Reaktionen 
aus, zog allerdings in der Slowakei ein erhebliches 
Echo nach sich. Die Slowakei wertete dieses Ge-
setz als Einmischung in ihre innerstaatlichen An-
gelegenheiten und verabschiedete darauf folgend 
ein eigenes Gesetz, nach dem in Zukunft jede Slo-

Die zunehmende Anerkennung 

der Doppelbürgerschaft  erklärt 

sich daraus, dass die  Vorteile 

 gegenüber den Nachteilen 

 überwiegen.  
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wakin und jeder Slowake, die oder der eine zweite 
Staatsbürgerschaft – zum Beispiel die ungarische – 
annimmt, das slowakische Bürgerrecht verliert. 
Diese scharfe Reaktion der Slowakei wiederum 
stiess in Ungarn selbst wie auch bei ungarischen 
Diasporaverbänden auf grosses Unverständnis 
(Riedel 2012: 12). Bauböck bezeichnet Ungarns 
Absicht, mittels doppelter Staatsbürgerschaft die 
ungarischen Minderheiten im Ausland zu schüt-
zen, als «scheinheilig» (Bauböck 2010: 2). Und 
tatsächlich ist es aus sicherheitstechnischen wie 
auch souveränitätspolitischen Gesichtspunkten 
kritisch zu werten, wenn mithilfe der doppelten 
Staatsbürgerschaft und des Anspruchs auf Min-
derheitenschutz ein sogenanntes extraterritoriales 
nationbuilding betrieben wird (Knott 2017: 332). 
In diesem Zusammenhang zu sehen ist auch der 
Ende 2017 von der österreichischen Koalitionsre-
gierung (ÖVP und FPÖ) gemachte Vorschlag, den 
Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft 
anzubieten und sie damit zu Doppelbürgerinnen 
und Doppelbürgern zu machen. Auch wenn dies 
eher vor dem historischen Hintergrund, dass sich 
viele Südtiroler bis heute eher in Österreich als in 
Italien beheimatet sehen, als mit direkten expan-
sionistischen Bestrebungen der österreichischen 
Regierung in Wien zu tun hat, löste das Vorhaben 
in Italien Unmut aus (APA Salzburger Nachrichten 
2017).

Das Risiko der Destabilisierung mag regional be-
trachtet ein hohes zwischenstaatliches Konfliktpo-
tenzial in sich bergen. Zumindest für die Schweiz 
kann das Risiko einer möglichen Destabilisierung 
aber als gering angesehen werden. Da die Schweiz 
kein Mitglied der EU ist, stellt sich die Problematik 
der doppelten Stimme bei der Wahl zum Europa-
parlament nicht. Die Schweiz spielt auch sonst eine 
eher passive Rolle bei der Gestaltung internatio-
naler und supranationaler Normen und Standards 
(die politische Mehrheit setzt stattdessen darauf, 
eine eigenständige und wettbewerbsorientierte 
Politik zu betreiben). Die generelle Problematik, 
dass Doppelbürgerinnen und Doppelbürger zwei 
nationale Regierungen und deren Positionen in 
internationalen Verhandlungen und Gremien be-
einflussen können, ist für die Schweiz also weni-
ger virulent, als dies in anderen Ländern der Fall 
ist. Trotzdem lässt sich auch hier ein Diskussions-
bedarf zur konkreten Ausgestaltung der Mitbe-
stimmungsrechte der Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer, die ganz überwiegend die Dop-
pelbürgerschaft aufweisen, erkennen. 
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Katharina Stoll: Bürgerin von zwei Staaten durch Zufall

Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland 
leben, sind den aktuellen Zahlen zufolge in drei 
Vierteln aller Fälle Doppelbürger. Diese Zahl hat 
sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Als 
Katharina Stoll im Jahr 1953 in den USA geboren 
wurde, lag dieser Anteil noch bei gut 30 Prozent. 
Über ihre Schweizer Eltern erhielt Katharina Stoll 
das Schweizer Bürgerrecht und aufgrund der Ge-
burt in den USA das amerikanische Bürgerrecht 
gleich dazu. Sie war also von Geburt an schweize-
risch-amerikanische Doppelbürgerin.

Als dreijähriges Kind kam sie mit ihrer Familie zu-
rück in die Schweiz. Gefühlt habe sie sich ihr Leben 
lang als Schweizerin, auch wenn der amerikani-
sche Hintergrund hier und dort doch manchmal 
wieder zum Vorschein kam. So ging sie im Alter 
von 16 Jahren in die USA, um dort den High-
schoolabschluss zu machen. Nach einer erneuten 
Rückkehr in die Schweiz und der erfolgreichen Ab-
solvierung der Hebammen- und Krankenschwes-
ternausbildung ging sie mit Mitte 20 nochmals 
zum Leben und Arbeiten für drei Jahre in die USA.
Katharina Stoll kann als latente Doppelbürge-
rin beschrieben werden: eine Bürgerin von zwei 
Staaten, die in erster Linie in einem Staat wohn-
haft sowie auch dort politisch aktiv ist und zum 
anderen Staat eine mehr nostalgisch-emotiona-
le Bindung als eine (politisch) aktive pflegt. Als 
international tätiger leitender Angestellter in der 
Chemieindustrie war ihr Vater auf den amerikani-
schen Pass seiner Tochter stolz und bemühte sich 
auch jeweils um dessen Verlängerung. Wollte 
man die amerikanische Staatsbürgerschaft näm-
lich behalten, so Katharina Stoll, musste man sich 
in regelmässigen Abständen auf die amerikani-
sche Botschaft begeben und dort einen Schwur 
ablegen. Das war ein ritualisierter Familienevent, 
«etwas Besonderes», wie Katharina Stoll sich er-
innert.

Im Gegensatz zur Schweiz habe sie in den USA nie 
gewählt oder sich anderweitig politisch beteiligt, 
obwohl ihr Highschooljahr Ende der 1960er-Jahre 
in den USA in eine hochpolitische Zeit fiel. Brüder 
von Freundinnen hätten sich versteckt, um nicht 
nach Vietnam eingezogen zu werden, andere gin-
gen demonstrieren. Nur ein einziges Mal in ihrem 
Leben sei sie als Amerikanerin politisch in Aktion 
getreten. Das war 2003, als sie zusammen mit Tau-
senden anderen in Bern gegen die Intervention der 
Bush-Regierung im Irak demonstrierte. Vielleicht 

hatte damals schon der Anfang vom 
Ende begonnen. Eine langsame Lö-
sung von den USA als zweiter bür-
gerrechtlicher Heimat.
Im Juni 2014 ist in der Schweiz der 
Staatsvertrag zur erleichterten Um-
setzung des amerikanischen Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) 
in Kraft getreten. Im Ausland – und 
somit auch in der Schweiz – leben-
de amerikanische Staatsbürgerin-

nen und Staatsbürger sind seither gegenüber den 
US-Steuerbehörden in jedem Fall meldepflichtig. Die 
Aufforderung und der damit einhergehende Vor-
wurf ihrer Bank, einen Steuernachweis zu erbringen 
oder andernfalls die Sperrung ihrer Konten hinneh-
men zu müssen, habe sie «stinksauer» gemacht. Die 
Summe, die es gekostet hätte, über entsprechende 
Revisionsinstitute die Steuererklärungen der vergan-
genen Jahre auszufüllen, habe sich summa summa-
rum auf 12 000 Schweizer Franken belaufen. Vom 
persönlichen Aufwand ganz abgesehen.
Letztendlich gab dies den Ausschlag dazu, dass Ka-
tharina Stoll die amerikanische Staatsbürgerschaft 
abgegeben hat und heute nur noch schweizerische 
Einfachbürgerin ist. Sie habe sich gedacht: «Lasst 
mich doch einfach in Ruhe.» Und auch wenn die 
amerikanische Staatsbürgerschaft für Katharina 
Stoll im Vergleich zu ihrer schweizerischen ihr Leben 
lang eher einen marginalen Charakter hatte, fühlte 
sie sich zu diesem Entscheid genötigt. «Ich wollte 
ja eigentlich überhaupt nicht mehr zu den USA da-
zugehören, die zwangen mich ja praktisch dazu.»
Obwohl sie ihre amerikanische Staatsbürgerschaft 
abgegeben hat, spürt sie immer noch eine nos-
talgische, vielleicht sogar sentimentale Verbun-
denheit mit den USA. Informationen aus und über 
die Vereinigten Staaten interessieren sie nach wie 
vor grundsätzlich – auch wenn Katharina Stoll kei-
ne amerikanische Staatsbürgerin mehr ist.

«Gefühlt habe ich mich mein Leben  
lang als Schweizerin, auch wenn der  
amerikanische Hintergrund hier und dort 
doch manchmal wieder zum Vorschein  
kam als eine Art nostalgischemotionale 
Bindung.»
Katharina Stoll
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Jonas Lüscher: «Der demokratische Anstand gebietet es, 

sich politisch zu beteiligen.»

Jonas Lüscher gehört zur grossen Gruppe von im 
Ausland lebenden Schweizerinnen und Schwei-
zern, die noch eine weitere Staatsangehörigkeit 
besitzen. 
1976 geboren und in Bern aufgewachsen, liess er 
sich zum Primarlehrer ausbilden. Nach seiner Aus-
bildung lebte Jonas Lüscher zuerst kurz in Köln, 
bevor er mit seiner jetzigen Frau nach München 
weiterzog und dort blieb. In München schlug Jo-
nas Lüscher eine wissenschaftliche Karriere ein. 
2009 schloss er sein Studium mit einem Magister 
in Philosophie ab.
Er sei ein politischer Mensch. «Ich finde, wenn 
man so lange in einem Land lebt wie ich, dann 
gebietet es eigentlich der demokratische Anstand, 
dass man sich an der Politik beteiligt», meint er 
dazu. Und so hat sich Jonas Lüscher vor gut drei 
Jahren in Deutschland einbürgern lassen und ist 
seither schweizerisch-deutscher Doppelbürger. Es 
sei speziell gewesen für ihn als gebürtigen Schwei-
zer, dass er fast zwei Jahre habe warten müssen, 
bis er anlässlich der Bundestagswahlen 2017 zum 
ersten Mal «an die Urne gebeten» worden sei. 
«Deutschland, das ist jetzt mein Land.» Jonas 
Lüscher interessiert sich nicht nur für Politik, er 
äussert sich auch in der Öffentlichkeit politisch. 
Jonas Lüscher ist Träger des Schweizer 
Buchpreises 2017. Er befinde sich in 
der äusserst vorteilhaften Situ ation, 
dass er von Schweizer Kulturinstitu-
tionen als Schweizer Autor und von 
deutschen Kulturinstitutionen – wie 
beispielsweise dem Goethe-Institut – 
als deutscher Autor wahrgenommen 
und gefördert werde. 
Durch die Einbürgerung in Deutsch-
land sei er nicht «weniger Schwei-
zer» geworden. Er sei beides und 
das funktioniere: «Ich kann pro-
blemlos Bürger von zwei Ländern 
sein.» Er sehe überhaupt nicht ein, wo es dies-
bezüglich Probleme geben sollte. Jonas Lüscher 
verweist dabei auf den häufig geäusserten Vor-
wurf, dass eine Doppelbürgerschaft mit Illoyalität 
einhergehe, indem man nicht Diener zweier Herren 
sein könne. Aber, so meint er: «Ich bin nicht Die-
ner, weder von Deutschland noch von der Schweiz. 
Ich bin Staatsbürger und nicht Staatsdiener.» Den 
Staat sehe er als Verwaltungseinheit einer Gesell-

schaft, um einen Rahmen zu schaffen, in dem man 
nach demokratischen Prinzipien Bedingungen her-
stellen kann.
Aus seinem Schweizer Familien- und Bekannten-
kreis sei die Einbürgerung in Deutschland nie nega-
tiv kommentiert worden. Anders in Deutschland. 
Er sei hin und wieder Deutschen begegnet, die 
sich wunderten, weshalb man denn nur freiwillig 
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen wolle. 
Gleichzeitig ist der freischaffende Schriftsteller 
damit im Besitz eines EU-Passes. Einen europäi-
schen Pass zu haben, EU-Bürger zu sein, habe für 
ihn einen stark ideellen Wert. Er habe die Hoff-
nung, dass er es vielleicht irgendwann noch erle-
ben werde, «dass alle einfach Europäer sind». Die 
Überwindung des Nationalstaatsgedankens berge 
schon etwas Attraktives in sich. 
Seit 2007 lässt Deutschland die doppelte Staats-
bürgerschaft zu, wenn der oder die Antragstel-
lende aus der Schweiz oder aus einem EU-Land 
stammt. Jonas Lüscher war somit nie mit der Frage 
konfrontiert, die Schweizer Staatsbürgerschaft auf-
zugeben. Er sagt, dass er sehr froh darum sei. Er 
kann aber auch nicht ausschliessen, dass er sich in 
einem solchen Fall gegen die Schweizer Staatsbür-
gerschaft entschieden hätte. Aber grundsätzlich 

leuchte es ihm nicht ein, weshalb man Menschen 
vor solche Entscheidungen stellen müsse. Mit An-
spielung auf die vielfach geführte Diskussion, dass 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger aufgrund 
der Möglichkeit, in zwei Ländern zu wählen und 
abzustimmen, bevorteilt seien, meint er, dass er 
sich durchaus vorstellen könnte, dass man nur in 
demjenigen Land das Recht auf politische Partizipa-
tion erhalte, in dem man den Hauptwohnsitz habe.

«Ich kann problemlos Bürger von zwei 
Ländern sein und verstehe den Vorwurf 
nicht, dass Doppelbürgerschaft mit Illoya
lität einhergehe, indem man nicht Diener 
zweier Herren sein könne. Ich bin nicht 
Diener, weder von Deutschland noch von 
der Schweiz. Ich bin Staatsbürger und nicht 
Staatsdiener.»
Jonas Lüscher
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Die vorangegangenen Darstellungen und Diskus-
sionen lassen sich folgendermassen zusammen-
fassen:

1 Die Schweiz besitzt eine aussergewöhnlich 
grosse Anzahl von Doppelbürgerinnen und 

Doppelbürgern. Im Jahr 2016 lebten 570 000 
Schweizer Doppelbürgerinnen und Doppelbürger 
im Ausland und etwas mehr als 900 000 Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger im Inland. Insge-
samt bedeutet dies, dass heute ungefähr ein Vier-
tel der Schweizerinnen und Schweizer im In- und 
Ausland eine zweite Staatsbürgerschaft besitzen. 
Darüber hinaus wächst die Gruppe der Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger nicht nur stärker 
als die Gruppe der schweizerischen Einfachbürge-
rinnen und -bürger, sondern auch stärker als die 
Gruppe der in der Schweiz wohnhaften Auslände-
rinnen und Ausländer. Dies bedeutet, dass ein er-
heblicher und wachsender Teil der Bevölkerung mit 
den einfachen, dichotomen Kategorien «Schwei-
zer versus Ausländer» nicht mehr angemessen er-
fasst werden kann. Die Schweiz sollte sich dieser 
Tatsache stärker bewusst werden.

2 Die grosse Zahl Schweizer Doppelbürge-
rinnen und Doppelbürger lässt sich dar-

auf zurückführen, dass die Schweiz zahlreiche 
Emigrantinnen und Emigranten beziehungswei-
se Immigrantinnen und Immigranten aufweist. 
Der steigende Anteil der Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger an der gesamten Schweizer Bür-
gerschaft beziehungsweise Bewohnerschaft ist 
aber vor allem eine Konsequenz der rechtlichen 
Gleichstellung der Geschlechter hinsichtlich der 
Weitergabe der Staatsbürgerschaft und der zuneh-
menden Anerkennung individueller Interessen und 
Rechte im Vergleich zu den Interessen und Rech-
ten der Staaten und Nationen im Völkerrecht. Die 
wachsende Anzahl und der zunehmende Anteil der 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger sind damit 
Ausdruck fundamentaler liberaler Werte: individu-
elle Freiheit und Gleichstellung.

3 Sozioökonomisch und soziokulturell betrach-
tet, nehmen die Schweizer Doppelbürgerin-

nen und Doppelbürger oftmals eine Mitteposition 
zwischen den Schweizer Einfachbürgerinnen und 
Einfachbürgern einerseits und den Ausländerinnen 
und Ausländern andererseits ein. Damit werden 
die Unterschiede zwischen den letzteren beiden 

Gruppen, die in der Schweiz im Vergleich zu an-
deren Ländern aufgrund des starken Zuzugs von 
hochqualifizierten Menschen aus westlichen Län-
dern bereits relativ gering sind, durch die Doppel-
bürgerinnen und Doppelbürger weiter verwischt.

4 Mit der bereits Anfang der 1990er-Jahre 
erfolgten frühen Anerkennung der Dop-

pelbürgerschaft sowohl für Emigranten wie auch 
für Immigranten wurde die Schweiz zur Vorreite-
rin eines globalen Trends. Diese Entwicklung ist 
gerechtfertigt, weil es aus normativer Sicht mehr 
Gründe für als gegen die Anerkennung der Dop-
pelbürgerschaft gibt. Insgesamt trägt die Anerken-
nung und Ausbreitung der doppelten Staatsbür-
gerschaft zur Stärkung der Demokratie bei. Die 
zunehmende Anerkennung und Ausbreitung der 
doppelten Staatsbürgerschaft ist aber auch erklär-
bar, weil die konkreten Vorteile gegenüber den 
Nachteilen überwiegen. Wie die detaillierten Aus-
führungen dieser Studie gezeigt haben, gilt dies 
sowohl für die Migrantinnen und Migranten (be-
ziehungsweise für ihre Nachkommen), wie auch 
für die Bevölkerung und die Demokratie in den 
Herkunfts- und Aufenthaltsstaaten.

5 Der zentrale Vorteil der Akzeptanz der Dop-
pelbürgerschaft durch das Aufenthalts- wie 

auch durch das Herkunftsland liegt darin begrün-
det, dass damit ein grosses Hindernis für die Ein-
bürgerung von Immigrantinnen und Immigranten 
im Aufenthaltsland wegfällt. Angesichts der Tat-
sache, dass in der heutigen Schweiz jede vierte Be-
wohnerin beziehungsweise jeder vierte Bewohner 
kein Stimm- und Wahlrecht auf nationaler Ebene 
hat und es bei den Stimmberechtigten im Moment 
auch keine Bereitschaft gibt, diesen immigrierten 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein (Ausländer-)
Stimmrecht zu geben, ist die Förderung der Ein-
bürgerung aus normativer Sicht ein wichtiger de-
mokratiepolitischer Imperativ. Darüber hinaus gibt 
es inzwischen eine Vielzahl von wissenschaftlicher 
Evidenz, die zeigt, dass die Einbürgerung einen 
wichtigen Beitrag zur sozioökonomischen und 
politischen Integration von Immigrantinnen und 
Immigranten leistet.

4. Zusammenfassung
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6 Zu einem reflektierten Umgang mit der Dop-
pelbürgerschaft gehört auch die Anerken-

nung der Nachteile und Risiken, die mit diesem 
Status für die Beteiligten verbunden sein können. 
Aus demokratiepolitischer Sicht erscheint es be-
sonders problematisch, dass die Anerkennung der 
Doppelbürgerschaft dazu beiträgt, dass es immer 
mehr Menschen gibt, die formell Angehörige ei-
nes Landes sind, zu dem sie jenseits der Staats-
angehörigkeit keinerlei oder kaum Beziehungen 
haben. Dieses Problem ist in der Schweiz beson-
ders virulent, da Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizern prinzipiell volle Mitbestimmungs-
rechte besitzen. Es wäre deswegen angebracht, 
zu diskutieren, wie lange die Schweizer Staats-
angehörigkeit von Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizern an nachfolgende Generatio-
nen weitergegeben werden kann und wie diese 
«externen Bürgerinnen und Bürger» im Parlament 
repräsentiert werden sollen.

7 Die Doppelbürgerschaft sollte aber nicht 
nur akzeptiert beziehungsweise toleriert 

werden, weil sie zur Integration der Immigrantin-
nen und Immigranten in der Schweiz wie auch zur 
Bindung der Emigrantinnen und Emigranten an die 
Schweiz beiträgt. Angesichts einer transnationali-
sierten Welt ist es von grosser Bedeutung, dass die 
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger als solche 
anerkannt werden, da sie mit ihrer gleichzeitigen 
Zugehörigkeit zu mehreren Nationen und Staaten 
dazu beitragen, dichotome Kategorisierungen 
zu überwinden. Doppelbürgerinnen und Doppel-
bürger verkörpern eine Vorstellung globaler Ord-
nung, in der die Nationalstaaten ihren zentralen 
Platz behalten, aber ihre Exklusivität verlieren. Zur 
Frage, ob und inwieweit Doppelbürgerinnen und 
Doppelbürger eine Rolle bei der Transnationalisie-
rung nationaler Demokratien spielen, indem sie 
die Interessen der betroffenen «anderen» in den 
Willensbildungsprozess nationaler Demokratien 
einbringen und damit zur Internalisierung exter-
ner Effekte nationalstaatlicher Politik beitragen, 
gibt es bisher nur wenig Evidenz. In dieser Hinsicht 
besteht weiterer Forschungsbedarf.
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	2. Die soziostrukturellen Eigenschaften von Doppelbürgerinnenund Doppelbürgern in der Schweiz
	2.1 Sozioökonomische Eigenschaften
	2.1.1 Staatsbürgerschaft und Ausbildung
	2.1.2 Staatsbürgerschaft und Erwerbsstatus/Arbeitslosigkeit
	2.1.3 Staatsbürgerschaft und Einkommen

	2.2 Soziokulturelle Eigenschaften
	2.2.1 Staatsbürgerschaft und freiwillige Tätigkeit
	2.2.2 Staatsbürgerschaft und Religionszugehörigkeit

	2.3 Staatsbürgerstatuts als Ausdruck der Unterschiede zwischen sozioökonomischen und soziokulturellen Gruppen

	Feyna Hartman: «Was, du bist immer noch nicht Schweizerin?»
	Peer Teuwsen: «Ich wollte etwas zu sagen haben.»
	3.Chancen und Risiken der doppelten Staatsbürgerschaft
	3.1 Konzeptionelle Hintergründe für die Bewertung der Doppelbürgerschaft
	3.2 Chancen und Risiken für die Doppelbürgerinnen und Doppelbürger
	3.2.1 Chancen
	3.2.2 Risiken

	3.3 Chancen und Risiken für Bevölkerung und Demokratie im Herkunftsland
	3.3.1 Chancen
	3.3.2 Risiken

	3.4 Risiken und Chancen für die Bevölkerung und insbesondere für Einfachbürgerinnen und Einfachbürger im Aufenthaltsland
	3.4.1 Risiken
	3.4.2 Chancen

	3.5 Risiken und Chancen für Staat und Demokratie im Aufenthaltsland
	3.5.1 Risiken
	3.5.2 Chancen

	3.6 Chancen und Risiken für eine demokratische Politik in einer grenzüberschreitend verflochtenen Welt
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